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I. EINLEITUNG

Im Einklang mit Artikel 294 AEUV und mit der Gemeinsamen Erkldrung zu den praktischen
Modalititen des Mitentscheidungsverfahrens! haben der Rat, das Européische Parlament und die
Kommission informelle Gespriache gefiihrt, um in erster Lesung zu einer Einigung {liber dieses
Dossier zu gelangen und somit eine zweite Lesung und die Einleitung des Vermittlungsverfahrens

zu vermeiden.

1 ABI. C 145 vom 30.6.2007, S. 5.
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In diesem Zusammenhang hat der Berichterstatter, Mihai TURCANU (PPE — RO), im Namen des
Ausschusses flir Binnenmarkt und Verbraucherschutz einen Kompromissdanderungsantrag
(Anderungsantrag 405) zu dem Verordnungsvorschlag vorgelegt. Uber diesen Anderungsantrag war
bei den genannten informellen Gesprachen Einvernehmen erzielt worden. Weitere

Anderungsantrige wurden nicht eingereicht.
II. ABSTIMMUNG

Das Parlament hat bei seiner Abstimmung im Plenum am 27. Mérz 2019 den
Kompromissinderungsantrag (Anderungsantrag 405) zu dem Verordnungsvorschlag angenommen.
Der Kommissionsvorschlag in der geédnderten Fassung stellt den Standpunkt des Parlaments in

erster Lesung dar und ist in dessen legislativer EntschlieBung (siche Anlage) enthalten?.

Der Standpunkt des Parlaments entspricht der zuvor zwischen den Organen getroffenen

Vereinbarung. Folglich diirfte der Rat in der Lage sein, den Standpunkt des Parlaments zu billigen.

Der Gesetzgebungsakt wiirde anschlieBend in der Fassung des Standpunkts des Parlaments erlassen.

2 Im Standpunkt des Parlaments in der Fassung der legislativen EntschlieBung sind die am
Kommissionsvorschlag vorgenommenen Anderungen wie folgt markiert: Ergéinzungen zum
Kommissionsvorschlag sind durch Fettdruck und Kursivschrift kenntlich gemacht. Das
Symbol " I " weist auf Textstreichungen hin.
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ANLAGE
27.3.2019

EU-Diingeprodukte ***I

Legislative EntschlieSung des Européaischen Parlaments vom 27. Miirz 2019 zu dem
Vorschlag fiir eine Verordnung des Europiischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften
fiir die Bereitstellung von Diingeprodukten mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 (COM(2016)0157 —
C8-0123/2016 — 2016/0084(COD))

(Ordentliches Gesetzgebungsverfahren: erste Lesung)

Das Europdische Parlament,

unter Hinweis auf den Vorschlag der Kommission an das Européische Parlament und den Rat
(COM(2016)0157),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 2 und Artikel 114 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Européischen Union, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet
wurde (C8-0123/2016),

— gestiitzt auf Artikel 294 Absatz 3 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der Europdischen Union,
—  nach Stellungnahme des Europiischen Wirtschafts- und Sozialausschusses®,

— unter Hinweis auf die vorlaufige Einigung, die gemal Artikel 69f Absatz 4 seiner
Geschéftsordnung von dem zustidndigen Ausschuss angenommen wurde, und auf die vom
Vertreter des Rates mit Schreiben vom 12. Dezember 2018 gemachte Zusage, den Standpunkt
des Européischen Parlaments gemil3 Artikel 294 Absatz 4 des Vertrags iiber die Arbeitsweise
der Europédischen Union zu billigen,

- gestiitzt auf Artikel 59 seiner Geschéftsordnung,

— unter Hinweis auf den Bericht des Ausschusses fiir Binnenmarkt und Verbraucherschutz
sowie die Stellungnahmen des Ausschusses fiir Umweltfragen, 6ffentliche Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit, des Ausschusses fiir Landwirtschaft und landliche Entwicklung und
des Ausschusses fiir internationalen Handel (A8-0270/2017),

1.  legt den folgenden Standpunkt in erster Lesung fest;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie ihren Vorschlag ersetzt oder
entscheidend dndert oder beabsichtigt, ihn entscheidend zu dndern;

3.  beauftragt seinen Prasidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der Kommission
sowie den nationalen Parlamenten zu tibermitteln.

3 ABI. C 389 vom 21.10.2016, S. 80.
Dieser Standpunkt ersetzt die am 24. Oktober 2017 angenommenen Abénderungen
(Angenommene Texte, P§ TA(2017)0392).
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P8 _TC1-COD(2016)0084

Standpunkt des Europiischen Parlaments festgelegt in erster Lesung am 27. Mérz 2019 im

Hinblick auf den Erlass der Verordnung (EU) 2019/... des Europiischen Parlaments und des

Rates mit Vorschriften fiir die Bereitstellung von EU-Diingeprodukten auf dem Markt und

zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DAS EUROPAISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPAISCHEN UNION —

gestiitzt auf den Vertrag tiber die Arbeitsweise der Europdischen Union, insbesondere auf

Artikel 114,

auf Vorschlag der Européischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,
nach Stellungnahme des Européischen Wirtschafts- und Sozialausschusses’,

gemif dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren®,

S ABI. C 389 vom 21.10.2016, S. 80.

6 Standpunkt des Européischen Parlaments vom 27. Mirz 2019.
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in Erwédgung nachstehender Griinde:

(1

Die Bedingungen fiir die Bereitstellung von Diingemitteln auf dem Binnenmarkt wurden
mit der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europiischen Parlaments und des Rates’, die
sich fast ausschlieBlich mit Diingemitteln befasst, die aus bergménnisch gewonnen oder
mit chemischen Verfahren gewonnenen anorganischen Ausgangsstoffen bestehen, zum
Teil harmonisiert. Es miisste auch moglich sein, recyceltes oder organisches Material als
Diinger zu verwenden. Es sollten harmonisierte Bedingungen fiir die Bereitstellung von
Diingemitteln aus solchem recycelten oder organischen Material auf dem gesamten
Binnenmarkt geschaffen werden, um starke Anreize fiir ihre weitere Verwendung zu
schaffen. Durch die Forderung der stirkeren Nutzung von recycelten Nihrstoffen wiirde
die Entwicklung der Kreislaufwirtschaft weiter unterstiitzt, eine ressourceneffizientere
Verwendung von Nihrstoffen im Allgemeinen ermaoglicht und gleichzeitig die
Abhiingigkeit der Union von Néhrstoffen aus Drittlindern verringert. Die

Harmonisierung sollte daher auf recyceltes und organisches Material ausgeweitet werden.

Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
13. Oktober 2003 iiber Diingemittel (ABI. L 304 vom 21.11.2003, S. 1).
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(2) Bestimmte Produkte werden in Kombination mit Diingemitteln verwendet, um die
Erndhrungseffizienz zu verbessern, wodurch auch weniger Diingemittel eingesetzt werden
miissen und die Umwelt weniger belastet wird. Um den freien Verkehr dieser Waren auf
dem Binnenmarkt zu erleichtern, sollte diese Harmonisierung nicht nur Diingemittel
umfassen, d. h. Produkte zur Versorgung der Pflanzen mit Néhrstoffen, sondern auch

Produkte, mit denen die Erndhrungseffizienz der Pflanzen verbessert werden soll.

3) Mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europiischen Parlaments und des Rates®
werden Bestimmungen fiir die Akkreditierung von Konformititsbewertungsstellen fest-
gelegt, es wird ein Rahmen fiir die Marktiiberwachung von Produkten sowie fiir Kontrollen
von Produkten aus Drittlindern geschaffen, und die allgemeinen Prinzipien fiir die CE-
Kennzeichnung werden festgelegt. Die genannte Verordnung sollte fiir die unter die
vorliegende Verordnung fallenden Produkte gelten, um sicherzustellen, dass Produkte, die
in der Union frei verkehren diirfen, Anforderungen geniigen, die ein hohes Niveau beim
Schutz der 6ffentlichen Interessen wie etwa Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze,

Sicherheit und Umwelt gewéhrleisten.

8 Verordnung (EG) Nr. 765/2008 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli
2008 iiber die Vorschriften fiir die Akkreditierung und Marktiiberwachung im
Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten und zur Aufthebung der Verordnung
(EWG) Nr. 339/93 des Rates (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 30).
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4) Der Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europiischen Parlaments und des Rates® enthiilt
gemeinsame Grundsitze und Musterbestimmungen, die auf alle sektorspezifischen
Rechtsvorschriften angewandt werden sollen, um eine einheitliche Grundlage fiir die
Uberarbeitung oder Neufassung dieser Rechtsvorschriften zu bieten. Die Verordnung (EG)
Nr. 2003/2003 sollte daher durch die vorliegende, moglichst weitgehend gemal3 diesen
gemeinsamen Grundsitzen und Musterbestimmungen abgefasste Verordnung ersetzt

werden.

(%) Im Unterschied zu den meisten anderen Maflnahmen zur Produktharmonisierung im
Unionsrecht verhindert die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 nicht, dass nicht harmonisierte
Diingemittel auf dem Binnenmarkt bereitgestellt werden konnen, sofern das nationale
Recht und die allgemeinen Freiziigigkeitsbestimmungen des Vertrags {iber die
Arbeitsweise der Europdischen Union (AEUV) beachtet werden. In Anbetracht der
Tatsache, dass einige Produktmairkte lokal sehr begrenzt sind, sollte diese Moglichkeit
bestehen bleiben. Die Ubereinstimmung mit harmonisierten Regeln sollte daher optional
bleiben und nur fiir Produkte zur Néhrstoffversorgung der Pflanzen oder zur Verbesserung
der Erndhrungseffizienz der Pflanzen gelten, die bei ihrer Bereitstellung auf dem Markt mit
einer CE-Kennzeichnung versehen sind. Diese Verordnung sollte daher nicht fiir Produkte
gelten, die zum Zeitpunkt der Bereitstellung auf dem Markt nicht mit der CE-

Kennzeichnung versehen sind.

? Beschluss Nr. 768/2008/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 2008
iiber einen gemeinsamen Rechtsrahmen fiir die Vermarktung von Produkten und zur
Authebung des Beschlusses 93/465/EWG des Rates (ABI. L 218 vom 13.8.2008, S. 82).
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(6)

(7)

¥

Da sich Produkte in ihrer Funktionsweise unterscheiden konnen, miissen die Sicherheits-
und Qualitdtsanforderungen je nach Verwendungszweck angepasst werden. EU-Diinge-
produkte sollten daher einzelnen Produktfunktionskategorien zugeordnet werden, fiir die

jeweils besondere Sicherheits- und Qualitidtsanforderungen gelten.

Ein EU-Diingeprodukt verfiigt moglicherweise iiber mehr als eine der Funktionen, die
in den Produktfunktionskategorien dieser Verordnung beschrieben sind. Wird nur eine
dieser Funktionen angegeben, so sollte es ausreichen, dass das EU-Diingeprodukt die
Anforderungen der Produktfunktionskategorie erfiillt, in der diese angegebene
Funktion beschrieben wird. Wird hingegen mehr als eine dieser Funktionen angegeben,
so sollte das EU-Diingeprodukt als eine Mischung von zwei oder mehr Komponenten-
EU-Diingeprodukten betrachtet und fiir jedes Komponenten-EU-Diingeprodukt die
Erfiillung der Anforderungen in Bezug auf seine Funktion vorgeschrieben werden. Fiir
diese Mischungen sollte daher eine spezifische Produktfunktionskategorie vorgesehen

werden.

Ein Hersteller, der ein oder mehrere EU-Diingeprodukte einsetzt, die bereits einer von
ihm oder einem anderen Hersteller durchgefiihrten Konformititsbewertung unterzogen
wurden, mochte sich méglicherweise auf diese Konformitiitsbewertung stiitzen. Um den
Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaf zu verringern, sollte das betreffende EU-
Diingeprodukt ebenfalls als eine Mischung von zwei oder mehr Komponenten-EU-
Diingeprodukten angesehen werden, und die zusitzlichen Anforderungen an die

Mischung sollten auf die wegen des Mischens notwendigen Aspekte beschrinkt werden.
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)

(10)

Fiir unterschiedliche Komponentenmaterialien miissen unterschiedliche Prozess-
anforderungen und Kontrollmechanismen gelten, um der jeweiligen potenziellen Gefahr-
lichkeit und Variabilitit Rechnung zu tragen. Komponentenmaterialien fiir EU-Diinge-
produkte sollten daher in verschiedene Kategorien unterteilt werden, die jeweils
besonderen Prozessanforderungen und Kontrollmechanismen unterliegen. Es sollte
moglich sein, ein EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitzustellen, das aus mehreren
Komponentenmaterialien aus unterschiedlichen Kategorien von Komponentenmaterialien

zusammengesetzt ist, wenn jedes Material die Anforderungen der Kategorie, zu der es

zahlt, erfillt.

Kontaminanten in EU-Diingeprodukten, beispielsweise Cadmium, konnten ein Risiko fiir
die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die Umwelt
bergen, da sie in der Umwelt akkumulieren und in die Lebensmittelkette gelangen. Thr
Gehalt in solchen Produkten sollte daher begrenzt werden. Zudem sollten
Verunreinigungen in EU-Diingeprodukten aus organischen Abfillen — vor allem Polymere,
aber auch Metall und Glas —, soweit dies technisch mdglich ist, verhindert oder begrenzt
werden; dazu werden getrennt gesammelte organische Abfille vor ihrer Verarbeitung auf

das Vorhandensein solcher Verunreinigungen hin untersucht.
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(11) In mehreren Mitgliedstaaten gibt es nationale Bestimmungen, mit denen der
Cadmiumgehalt von Phosphatdiingern aus Griinden des Schutzes der Gesundheit des
Menschen und der Umwelt begrenzt wird. Hiilt es ein Mitgliedstaat fiir erforderlich,
solche nationalen Bestimmungen nach dem Erlass harmonisierter Grenzwerte im
Rahmen dieser Verordnung so lange beizubehalten, bis diese harmonisierten
Grenzwerte gleich hoch oder niedriger sind als die bereits bestehenden nationalen
Grenzwerte, so sollte er diese Bestimmungen der Kommission gemdif} Artikel 114
Absatz 4 AEUV mitteilen. Hiilt es dariiber hinaus ein Mitgliedstaat fiir erforderlich, auf
neue wissenschaftliche Erkenntnisse gestiitzte einzelstaatliche Bestimmungen zum
Schutz der Umwelt oder der Arbeitsumwelt aufgrund eines spezifischen Problems fiir
diesen Mitgliedstaat, das sich nach dem Erlass der Harmonisierungsmafinahme ergibt,
wie etwa Bestimmungen fiir eine Begrenzung des Cadmiumgehalts in Phosphatdiingern
eingufiihren, so sollte er gemdf Artikel 114 Absatz 5 AEUV die in Aussicht genommenen
Bestimmungen sowie die Griinde fiir ihre Einfiihrung der Kommission mitteilen. In
beiden Fiillen sollte die Kommission gemdif} Artikel 114 Absatz 6 priifen, ob die
mitgeteilten nationalen Bestimmungen ein Mittel zur willkiirlichen Diskriminierung und
eine verschleierte Beschrinkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen

und ob sie das Funktionieren des Binnenmarkts behindern.

(12) Angesichts der Tatsache, dass bestimmten Mitgliedstaaten im Einklang mit dem AEUV
Ausnahmen von Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 in Bezug auf den
Cadmiumgehalt von Diingemitteln gewdihrt wurden, u. a. aus Griinden des Schutzes der
Gesundheit des Menschen und der Umwelt im Kontext der besonderen Boden- und
Klimabedingungen in diesen Mitgliedstaaten, und da die tatsiichlichen Umstinde, die
dazu gefiihrt haben, dass die Kommission diese Ausnahmen gewdhrt hat, nach wie vor
bestehen, sollten diese Mitgliedstaaten die Moglichkeit haben, weiterhin ihre nationalen
Grenzwerte fiir den Cadmiumgehalt so lange anzuwenden, bis auf Unionsebene der
harmonisierter Grenzwert fiir den Cadmiumgehalt von Phosphatdiingern gilt, der gleich

hoch oder niedriger ist als dieser Grenzwert.
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(13) Damit Phosphatdiinger den Anforderungen dieser Verordnung leichter entsprechen
konnen und Innovationen begiinstigt werden, miissen mithilfe entsprechender
Finanzmittel, wie sie etwa im Rahmen von Horizont Europa, der Plattform zur
finanziellen Unterstiitzung der Kreislaufwirtschaft oder iiber die Europdische
Investitionsbank verfiigbar sind, hinreichende Anreize fiir die Entwicklung der
entsprechenden Technologien, insbesondere der Verfahren fiir die Cadmium-
abscheidung, und fiir die Bewirtschaftung gefiihrlicher cadmiumreicher Abfille
bereitgestellt werden. Diese Anreize sollten auf Losungen zur Cadmiumabscheidung
abzielen, die im industriellen Mafistab wirtschaftlich tragfiihig sein werden und eine

geeignete Behandlung der dabei entstehenden Abfiille ermaoglichen.

(14) Ein EU-Diingeprodukt, das alle Anforderungen dieser Verordnung erfiillt, sollte fiir den
freien Verkehr im Binnenmarkt zugelassen sein. Wenn eines (oder mehrere) der Kompo-
nentenmaterialien ein Folgeprodukt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des
Europiischen Parlaments und des Rates!? ist, aber an einem Punkt in der Herstellungskette
angelangt ist, ab dem es kein wesentliches Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier
oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die Umwelt mehr birgt ("Endpunkt in der Her-
stellungskette"), wére es ein unnotiger Verwaltungsaufwand, auf das Produkt weiterhin die
Bestimmungen der genannten Verordnung anzuwenden. Die Anforderungen der genannten
Verordnung sollten daher fiir solche Diingeprodukte nicht mehr gelten. Die Verordnung

(EG) Nr. 1069/2009 sollte daher entsprechend gedndert werden.

10 Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr
bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Authebung der Verordnung (EG)
Nr. 1774/2002 (Verordnung iiber tierische Nebenprodukte) (ABI. L 300 vom 14.11.2009,
S. 1).
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(15) Fiir jede Komponentenmaterialkategorie, die Folgeprodukte im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009 umfasst, sollte der Endpunkt in der Herstellungskette I nach den
Verfahren gemél der genannten Verordnung festgelegt werden. Wenn dieser Endpunkt
vor dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts, jedoch nach dem Beginn des
Herstellungsprozesses gemaf der vorliegenden Verordnung erreicht ist, sollten die
Prozessanforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 und der vorliegenden
Verordnung kumulativ fiir EU-Diingeprodukte gelten, d. h., es gelten die strengeren

Anforderungen, falls beide Verordnungen denselben Parameter regeln.
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(16) Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, die bereits gemdif} der
genannten Verordnung in der Union als organische Diingemittel und
Bodenverbesserungsmittel in Verkehr gebracht und verwendet werden, sind
vielversprechende Rohstoffe fiir die Produktion innovativer Diingeprodukte in einer
Kreislaufwirtschaft. Sobald fiir das betreffende Folgeprodukt ein Endpunkt in der
Herstellungskette festgelegt wurde, sollten EU-Diingeprodukte, die solche
Folgeprodukte gemdpf dieser Verordnung enthalten, fiir den freien Verkehr im
Binnenmarkt zugelassen sein, ohne dass die Anforderungen der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 auf sie angewendet werden. Zu diesem Zweck sollte die Kommission
unverziiglich eine erste Bewertung vornehmen, um zu priifen, ob ein Endpunkt in der

Herstellungskette festgelegt werden kann.

(17) Stellen Diingeprodukte aus tierischen Nebenprodukten ein Risiko fiir die Gesundheit von
Mensch oder Tier dar, so sollte es moglich sein, SchutzmaBnahmen geméal der Verordnung
(EG) Nr. 178/2002 des Europiischen Parlaments und des Rates'' zu ergreifen, wie dies bei

anderen Kategorien von Produkten aus tierischen Nebenprodukten der Fall ist.

n Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Européischen Parlaments und des Rates vom

28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsétze und Anforderungen des
Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europédischen Behorde fiir Lebensmittelsicherheit
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABI. L 31 vom 1.2.2002,
S. 1).
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(18) Die Bereitstellung eines tierischen Nebenprodukts oder eines Folgeprodukts auf dem
Markt im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, fiir das kein Endpunkt in der
Herstellungskette festgelegt wurde oder das zum Zeitpunkt der Bereitstellung auf dem
Markt noch nicht am festgelegten Endpunkt angelangt ist, unterliegt den
Anforderungen jener Verordnung. Folglich wire es irrefiihrend, die CE-Kennzeichnung
des Produkts nach der vorliegenden Verordnung vorzunehmen. Jedes Produkt, das ein
solches tierisches Nebenprodukt oder Folgeprodukt enthilt oder daraus besteht, sollte
daher vom Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung ausgenommen werden.
Unbehandelte Nebenprodukte der Tierproduktion sollten von dieser Verordnung

ausgenommen werden.

7738/19 I/KW1I/dp 14
ANLAGE GIP.2 DE



(19)

Fiir bestimmte verwertete Abfille im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG des Europdischen
Parlaments und des Rates'?, z. B. Struvit, Biokohle und Ascheprodukte, gibt es eine Nach-
frage des Marktes nach einer Verwendung als Diingeprodukt. Fiir die zur Verwertung
eingesetzten Abfille und fiir die Verfahren und Techniken der Behandlung sowie fiir die
durch die Verwertung gewonnenen Diingeprodukte sind zudem bestimmte Anforderungen
erforderlich, um zu gewihrleisten, dass die Verwendung solcher Diingeprodukte keine
allgemeinen nachteiligen Folgen fiir die Umwelt oder die Gesundheit des Menschen hat.
Diese Anforderungen an EU-Diingeprodukte sollten in dieser Verordnung festgelegt
werden. Sobald solche Produkte alle Anforderungen der vorliegenden Verordnung
erfiillen, sollten sie nicht mehr als Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG gelten, und
daher sollten Diingeprodukte, die solche verwerteten Abfallmaterialien enthalten oder
daraus bestehen, Zugang zum Binnenmarkt erhalten konnen. Um fiir Rechtssicherheit
zu sorgen, sich den technischen Fortschritt zunutze zu machen und stirker darauf
hinzuwirken, dass die Hersteller wertvolle Abfallstrome in grofferem Mafie nutzen, sollte
unmittelbar nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung damit begonnen werden,
wissenschaftliche Untersuchungen durchzufiihren und die unionsweiten
Anforderungen fiir die Verwertung dieser Produkte festzulegen. Daher sollte der
Kommission die Befugnis iibertragen werden, Rechtsakte gemdf; Artikel 290 AEUV zu
erlassen, mit denen ohne unndotige Verzogerungen umfassendere oder zusitzliche
Kategorien von fiir die Herstellung von EU-Diingeprodukten zulissigen

Komponentenmaterialien festgelegt werden kinnen.

12

Richtlinie 2008/98/EG des Europiischen Parlaments und des Rates vom 19. November
2008 tiber Abfille und zur Authebung bestimmter Richtlinien (ABI. L 312 vom
22.11.2008, S. 3).

7738/19

Ih/KWI/dp 15

ANLAGE GIP.2 DE



(20) Derzeit werden bestimmte Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG von den
Herstellern als Komponenten von Diingeprodukten verwendet, oder es ist zu erwarten,
dass sie auf kiinftigen neu entstehenden Miirkten so verwendet werden. Fiir solche
Komponenten sollten in einer gesonderten Komponentenmaterialkategorie in Anhang I1

der vorliegenden Verordnung spezifische Anforderungen festgelegt werden.

(21) Bestimmte Stoffe und Gemische, die gemeinhin als Hemmstoffe bezeichnet werden,
verbessern die Art und Weise, wie Néhrstoffe in Diingemitteln freigesetzt werden, indem
die Aktivitiit bestimmter Gruppen von Mikroorganismen oder Enzymen verzogert oder
gestoppt wird. Bei Hemmstoffen, die als Zusatzstoffe flir Diingeprodukte auf dem Markt
bereitgestellt werden, sollte der Hersteller dafiir verantwortlich sein, dass diese
Hemmstoffe bestimmte Wirksamkeitskriterien erfiillen. Deshalb sollten diese Hemmstoffe
als EU-Diingeprodukte gemif dieser Verordnung betrachtet werden. Zudem sollten fiir
EU-Diingeprodukte, die solche Hemmstoffe enthalten, bestimmte Wirksamkeits-,
Sicherheits- und Umweltkriterien gelten. Solche Hemmstoffe sollten somit ebenfalls als

Komponentenmaterialien fiir EU-Diingeprodukte geregelt werden.
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(22) Bestimmte Stoffe, Gemische und Mikroorganismen, die I als Pflanzen-Biostimulanzien
bezeichnet werden, sind keine hinzugefiigten Nahrstoffe im eigentlichen Sinne,
stimulieren aber die natiirlichen Erndhrungsprozesse der Pflanzen. Zielen solche Produkte
ausschlieBlich darauf ab, die Effizienz der Néhrstoffverwertung der Pflanzen, die Toleranz
gegeniiber abiotischem Stress, die Qualititsmerkmale oder die Verfiigbarkeit von
Niihrstoffen, die im Boden oder in der Rhizosphire enthalten sind, zu steigern, so weisen
sie eher eine Ahnlichkeit mit Diingeprodukten als mit den meisten Kategorien von
Pflanzenschutzmitteln auf. Thre Wirkung geht iiber die von Diingemitteln hinaus, sollen
sie doch die Effizienz dieser Diingemittel optimieren und den Nihrstoffeintrag
verringern. Die CE-Kennzeichnung solcher Produkte sollte daher gemaf3 dieser
Verordnung erfolgen; sie wéren dann vom Anwendungsbereich der Verordnung (EG)

Nr. 1107/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates'? auszunehmen. Die

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sollte daher entsprechend geéndert werden.

(23) Bei Produkten mit einer oder mehreren Funktionen, von denen eine von der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009 abgedeckt ist, handelt es sich um Pflanzenschutzmittel, die in den
Anwendungsbereich der genannten Verordnung fallen. Diese Produkte sollten weiterhin
der in der genannten Verordnung fiir solche Produkte entwickelten Kontrolle unterliegen.
Wenn solche Produkte auch die Funktion eines Diingeprodukts haben, wére es irrefiihrend,
thre CE-Kennzeichnung gemal der vorliegenden Verordnung zu regeln, da die Bereit-
stellung eines Pflanzenschutzmittels auf dem Markt eine Produktzulassung voraussetzt, die
in dem betreffenden Mitgliedstaat Giiltigkeit besitzt. Folglich sollten solche Produkte vom

Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung ausgenommen werden.

13 Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europidischen Parlaments und des Rates vom
21. Oktober 2009 iiber das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur
Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG (ABI. L 309 vom 24.11.2009,
S. 1).
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(24)

Diese Verordnung sollte nicht der Anwendung bestehender Rechtsvorschriften der Union
in Bezug auf Aspekte des Schutzes der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze, der
Sicherheit und der Umwelt entgegenstehen, die nicht Gegenstand der Verordnung sind.
Diese Verordnung sollte daher unbeschadet der folgenden Rechtsvorschriften gelten:
Richtlinie 86/278/EWG des Rates'*, Richtlinie 89/391/EWG des Rates', Richtlinie
91/676/EWG des Rates'®, Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Européischen Parlaments und
des Rates!”, Richtlinie 2000/60/EC des Europiiischen Parlaments und des Rates’®,
Richtlinie 2001/18/EC des Europiiischen Parlaments und des Rates'’, Verordnung (EG)
Nr. 852/2004 des Europiiischen Parlaments und des Rates®’, Verordnung (EG)

Nr. 882/2004 des Europiiischen Parlaments und des Rates*', Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006 des Europiischen Parlaments und des Rates??, Verordnung (EG)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Richtlinie 86/278/EWG des Rates vom 12. Juni 1986 iiber den Schutz der Umwelt und
insbesondere der Boden bei der Verwendung von Klarschlamm in der Landwirtschaft
(ABI. L 181 vom 4.7.1986, S. 6).

Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 iiber die Durchfiihrung von
Mafnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Arbeitnehmer bei der Arbeit (ABI. L 183 vom 29.6.1989, S. 1).

Richtlinie 91/676/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 zum Schutz der Gewiisser vor
Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen (ABL. L 375 vom
31.12.1991, §. 1).

Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar
2013 iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir Explosivstoffe
(ABIL. L 39 vom 9.2.2013, S. 1).

Richtlinie 2000/60/EG des Europiiischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Mafinahmen der Gemeinschaft im
Bereich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

Richtlinie 2001/18/EG des Europdiischen Parlaments und des Rates vom 12. Miirz 2001
iiber die absichtliche Freisetzung genetisch verinderter Organismen in die Umwelt und
zur Aufhebung der Richtlinie 90/220/EWG des Rates (ABL. L 106 vom 17.4.2001, S. 1).
Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 iiber Lebensmittelhygiene (ABI. L 139 vom 30.4.2004, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europiischen Parlaments und des Rates vom

29. April 2004 iiber amtliche Kontrollen zur Uberpriifung der Einhaltung des
Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen iiber Tiergesundheit und
Tierschutz (ABL L 165 vom 30.4.2004, S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschriankung
chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europédischen Chemikalienagentur, zur
Anderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG)

Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie
76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und
2000/21/EG der Kommission (ABI. L 396 vom 30.12.2006, S. 1).
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Nr. 1881/2006 der Kommission?, Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates?*,
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Européischen Parlaments und des Rates?, I
Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates?®, Verordnung
(EU) Nr. 1143/2014 des Europidischen Parlaments und des Rates?’, Verordnung (EU)

Nr. 2016/2031 des Europiiischen Parlaments und des Rates®®, Richtlinie (EU) 2016/2284
des Europiischen Parlaments und des Rates?®, Verordnung (EU) 2017/625 des

Europiiischen Parlaments und des Rates’".

23

24

25

26

27

28

29

30

Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 der Kommission vom 19. Dezember 2006 zur
Festsetzung der Hochstgehalte fiir bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln

(ABI. L 364 vom 20.12.2006, S. 5).

Verordnung (EG) Nr. 834/2007 des Rates vom 28. Juni 2007 iiber die 6kologische/bio-
logische Produktion und die Kennzeichnung von dkologischen/biologischen Erzeugnissen
und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 2092/91 (ABI. L 189 vom 20.7.2007,

S. 1).

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

16. Dezember 2008 iiber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen
und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG

und 1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABI. L 353
vom 31.12.2008, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 98/2013 des Europdiischen Parlaments und des Rates vom

15. Januar 2013 iiber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir
Explosivstoffe (ABL L 39 vom 9.2.2013, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 1143/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

22. Oktober 2014 iiber die Privention und das Management der Einbringung und
Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten (ABl. L 317 vom 4.11.2014, S. 35).
Verordnung (EU) 2016/2031 des Europdischen Parlaments und des Rates vom

26. Oktober 2016 iiber Mafinahmen zum Schutz vor Pflanzenschidlingen, zur Anderung
der Verordnungen (EU) Nr. 228/2013, (EU) Nr. 652/2014 und (EU) Nr. 1143/2014 des
Europdiischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien
69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/EG, 2000/29/EG, 2006/91/EG und
2007/33/EG des Rates (ABI. L 317 vom 23.11.2016, S. 4).

Richtlinie (EU) 2016/2284 des Europédischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember
2016 tiber die Reduktion der nationalen Emissionen bestimmter Luftschadstoffe, zur
Anderung der Richtlinie 2003/35/EG und zur Aufhebung der Richtlinie 2001/81/EG

(ABIL. L 344 vom 17.12.2016, S. 1).

Verordnung (EU) 2017/625 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 15. Miirg
2017 iiber amtliche Kontrollen und andere amtliche Titigkeiten zur Gewihrleistung der
Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften iiber
Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 999/2001, (EG) Nr. 396/2005, (EG)

Nr. 1069/2009, (EG) Nr. 1107/2009, (EU) Nr. 1151/2012, (EU) Nr. 652/2014,

(EU) 2016/429 und (EU) 2016/2031 des Europiiischen Parlaments und des Rates, der
Verordnungen (EG) Nr. 1/2005 und (EG) Nr. 1099/2009 des Rates sowie der Richtlinien
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG und 2008/120/EG des Rates und zur
Authebung der Verordnungen (EG) Nr. 854/2004 und (EG) Nr. 882/2004 des
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(25)

Nach der gingigen Praxis sollten Stickstoff, Phosphor und Kalium als ""Primdir-
Mabkrondhrstoffe” und Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel als ""Sekundiir-
Makrondhrstoffe" bezeichnet werden. Ebenfalls nach der giingigen Praxis sollten
Diingemittel als ""Einndhrstoffdiingemittel” bezeichnet werden, wenn sie lediglich einen
Mabkrondhrstoff (unabhdingig davon, ob es sich um einen Primdir- oder einen Sekundiir-
Mabkrondhrstoff handelt) oder lediglich einen Primdr-Makrondhrstoff in Kombination
mit einem oder mehreren Sekundir-Makrondhrstoffen enthalten. Derselben Praxis
entsprechend sollten Diingemittel als ""Mehrndihrstoffdiingemittel” bezeichnet werden,
wenn sie entweder mehr als einen Primdir-Makrondhrstoff enthalten (unabhdingig
davon, ob sie auch einen oder mehrere Sekunddir-Makrondhrstoffe enthalten) oder
wenn sie keinen Primdr-Makrondhrstoff, aber mehr als einen Sekundiir-

Mabkrondhrstoff enthalten.

Europdischen Parlaments und des Rates, der Richtlinien 89/608/EWG, 89/662/EWG,
90/425/EWG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG und 97/78/EG des Rates und des
Beschlusses 92/438/EWG des Rates (Verordnung iiber amtliche Kontrollen) (ABI. L 95
vom 7.4.2017, S. 1).
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(26)

Enthélt ein EU-Diingeprodukt einen Stoff oder ein Gemisch im Sinne der Verordnung
(EG) Nr. 1907/2006, so sollte die Sicherheit der enthaltenen Stoffe fiir die beabsichtigte
Verwendung durch eine Registrierung nach den Bestimmungen der genannten Verordnung
gewihrleistet werden. Die Informationsanforderungen sollten gewéhrleisten, dass die
Sicherheit der beabsichtigten Verwendung des EU-Diingeprodukts in einer Weise
nachgewiesen wird, die die Vergleichbarkeit mit anderen Regelungen fiir Produkte
ermdglicht, die fiir die Anwendung auf Ackerbdden oder Ernteprodukten bestimmt sind,
vor allem den nationalen Diingemittelvorschriften der Mitgliedstaaten und der Verordnung
(EG) Nr. 1107/2009. Wenn ein Unternehmen tatsédchliche Mengen von unter 10 Tonnen
pro Jahr in Verkehr bringt, sollten daher die in der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 fiir die
Registrierung von Stoffen in Mengen von 10 bis 100 Tonnen festgelegten
Informationsanforderungen ausnahmsweise als Bedingung fiir die Verwendung in EU-
Diingeprodukten gelten. Diese Informationsanforderungen sollten fiir diejenigen Stoffe
gelten, die in dem EU-Diingeprodukt tatsiichlich enthalten sind, und nicht fiir die zur
Herstellung dieser Stoffe verwendeten Ausgangsstoffe. Die Ausgangsstoffe selbst, wie
etwa die als Ausgangsstoff zur Herstellung von einfachem Superphosphat verwendete
Schwefelsdure, sollten nicht als Komponentenmaterialien fiir die Zwecke dieser
Verordnung geregelt werden, da die chemische Sicherheit besser gewiihrleistet wird,
wenn als Komponentenmaterialien die aus den Ausgangsstoffen gebildeten und im EU-
Diingeprodukt tatsichlich enthaltenen Stoffe geregelt werden. Fiir diese Stoffe sollte
daher die Verpflichtung zur Einhaltung aller Anforderungen an eine

Komponentenmaterialkategorie gelten.
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(27) Wenn die tatsdchlichen Mengen von in EU-Diingeprodukten enthaltenen Stoffen, die unter
diese Verordnung fallen, {iber 100 Tonnen liegen, sollten dafiir unmittelbar die
zuséatzlichen Informationsanforderungen geméf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
gelten. Die Anwendung der librigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

sollte von der vorliegenden Verordnung ebenfalls unberiihrt bleiben.

(28) Die Wirtschaftsakteure sollten — je nach ihrer Rolle in der Lieferkette — dafiir
verantwortlich sein, dass die EU-Diingeprodukte dieser Verordnung entsprechen, damit ein
hohes Niveau des Schutzes der unter die Verordnung fallenden Aspekte des 6ffentlichen
Interesses und auch ein fairer Wettbewerb auf dem Binnenmarkt sichergestellt sind. Wann
immer dies zweckmdfig ist, sollten Hersteller und Importeure Stichprobenpriifungen an
von ihnen auf dem Markt bereitgestellten EU-Diingeprodukten vornehmen, um die

Gesundheit und Sicherheit der Verbraucher sowie die Umwelt zu schiitzen.
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(29)

(30)

(1)

Es ist eine klare und verhéltnismédBige Verteilung der Pflichten vorzusehen, die auf die
einzelnen Wirtschaftsakteure entsprechend ihrer Rolle in der Liefer- und Vertriebskette

entfallen.

Weil der Hersteller den Entwurfs- und Fertigungsprozess in allen Einzelheiten kennt, ist er
am besten fiir die Durchfiihrung des Konformititsbewertungsverfahrens geeignet. Die
Konformitédtsbewertung bei EU-Diingeprodukten sollte daher auch weiterhin die aus-

schlieBliche Pflicht des Herstellers bleiben.

Es ist notwendig, sicherzustellen, dass EU-Diingeprodukte aus Drittlindern, die auf den
Binnenmarkt gelangen, dieser Verordnung entsprechen, und insbesondere, dass vom
Hersteller hinsichtlich dieser EU-Diingeprodukte geeignete
Konformititsbewertungsverfahren durchgefiihrt wurden. Die Importeure sollten daher
verpflichtet werden, sicherzustellen, dass die von ihnen in Verkehr gebrachten EU-
Diingeprodukte die Anforderungen dieser Verordnung erfiillen, und sie keine EU-
Diingeprodukte in Verkehr bringen, die diese Anforderungen nicht erfiillen oder ein Risiko
fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die Umwelt
bergen. Die Importeure sollten ebenfalls verpflichtet werden, sich zu vergewissern, dass
Konformitdtsbewertungsverfahren durchgefiihrt wurden und dass die Kennzeichnung der
EU-Diingeprodukte und die von den Herstellern erstellten Unterlagen durch die

zustandigen nationalen Behorden tiberpriift werden konnen.
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(32)

(33)

(34)

Beim Inverkehrbringen eines EU-Diingeprodukts sollten die Importeure auf dessen
Verpackung den Namen, den eingetragenen Handelsnamen oder die eingetragene
Handelsmarke ihres Unternehmens sowie die Postanschrift fiir eine Kontaktaufnahme

angeben, um eine Marktiiberwachung zu ermoglichen.

Hersteller oder Importeure bringen EU-Diingeprodukte in Verkehr, und Héndler stellen
diese Produkte anschlieBend auf dem Markt bereit; die Héndler sollten deshalb gebiihrend
dafiir Sorge tragen, dass die Konformitit des EU-Diingeprodukts mit dieser Verordnung
nicht durch ihre Handhabung dieses EU-Diingeprodukts beeintrachtigt wird.

Wirtschaftsakteure, die ein EU-Diingeprodukt unter eigenem Namen oder eigener Marke
in Verkehr bringen oder ein EU-Diingeprodukt so verdndern, dass sich dies auf die
Konformitit des Produkts mit dieser Verordnung auswirken kann, sollten als Hersteller
gelten und die Pflichten des Herstellers wahrnehmen. In anderen Fillen sollten
Wirtschaftsakteure, die von anderen Wirtschaftsakteuren bereits in Verkehr gebrachte
EU-Diingeprodukte nur verpacken oder umpacken, nachweisen kénnen, dass sich dies
nicht auf die Konformitiit des Produkts mit den in dieser Verordnung festgelegten
Anforderungen ausgewirkt hat, indem sie ihre Identitit auf dem Versandstiick angeben

und eine Kopie des Originals der Kennzeichnungsangaben aufbewahren.
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(35) Da Héndler und Importeure dem Markt nahestehen, sollten sie in Marktiiberwachungs-
aufgaben der zustindigen nationalen Behorden eingebunden werden und zur aktiven
Mitwirkung angehalten sein, indem sie diesen Behorden alle nétigen Informationen zu dem

EU-Diingeprodukt geben.

(36) Durch die Riickverfolgbarkeit eines EU-Diingeprodukts iiber die gesamte Lieferkette
hinweg kann die Marktiiberwachung einfacher und wirksamer erfolgen. Ein wirksames
Riickverfolgbarkeitssystem erleichtert den Marktiiberwachungsbehorden ihre Aufgabe,
Wirtschaftsakteure aufzuspiiren, die nichtkonforme EU-Diingeprodukte auf dem Markt
bereitgestellt haben. Bei der Aufbewahrung der erforderlichen Informationen zur Iden-
tifizierung anderer Wirtschaftsakteure sollten die Wirtschaftsakteure nicht verpflichtet
werden, solche Informationen iiber andere Wirtschaftsakteure zu aktualisieren, von denen
sie entweder ein EU-Diingeprodukt bezogen haben oder an die sie ein EU-Diingeprodukt
abgegeben haben, da ihnen solche aktualisierten Informationen in der Regel nicht zur

Verfligung stehen.
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(37) Um die Bewertung der Konformitét mit den Anforderungen der vorliegenden Verordnung
zu erleichtern, muss eine Konformitdtsvermutung fiir EU-Diingeprodukte vorgesehen
werden, die den harmonisierten Normen entsprechen, welche gemaf der Verordnung (EU)
Nr. 1025/2012 des Europiischen Parlaments und des Rates®! oder mit gemeinsamen

Spezifikationen in Ubereinstimmung mit dieser Verordnung angenommen wurden.

i Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Européischen Parlaments und des Rates vom
25. Oktober 2012 zur europiischen Normung, zur Anderung der Richtlinien 89/686/EWG
und 93/15/EWG des Rates sowie der Richtlinien 94/9/EG, 94/25/EG, 95/16/EG, 97/23/EG,
98/34/EG, 2004/22/EG, 2007/23/EG, 2009/23/EG und 2009/105/EG des Europiischen
Parlaments und des Rates und zur Authebung des Beschlusses 87/95/EWG des Rates und
des Beschlusses Nr. 1673/2006/EG des Europédischen Parlaments und des Rates
(ABL. L 316 vom 14.11.2012, S. 12).
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(38)

Damit Wirtschaftsakteure nachweisen und die zustdndigen Behdrden iiberpriifen kdnnen,
dass die auf dem Markt bereitgestellten EU-Diingeprodukte die Anforderungen dieser
Verordnung erfiillen, sind Verfahren fiir die Konformititsbewertung vorzusehen. In dem
Beschluss Nr. 768/2008/EG sind mehrere Module fiir Konformitdtsbewertungsverfahren
festgelegt, die Verfahren unterschiedlicher Strenge, je nach der Hohe des Risikos und dem
geforderten Sicherheitsniveau, umfassen. Im Sinne eines einheitlichen Vorgehens in allen
Sektoren und zur Vermeidung von Ad-hoc-Varianten sollten die
Konformititsbewertungsverfahren unter diesen Modulen ausgewéhlt werden. Hersteller
sollten die Moglichkeit haben, ein strengeres Konformitiitsbewertungsverfahren fiir die
Bewertung eines EU-Diingeprodukts zu wiihlen, fiir das ein weniger strenges Verfahren
angewandt werden konnte, da diese Moglichkeit den Herstellern eine Vereinfachung
ihrer Verwaltung ermaoglicht, ohne die Konformitit des EU-Diingeprodukts zu
gefihrden. Zudem miussen die im Beschluss Nr. 768/2008/EG festgelegten Module an die
Besonderheiten von Diingeprodukten angepasst werden. Vor allem ist es erforderlich, die
Qualitédtssysteme und die Einbeziehung der notifizierten Stellen fiir die Konformitéts-

bewertung bestimmter EU-Diingeprodukte aus verwertetem Abfall zu verbessern.
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(39)

(40)

(41)

Damit Ammoniumnitratdiingemittel mit hohem Stickstoffgehalt keine Gefahr fiir die
Sicherheit darstellen und um zu verhindern, dass solche Diingemittel fiir andere als die
vorgesehenen Zwecke, beispielsweise als Sprengstoff, verwendet werden, sollten fiir
solche Diingemittel besondere Anforderungen in Bezug auf die Uberpriifung der

Detonationsfestigkeit und Riickverfolgbarkeit gelten.

Um fiir einen leichten Zugang zu Informationen fiir Marktiiberwachungszwecke zu sorgen,
sollten die Informationen in Bezug auf die Konformitét mit allen Rechtsakten der Union
fiir EU-Diingeprodukte in einer einzigen EU-Konformititserklarung enthalten sein. Um
den Verwaltungsaufwand fiir Wirtschaftsakteure zu verringern, kann diese einzige EU-
Konformitétserkldarung ein Dossier sein, das aus den einschldgigen einzelnen

Konformititserkldrungen besteht.

Die CE-Kennzeichnung bringt die Konformitit eines EU-Diingeprodukts mit der
vorliegenden Verordnung zum Ausdruck und ist die sichtbare Folge eines ganzen
Prozesses, der die Konformititsbewertung im weiteren Sinne umfasst. Die allgemeinen
Grundsitze fiir die CE-Kennzeichnung und deren Zusammenhang mit anderen
Kennzeichnungen sind in der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 enthalten. Es sollten fiir EU-
Diingeprodukte besondere Regeln fiir die Anbringung der CE-Kennzeichnung festgelegt

werden.
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(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

Bestimmte in dieser Verordnung vorgesehene Konformititsbewertungsverfahren erfordern
ein Tatigwerden der Konformitétsbewertungsstellen, die der Kommission von den

Mitgliedstaaten notifiziert werden.

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass alle notifizierten Stellen ihre Tatigkeit auf dem
gleichen Niveau und unter fairen Wettbewerbsbedingungen ausiiben. Dies erfordert die
Festlegung verbindlicher Anforderungen fiir die Konformitétsbewertungsstellen, die fiir

die Erbringung von Konformititsbewertungsleistungen notifiziert werden wollen.

Wenn eine Konformitdtsbewertungsstelle die Konformitédt mit den Kriterien der harmo-
nisierten Normen nachweist, sollte davon ausgegangen werden, dass sie den

entsprechenden Anforderungen nach dieser Verordnung gentigt.

Um fiir ein einheitliches Qualititsniveau bei der Konformitétsbewertung von EU-Diinge-
produkten zu sorgen, miissen auch die Anforderungen an die notifizierenden Behorden und
andere Stellen, die an der Begutachtung, Notifizierung und Uberwachung notifizierter

Stellen beteiligt sind, festgelegt werden.

Das in dieser Verordnung vorgesehene System sollte durch das Akkreditierungssystem
gemil der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 ergénzt werden. Da die Akkreditierung ein
wichtiges Mittel zur Uberpriifung der Kompetenz von Konformititsbewertungsstellen ist,

sollte sie auch zu Zwecken der Notifizierung eingesetzt werden.
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(47) Aufgrund der Variabilitit bestimmter Komponentenmaterialien von EU-Diingeprodukten
und der Tatsache, dass einige der Schiden, die aufgrund der Verseuchung von Boden und
Pflanzen durch Verunreinigungen entstehen konnten, moglicherweise nicht riickgéngig zu
machen sind, sollte eine transparente Akkreditierung gemaf der Verordnung (EG)

Nr. 765/2008, die sicherstellt, dass den Konformitétsbescheinigungen fiir EU-Diinge-
produkte I das notwendige Mal} an Vertrauen entgegengebracht wird, das einzige Mittel

zum Nachweis der fachlichen Kompetenz der Konformitdtsbewertungsstellen sein.

(48) Haufig vergeben Konformitétsbewertungsstellen Teile ihrer Arbeit im Zusammenhang mit
der Konformititsbewertung an Unterauftragnehmer oder iibertragen sie an Zweig-
unternechmen. Zur Wahrung des fiir das Inverkehrbringen von EU-Diingeprodukten
erforderlichen Schutzniveaus miissen die Unterauftragnehmer und Zweigunternehmen bei
der Ausfithrung der Konformititsbewertungsaufgaben unbedingt denselben Anforderungen
geniigen wie die notifizierten Stellen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass die Bewertung
von Kompetenz und Leistungsfahigkeit der um Notifizierung nachsuchenden Stellen und
die Uberwachung bereits notifizierter Stellen sich auch auf die Tétigkeiten erstrecken, die

von Unterauftragnehmern und Zweigunternehmen iibernommen werden.
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(49)

(50)

(1)

Es muss fiir ein effizientes und transparentes Notifizierungsverfahren gesorgt werden, das
insbesondere an die neuen Technologien angepasst wird, um eine Online-Notifizierung zu

ermdglichen.

Da die Dienstleistungen notifizierter Stellen in einem Mitgliedstaat EU-Diingeprodukte
betreffen konnten, die auf dem Markt in der gesamten Union bereitgestellt werden, sollten
die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission die Moglichkeit erhalten, Einwénde im
Hinblick auf eine notifizierte Stelle zu erheben. Daher ist es wichtig, dass eine Frist
vorgesehen wird, innerhalb derer etwaige Zweifel an der Kompetenz von
Konformitdtsbewertungsstellen oder diesbeziigliche Bedenken geklirt werden konnen,

bevor diese ihre Arbeit als notifizierte Stellen authehmen.

Im Interesse eines leichteren Marktzugangs ist es entscheidend, dass die notifizierten
Stellen die Konformititsbewertungsverfahren anwenden, ohne die Wirtschaftsakteure
unndtig zu belasten. Aus demselben Grund, aber auch um die Gleichbehandlung der
Wirtschaftsakteure zu gewéhrleisten, ist fiir eine einheitliche technische Anwendung der
Konformititsbewertungsverfahren zu sorgen. Dies lésst sich am besten durch eine
zweckmaBige Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den notifizierten Stellen

erreichen.

7738/19

Ih/KWVl/dp 31

ANLAGE GIP.2 DE



(52)

(53)

(54)

Damit Rechtssicherheit gewahrleistet ist, muss klargestellt werden, dass die Vorschriften
der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 fiir die Uberwachung des Binnenmarkts und fiir die
Kontrolle von Produkten, die auf den Binnenmarkt gelangen, auch fiir unter die
vorliegende Verordnung fallende EU-Diingeprodukte gelten. Die vorliegende Verordnung
sollte die Mitgliedstaaten nicht daran hindern, zu entscheiden, welche Behorden fiir die

Wahrnehmung dieser Aufgaben zustindig sind.

EU-Diingeprodukte sollten nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie ausreichend
wirksam sind und kein Risiko fir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die
Sicherheit oder fiir die Umwelt bergen, wenn sie ordnungsgemail gelagert und
zweckgebunden oder unter verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen angewandt
werden, das hei3t, wenn sich eine solche Anwendung aus einem rechtméfigen und ohne

Weiteres vorhersehbaren menschlichen Verhalten ergeben konnte. I .

In der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 ist ein Schutzklauselverfahren vorgesehen, in
dessen Rahmen die Kommission priifen kann, ob eine Mafinahme eines Mitgliedstaats
gegen EG-Diingemittel, die seiner Auffassung nach ein Risiko darstellen, gerechtfertigt ist.
Im Sinne groBerer Transparenz und kiirzerer Bearbeitungszeiten ist es notwendig, das
bestehende Schutzklauselverfahren zu verbessern, damit es effizienter wird und der in den

Mitgliedstaaten vorhandene Sachverstand genutzt wird.
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(35)

(56)

Das vorhandene System sollte um ein Verfahren ergénzt werden, mit dem interessierte
Kreise iiber geplante MaBBnahmen hinsichtlich EU-Diingeprodukten informiert werden, die
ein Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir
die Umwelt darstellen. Aulerdem sollte es den Marktiiberwachungsbehdrden ermdglichen,
in Zusammenarbeit mit den betreffenden Wirtschaftsakteuren bei derartigen EU-

Diingeprodukten zu einem frithen Zeitpunkt einzuschreiten.

Die Verpflichtungen der Marktiiberwachungsbehorden gemdif} dieser Verordnung,
wonach sie die Wirtschaftsakteure auffordern miissen, Korrekturmafinahmen zu treffen,
sollten nur fiir Diingeprodukte gelten, die eine CE-Kennzeichnung tragen, wenn sie auf
dem Markt bereitgestellt werden. Diese Verpflichtungen sollten daher unbeschadet
eventueller Moglichkeiten nach nationalem Recht gelten, wonach die
Wirtschaftsakteure die CE-Kennzeichnung entfernen und das Produkt rechtmdfig als
nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallendes Produkt in Verkehr

bringen diirfen.
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(57)

(58)

Um die Ziele dieser Verordnung zu erreichen, sollte der Kommission die Befugnis
iibertragen werden, gemdf} Artikel 290 AEUV Rechtsakte hinsichtlich der Anpassung an
den technischen Fortschritt insbesondere in den Bereichen Herstellung von
Diingeprodukten aus tierischen Nebenprodukten und in den Bereichen

Abfallverwertung, Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie zu erlassen.

Beim Recycling von Abfillen, beispielsweise dem Recycling von Phosphor aus Klar-
schlamm, und der Herstellung von Diingeprodukten aus tierischen Nebenprodukten,
beispielsweise Biokohle, werden vielversprechende technische Fortschritte gemacht. Aus
solchen Materialien bestehende oder sie enthaltende Produkte sollten ohne unnétige Ver-
zogerungen Zugang zum Binnenmarkt haben, sofern die Herstellungsprozesse wissen-
schaftlich untersucht und auf Unionsebene Prozessanforderungen festgelegt wurden. Zu
diesem Zweck sollte der Kommission die Befugnis libertragen werden, Rechtsakte gemal3
Artikel 290 AEUYV zu erlassen, mit denen zusitzliche fiir die Herstellung von EU-
Diingeprodukten zulissige Komponentenmaterialien und die entsprechenden
Schadstoffgrenzwerte fiir diese Produkte festgelegt und eingefiihrt werden konnen. Die
Befugnisiibertragung sollte nur in dem Mafle gelten, wie es durch den nach dem Erlass
dieser Verordnung erreichten technischen Fortschritt gerechtfertigt ist, und sie sollte
nicht fiir die Zwecke der Anderung von Aspekten dieser Verordnung gelten, wenn keine
neuen Hinweise auf solche Fortschritte vorliegen. Damit bei der Einfiihrung neuer
Schadstoffgrenzwerte fiir EU-Diingeprodukte die direkten und indirekten Auswirkungen
auf die Sicherheit von Lebens- und Futtermitteln und auf die Umwelt umfassend
beriicksichtigt werden, sollte wissenschaftlichen Gutachten der Europiiischen Behorde
fiir Lebensmittelsicherheit, der Europdiischen Chemikalienagentur oder der
Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission — soweit relevant — Rechnung getragen
werden, bevor neue Schadstoffgrenzwerte angenommen werden. Fiir Folgeprodukte im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 sollten Kategorien von
Komponentenmaterialien nur dann erweitert oder hinzugefiigt werden, wenn in
Ubereinstimmung mit den Verfahren gemiB jener Verordnung ein Endpunkt in der
Herstellungskette festgelegt wurde, da Folgeprodukte, fiir die ein solcher Endpunkt nicht
bestimmt wurde, in jedem Fall vom Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung

ausgenommen sind.
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(59) Da Mikroorganismen nicht gemdf} der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder anderen
horizontalen Rechtsvorschriften der Union, wonach die Hersteller nachweisen miissen,
dass die beabsichtigte Verwendung sicher ist, registriert werden miissen, sollten sie als
Komponentenmaterialien fiir EU-Diingeprodukte nur in dem Mafe zuldssig sein, wie sie
eindeutig ausgewiesen sind und wie durch Daten untermauert wird, dass ihre
Verwendung sicher ist, und sie sollten in einer auf dieser Grundlage erlassenen
erschopfenden Liste aufgefiihrt werden. Zur Aufnahme neuer Mikroorganismen in
diese erschopfende Liste sollte der Kommission die Befugnis zum Erlass von

Rechtsakten nach Mafigabe des Artikels 290 AEUV iibertragen werden.

(60) Ein EU-Diingeprodukt kann andere Polymere als Nihrstoff-Polymere enthalten. Dies
sollte jedoch nur auf Fille begrenzt sein, in denen der Zweck des Polymers darin
besteht, die Freisetzung von Niihrstoffen zu regeln oder das Wasserriickhaltevermogen
oder die Benetzbarkeit des EU-Diingeprodukts zu verbessern. Derartige Polymere
enthaltende innovative Produkte sollten Zugang zum Binnenmarkt haben. Damit von
anderen Polymeren als Niihrstoff-Polymeren moglichst geringe Risiken fiir die
Gesundheit des Menschen, die Sicherheit oder die Umwelt ausgehen, sollten Kriterien
fiir ihre biologische Abbaubarkeit festgelegt werden, sodass sie physikalisch und
biologisch abgebaut werden konnen. Zu diesem Zweck sollte der Kommission die
Befugnis iibertragen werden, Rechtsakte gemdify Artikel 290 AEUV zu erlassen, mit
denen Kriterien fiir die Umwandlung von Kohlenstoffpolymeren in Kohlendioxid sowie
ein entsprechendes Priifungsverfahren festgelegt werden. Polymere, die diesen Kriterien

nicht geniigen, sollten nach einem Ubergangszeitraum verboten werden.

(61) Es sollte zudem mdglich sein, unmittelbar auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse und auf
neue Risikobewertungen betreffend die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, die
Sicherheit oder die Umwelt zu reagieren. Zu diesem Zweck sollte der Kommission die
Befugnis iibertragen werden, Rechtsakte gemal3 Artikel 290 AEUV zu erlassen, mit denen
die Anforderungen an verschiedene Kategorien von EU-Diingeprodukten gedndert werden

konnen.

(62) Beim Erlass delegierter Rechtsakte nach dieser Verordnung ist es von besonderer
Bedeutung, dass die Kommission im Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene
Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverstindigen, durchfiihrt, und dass diese

Konsultationen mit den Grundsdtzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen
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(63)

(64)

(65)

(66)

Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung’? niedergelegt wurden. Um
insbesondere fiir eine gleichberechtigte Beteiligung an der Vorbereitung delegierter
Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europiische Parlament und der Rat alle Dokumente
zur gleichen Zeit wie die Sachverstindigen der Mitgliedstaaten, und ihre
Sachverstiindigen haben systematisch Zugang zu den Sitzungen der
Sachverstindigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten

Rechtsakte befasst sind.

Zur Gewihrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser Verordnung
sollten der Kommission Durchfiihrungsbefugnisse zum Erlass von Rechtsakten tibertragen
werden, um festzustellen, ob Mallnahmen, die von Mitgliedstaaten beziiglich
nichtkonformer EU-Diingeprodukte getroffen werden, begriindet sind oder nicht. Da sich
solche Rechtsakte auf die Frage beziehen werden, ob nationale Maflnahmen gerechtfertigt

sind, bedarf es bei ihnen keiner Kontrolle durch die Mitgliedstaaten.

Zur weiteren Gewéhrleistung einheitlicher Bedingungen fiir die Durchfiihrung dieser
Verordnung sollten der Kommission Durchfithrungsbefugnisse iibertragen werden. Diese
Befugnisse sollten im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Europédischen

Parlaments und des Rates*® ausgeiibt werden.

Das Beratungsverfahren sollte flir den Erlass von Durchfiihrungsrechtsakten angewendet
werden, die den notifizierenden Mitgliedstaat auffordern, die erforderlichen Korrektur-
mafBnahmen beziiglich notifizierter Stellen, die die Anforderungen fiir ihre Notifizierung

nicht oder nicht mehr erfiillen, zu treffen.

Das Priifverfahren sollte fiir den Erlass von Durchfiihrungsrechtsakten angewandt werden
hinsichtlich: der Festlegung einheitlicher Bedingungen in gemeinsamen Spezifikationen
zur Durchfithrung der Anforderungen dieser Verordnung und der Uberpriifungen der
Konformitiit von EU-Diingeprodukten, wenn keine harmonisierten Normen erlassen
wurden, solche Normen nicht den Anforderungen dieser Verordnung geniigen oder sich

der Erlass oder die Aktualisierung dieser Normen unnétig verzogert; der Anderung oder

32
33

ABIL. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.

Verordnung (EU) Nr. 182/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom

16. Februar 2011 zur Festlegung der allgemeinen Regeln und Grundsétze, nach denen die
Mitgliedstaaten die Wahrnehmung der Durchfiihrungsbefugnisse durch die Kommission
kontrollieren (ABI. L 55 vom 28.2.2011, S. 13).
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Aufhebung der betreffenden gemeinsamen Spezifikationen, wenn die Nichtkonformitiit
des EU-Diingeprodukts mit Miingeln dieser gemeinsamen Spezifikationen begriindet
wird; die Feststellung, ob eine in Hinblick auf ein dieser Verordnung entsprechendes EU-
Diingeprodukt, das ein Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die

Sicherheit oder fiir die Umwelt birgt, getroffene nationale Malnahme gerechtfertigt ist.

(67) Die Kommission sollte in hinreichend begriindeten Féllen &uflerster Dringlichkeit im
Zusammenhang mit dem Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, der
Sicherheit oder der Umwelt sofort geltende Durchfiihrungsrechtsakte erlassen, die
feststellen, ob eine in Hinblick auf ein dieser Verordnung entsprechendes EU-

Diingeprodukt, das ein Risiko birgt, getroffene nationale Mafinahme gerechtfertigt ist.

(68) Die Mitgliedstaaten sollten Vorschriften liber Sanktionen erlassen, die bei Verstoflen gegen
diese Verordnung zu verhdngen sind, und die Durchsetzung dieser Vorschriften sicher-
stellen. Die vorgesehenen Sanktionen sollten wirksam, verhiltnismaBig und abschreckend

sein.
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(69) Da ein hohes Umweltschutzniveau sichergestellt und neue wissenschaftlich gestiitzte
Entwicklungen beriicksichtigt werden miissen, sollte die Kommission dem Europdischen
Parlament und dem Rat einen Bericht vorlegen, der eine Uberpriifung der Grenzwerte

fiir den Cadmiumgehalt enthilt.

(70) Es besteht die Notwendigkeit, Ubergangsregelungen fiir die Bereitstellung von EG-
Diingemitteln auf dem Markt vorzusehen, die gemaf der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003
vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung in Verkehr gebracht wurden, ohne
dass diese Produkte weiteren Produktanforderungen gentigen mussten. Hiandler sollten
deshalb vor dem Geltungsbeginn der vorliegenden Verordnung EG-Diingemittel, die
bereits in Verkehr gebracht wurden, ndmlich Lagerbesténde, die sich bereits in der

Vertriebskette befinden, vertreiben konnen.
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(71)

(72)

Es muss ein ausreichender Zeitraum vorgesehen werden, damit die Wirtschaftsakteure
ihren Verpflichtungen aus dieser Verordnung nachkommen und die Mitgliedstaaten die fiir
die Anwendung der Verordnung erforderliche Infrastruktur aufbauen kénnen. Fiir den
Beginn der Anwendung ist deshalb ein Zeitpunkt zu wéhlen, zu dem die Vorbereitungen

nach verniinftigem Ermessen abgeschlossen sein konnen.

Da das Ziel dieser Verordnung, ndmlich sicherzustellen, dass der Binnenmarkt funktioniert
und die EU-Diingeprodukte auf dem Markt die Anforderungen fiir ein hohes Niveau in
Bezug auf den Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier und Pflanze, der Sicherheit und
der Umwelt erfiillen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann,
sondern vielmehr wegen seiner Tragweite und Wirkungen auf Unionsebene besser zu
verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags iiber die
Européische Union verankerten Subsidiarititsprinzip titig werden. Entsprechend dem in
demselben Artikel genannten Grundsatz der VerhiltnisméBigkeit geht diese Verordnung

nicht tiber das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maf} hinaus —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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KAPITEL I
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Anwendungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt fiir EU-Diingeprodukte.
Diese Verordnung gilt nicht fiir folgende Produkte:

a) tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte, deren Bereitstellung auf dem
Markt den Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 unterliegt,

b)  Pflanzenschutzmittel, die in den Anwendungsbereich der Verordnung (EG)
Nr. 1107/2009 fallen.

(2) Diese Verordnung beriihrt nicht die Anwendung der folgenden Rechtsakte:

a)  Richtlinie 86/278/EWG;

b)  Richtlinie 89/391/EWG;

¢)  Richtlinie 91/676/EWG;

d)  Richtlinie 2000/60/EG;

e)  Richtlinie 2001/18/EG;

/] Verordnung (EU) Nr. 852/2004;

g)  Verordnung (EG) Nr. 882/2004;

h)  Verordnung (EG) Nr. 1881/2006;

1)  Verordnung (EG) Nr. 1907/2006;
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)

Verordnung (EG) Nr. 834/2007;

k)  Verordnung (EG) Nr. 1272/2008;

1)  Verordnung (EU) Nr. 98/2013;

m) Verordnung (EU) Nr. 1143/2014;

n)  Verordnung (EU) 2016/2031;

0)  Richtlinie (EU) 2016/2284;

p)  Verordnung (EU) 2017/625.
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Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

"Diingeprodukt" einen Stoff, ein Gemisch, einen Mikroorganismus oder jegliches andere
Material, der/das entweder als solcher/solches oder gemischt mit einem anderen Material
zur Versorgung von Pflanzen oder Pilzen mit Néhrstoffen oder zur Verbesserung ihrer
Erndhrungseffizienz auf Pflanzen oder deren Rhizosphére oder auf Pilzen oder deren
Mpykosphiire angewendet wird oder angewendet werden soll oder deren Rhizosphdire bzw.

Mpykosphiire bilden soll,

"EU-Diingeprodukt" ein Diingeprodukt, das bei seiner Bereitstellung auf dem Markt mit

einer CE-Kennzeichnung versehen wird,

"Stoff" einen Stoff im Sinne des Artikels 3 Nummer 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006;

"Gemisch" ein Gemisch im Sinne des Artikels 3 Nummer 2 der Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006;

"Mikroorganismus" einen Mikroorganismus im Sinne des Artikels 3 Nummer 15 der

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009;
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6. "fliissige Form'' eine Suspension oder eine Losung, wobei eine Suspension eine Zwei-
phasendispersion ist, in der die festen Teilchen in feinster Verteilung in der fliissigen
Phase vorliegen, und eine Losung eine Fliissigkeit, die frei von festen Teilchen ist, oder

ein Gel, einschlieflich Pasten;

7. "feste Form" eine Form, die durch strukturelle Festigkeit und Bestindigkeit gegen
Anderungen der Gestalt oder des Volumens gekennzeichnet ist und bei der die Atome
entweder in einem regelmdpfigen geometrischen Gitter (kristalline Festkorper) oder in

unregelmdifiiger Anordnung (amorphe Festkorper) fest miteinander verbunden sind;

8. "Massenanteil von ...%" den Massenanteil in Prozent des EU-Diingeprodukts in der

Form, in der es auf dem Markt bereitgestellt wird;

0. "Bereitstellung auf dem Markt" jede entgeltliche oder unentgeltliche Abgabe eines EU-
Diingeprodukts zum Vertrieb oder zur Verwendung auf dem Unionsmarkt im Rahmen

einer Geschiftstitigkeit;

10. "Inverkehrbringen" die erstmalige Bereitstellung eines EU-Diingeprodukts auf dem
Unionsmarkt;
11. "Hersteller" jede natiirliche oder juristische Person, die ein EU-Diingeprodukt herstellt

oder ein EU-Diingeprodukt entwickeln oder herstellen 14dsst und es unter ihrem Namen

oder ihrer Marke vermarktet;
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12. "Bevollméchtigter" eine in der Union ansdssige natiirliche oder juristische Person, die von
einem Hersteller schriftlich beauftragt wurde, in seinem Namen bestimmte Aufgaben
wahrzunehmen;

13. "Importeur" jede in der Union ansdssige natiirliche oder juristische Person, die ein EU-
Diingeprodukt aus einem Drittland auf dem Unionsmarkt in Verkehr bringt;

14. "Héndler" jede natiirliche oder juristische Person in der Lieferkette, die ein EU-Diinge-
produkt auf dem Markt bereitstellt, mit Ausnahme des Herstellers oder des Importeurs ;

15. "Wirtschaftsakteure" Hersteller, Bevollméchtigte, Importeure und Handler;

16. "technische Spezifikation" ein Dokument, in dem die technischen Anforderungen vor-
geschrieben sind, denen ein EU-Diingeprodukt oder sein Produktionsprozess oder die
Methoden fiir seine Probenahme und Analyse genligen miissen;

17. "harmonisierte Norm" eine harmonisierte Norm im Sinne des Artikels 2 Nummer 1
Buchstabe ¢ der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012;

18. "Akkreditierung" die Akkreditierung im Sinne des Artikels 2 Nummer 10 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008;
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19. "nationale Akkreditierungsstelle" eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne des
Artikels 2 Nummer 11 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008;

20. "Konformititsbewertung" das Verfahren zum Nachweis, dass die Anforderungen dieser
Verordnung an ein EU-Diingeprodukt erfiillt worden sind;

21. "Konformitatsbewertungsstelle" eine Stelle, die Konformitatsbewertungstétigkeiten
einschlieBlich Priifungen, Zertifizierungen und Inspektionen durchfiihrt;

22. "Riickruf" jede Maflnahme, die darauf abzielt, die Riickgabe eines dem Endnutzer bereits
zur Verfiigung gestellten EU-Diingeprodukts zu erwirken;

23. "Riicknahme" jede MaBnahme, mit der verhindert werden soll, dass ein in der Lieferkette
befindliches EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitgestellt wird;

24, "Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union" Rechtsvorschriften der Union zur
Harmonisierung der Bedingungen fiir die Vermarktung von Produkten;

25. "CE-Kennzeichnung" eine Kennzeichnung, durch die der Hersteller erklirt, dass das EU-
Diingeprodukt den geltenden Anforderungen geniigt, die in den Harmonisierungs-
rechtsvorschriften der Union iiber ihre Anbringung festgelegt sind.
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Artikel 3

Freier Warenverkehr

Die Mitgliedstaaten behindern nicht die Bereitstellung von EU-Diingeprodukten, die dieser
Verordnung entsprechen, auf dem Markt aus Griinden der Zusammensetzung,

Etikettierung oder anderen von dieser Verordnung abgedeckten Aspekten.

Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels darf ein Mitgliedstaat, auf den am ... [ein Tag
vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] im Wege einer gemdafi Artikel 114
Absatz; 4 AEUV gewiihrten Ausnahmeregelung Artikel 5 der Verordnung (EG)

Nr. 2003/2003 in Bezug auf den Cadmiumgehalt von Diingemitteln keine Anwendung
findet, so lange weiterhin die nationalen Grenzwerte fiir den Cadmiumgehalt von
Diingemitteln anwenden, der in diesem Mitgliedstaat am [ein Tag vor dem Tag des
Inkrafttretens dieser Verordnung] fiir EU-Diingeprodukte gilt, bis auf Unionsebene
harmonisierte Grenzwerte fiir den Cadmiumgehalt von Phosphatdiingern gelten, die
gleich hoch oder niedriger sind als die in dem betreffenden Mitgliedstaat am ... [ein Tag

vor dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] geltende Grenzwerte.
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3) Die Mitgliedstaaten werden durch diese Verordnung nicht daran gehindert, im Einklang
mit den Vertriigen stehende Bestimmungen iiber die Anwendung von EU-Diinge-
produkten zu Zwecken des Gesundheits- und Umweltschutzes beizubehalten oder zu
erlassen, sofern diese Bestimmungen keine Anderung von in Einklang mit dieser
Verordnung stehenden EU-Diingeprodukten erforderlich machen und sich nicht auf die

Bereitstellung dieser Produkte auf dem Markt auswirken.

Artikel 4

Produktanforderungen
(1) Ein EU-Diingeprodukt muss

a)  die Anforderungen in Anhang I fiir die betreffende Produktfunktionskategorie

erfillen;

b)  die Anforderungen in Anhang II fiir die betreffende Komponentenmaterialkategorie

erfiilllen; und

c) gemil den Kennzeichnungsvorschriften in Anhang I1I gekennzeichnet sein.
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(2) Im Hinblick auf alle Aspekte, fiir die nicht Anhang I oder Anhang 11 gilt, diirfen EU-
Diingeprodukte kein Risiko fiir Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir

die Umwelt bergen.

3) Bis zum ... [1 Jahr nach dem Tag des Inkrafitretens dieser Verordnung]| gibt die
Kommission einen Leitfaden fiir Hersteller und Marktiiberwachungsbehérden heraus,
der eindeutige Hinweise und Beispiele fiir die Gestaltung des Etiketts gemiify Anhang I11
beinhaltet.

Artikel 5
Bereitstellung auf dem Markt

EU-Diingeprodukte diirfen nur dann auf dem Markt bereitgestellt werden, wenn sie den Anforde-

rungen dieser Verordnung entsprechen.
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KAPITEL II
PFLICHTEN DER WIRTSCHAFTSAKTEURE

Artikel 6
Pflichten der Hersteller

(1) Die Hersteller gewihrleisten bei der Bereitstellung ihrer EU-Diingeprodukte auf dem
Markt, dass diese gemil den Anforderungen in Anhang I und II entwickelt und hergestellt

wurden.

(2) Bevor die Hersteller EU-Diingeprodukte in Verkehr bringen, erstellen sie die technischen
Unterlagen und fithren das entsprechende Konformitdtsbewertungsverfahren gemaf

Artikel 15 durch oder lassen es durchfiihren.

Wurde die Konformitét eines EU-Diingeprodukts mit den in dieser Verordnung
festgelegten anwendbaren Anforderungen durch dieses Konformititsbewertungsverfahren
nachgewiesen, so stellen die Hersteller eine EU-Konformitétserklédrung aus und bringen

die CE-Kennzeichnung anl .
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4

Die Hersteller bewahren die technischen Unterlagen und die EU-Konformitétserkldrung
nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts, fiir das die genannten Unterlagen

gelten, fiinf Jahre lang auf.

Auf Verlangen stellen die Hersteller anderen Wirtschaftsakteuren eine Kopie der EU-

Konformititserklirung zur Verfiigung.

Die Hersteller gewéhrleisten durch geeignete Verfahren, dass bei EU-Diingeprodukten aus
Serienherstellung stets Konformitit mit dieser Verordnung sichergestellt ist. Anderungen
des Herstellungsprozesses oder der Merkmale dieser EU-Diingeprodukte sowie
Anderungen der harmonisierten Normen, der gemeinsamen Spezifikationen geméf
Artikel 14 oder sonstiger technischer Spezifikationen, auf die bei Erklarung der
Konformitit eines EU-Diingeprodukts verwiesen wird oder die bei der Uberpriifung der
Konformitit eines EU-Diingeprodukts angewendet werden, werden angemessen

beriicksichtigt.

Die Hersteller nehmen, falls dies angesichts der Wirkung eines EU-Diingeprodukts oder
der von diesem ausgehenden Risiken als zweckmé@Big erscheint, Stichproben von solchen,
auf dem Markt bereitgestellten EU-Diingeprodukten, nehmen Priifungen vor und fithren
erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen EU-
Diingeprodukte und der Riickrufe solcher EU-Diingeprodukte und halten die Héndler tiber

diese Uberwachung auf dem Laufenden.
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(6)

Die Hersteller gewéhrleisten, dass auf der Verpackung der EU-Diingeprodukte, die sie in
Verkehr gebracht haben, eine Typen- oder Chargennummer oder ein anderes
Kennzeichen zu ihrer Identifikation angebracht ist, oder, falls die EU-Diingeprodukte ohne
Verpackung geliefert werden, dass die erforderlichen Informationen in einem

Begleitdokument zu jedem Diingeprodukt bereitgestellt werden.

Die Hersteller geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre ein-
getragene Marke und ihre Postanschrift entweder auf der Verpackung des EU-Diinge-
produkts oder, falls das EU-Diingeprodukt ohne Verpackung geliefert wird, in einem
Begleitdokument zu dem EU-Diingeprodukt an. In der Postanschrift wird eine zentrale
Stelle angegeben, iiber die der Hersteller kontaktiert werden kann. Diese Angaben werden
in einer fiir die Endnutzer und Marktiiberwachungsbehorden leicht verstindlichen Sprache

abgefasst und miissen klar, verstindlich und lesbar sein.
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®)

9

Die Hersteller stellen sicher, dass EU-Diingeprodukten die nach Anhang I11
erforderlichen Angaben beigefiigt sind. Wird ein EU-Diingeprodukt in einem
Versandstiick geliefert, so erscheinen die Angaben auf einem auf diesem Versandstiick
angebrachten Etikett. Ist das Versandstiick zu klein, um alle Angaben zu enthalten, so
werden die Angaben, die nicht auf dem Etikett angegeben werden konnen, in einem
gesonderten, das Versandstiick begleitenden Merkblatt bereitgestellt. Dieses Merkblatt
gilt als Teil des Etiketts. Wird das EU-Diingeprodukt ohne Verpackung geliefert, so sind
alle Angaben in einem Merkblatt bereitzustellen. Das Etikett und das Merkblatt miissen
fiir Kontrollzwecke zugénglich sein, wenn das EU-Diingeprodukt auf dem Markt
bereitgestellt wird. Die Angaben werden in einer vom betreffenden Mitgliedstaat
festgelegten, fiir die Endnutzer leicht verstidndlichen Sprache abgefasst und miissen klar,

verstandlich und deutlich sein.

Hersteller, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen
in Verkehr gebrachtes EU-Diingeprodukt nicht dieser Verordnung entspricht, ergreifen
unverziiglich die erforderlichen KorrekturmaBBnahmen, um die Konformitit dieses EU-
Diingeprodukts herzustellen oder es gegebenenfalls zuriickzunehmen oder zuriickzurufen.
Sind Hersteller der Auffassung oder haben sie Grund zu der Annahme, dass ein von ihnen
in Verkehr gebrachtes EU-Diingeprodukt ein I Risiko fiir die Gesundheit von Mensch,
Tier oder Pflanze, flir die Sicherheit oder fiir die Umwelt birgt, so setzen sie unverziiglich
die zustindigen nationalen Behorden der Mitgliedstaaten, in denen sie das EU-
Diingeprodukte auf dem Markt bereitgestellt haben, dariiber in Kenntnis und machen dabei
ausfiihrliche Angaben, insbesondere liber die Nichtkonformitét und die ergriffenen

KorrekturmafBnahmen.

Die Hersteller stellen der zustindigen nationalen Behorde auf deren begriindetes Verlangen
alle Informationen und Unterlagen, die fiir den Nachweis der Konformitit des EU-Diinge-
produkts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder auf elektronischem
Wege in einer Sprache zur Verfiigung, die von dieser Behorde leicht verstanden werden
kann. Sie kooperieren mit dieser Behorde auf deren Verlangen bei allen Maflnahmen zur
Abwendung der Risiken, die mit einem EU-Diingeprodukt verbunden sind, welche sie in

Verkehr gebracht haben.
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Artikel 7

Bevollméchtigter
(1) Ein Hersteller kann schriftlich einen Bevollméchtigten benennen.

Die Pflichten geméal} Artikel 6 Absatz 1 und die Pflicht zur Erstellung der technischen
Unterlagen gemal Artikel 6 Absatz 2 sind nicht Teil des Auftrags eines Bevollmichtigten.

(2) Ein Bevollméchtigter nimmt die Aufgaben wahr, die im Auftrag des Herstellers festgelegt
sind. Der Auftrag gestattet dem Bevollméachtigten, mindestens folgende Aufgaben wahr-

zunehmen:

a)  Bereithaltung der EU-Konformitétserkldrung und der technischen Unterlagen fiir die
nationalen Marktiiberwachungsbehdrden iiber einen Zeitraum von fiinf Jahren nach

Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts, fiir das diese Unterlagen gelten;

b) aufbegriindetes Verlangen einer zustdndigen nationalen Behdrde: Aushidndigung
aller erforderlichen Informationen und Unterlagen zum Nachweis der Konformitét

eines EU-Diingeprodukts an diese Behorde;
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2)

c¢) auf Verlangen der zustindigen nationalen Behdrden: Kooperation bei allen Mal3-
nahmen zur Abwendung der Risiken, die mit EU-Diingeprodukten verbunden sind,

die in den Aufgabenbereich des Bevollméchtigten fallen.

Artikel 8

Pflichten der Importeure
Die Importeure bringen nur konforme EU-Diingeprodukte in Verkehr.

Bevor die Importeure ein EU-Diingeprodukt in Verkehr bringen, gewihrleisten sie, dass
das betreffende Konformitdtsbewertungsverfahren geméf Artikel 15 vom Hersteller durch-
gefiihrt wurde. Sie sorgen dafiir, dass der Hersteller die technischen Unterlagen erstellt hat,
dass dem EU-Diingeprodukt I die erforderlichen Unterlagen beigefiigt sind und dass der
Hersteller die Anforderungen nach Artikel 6 Absitze 5 und 6 erfiillt hat.

Ist ein Importeur der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EU-
Diingeprodukt dieser Verordnung nicht entspricht, so bringt er dieses EU-Diingeprodukt
erst in Verkehr, wenn seine Konformitét hergestellt ist. Falls das EU-Diingeprodukt ein I
Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder die
Umwelt birgt, so unterrichtet der Importeur den Hersteller und die

Marktiiberwachungsbehdrden hieriiber.
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Die Importeure geben ihren Namen, ihren eingetragenen Handelsnamen oder ihre ein-
getragene Marke und ihre Postanschrift entweder auf der Verpackung des EU-
Diingeprodukts oder, falls das EU-Diingeprodukt ohne Verpackung geliefert wird, in
einem Begleitdokument zu dem EU-Diingeprodukt an. Die Kontaktangaben werden in
einer fiir die Endnutzer und Marktiiberwachungsbehorden leicht verstédndlichen Sprache

abgefasst.

Die Importeure stellen sicher, dass EU-Diingeprodukten die nach Anhang III
erforderlichen Angaben beigefiigt sind. Wird ein EU-Diingeprodukt in einem
Versandstiick geliefert, so erscheinen die Angaben auf einem auf diesem Versandstiick
angebrachten Etikett. Ist das Versandstiick zu klein, um alle Angaben zu enthalten, so
werden die Angaben, die nicht auf dem Etikett angegeben werden konnen, in einem
gesonderten, dieses Versandstiick begleitenden Merkblatt bereitgestellt. Dieses Merkblatt
gilt als Teil des Etiketts. Wird das EU-Diingeprodukt ohne Verpackung geliefert, so sind
alle Angaben in einem Merkblatt bereitzustellen. Das Etikett und das Merkblatt miissen
fiir Kontrollzwecke zugdnglich sein, wenn das EU-Dungeprodukt auf dem Markt
bereitgestellt wird. Die Angaben werden in einer vom betreffenden Mitgliedstaat

festgelegten, fiir die Endnutzer leicht verstindlichen Sprache abgefasst.

Solange sich ein EU-Diingeprodukt in der Verantwortung der Importeure befindet,
gewihrleisten sie, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Transports die Uber-
einstimmung mit den Anforderungen in Anhang 1 oderl Anhang III nicht

beeintrichtigen.
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(7)

Die Importeure nehmen, falls dies angesichts der Wirkung eines EU-Diingeprodukts oder
der von diesem ausgehenden Risiken als zweckmaBig erscheint, Stichproben von solchen,
auf dem Markt bereitgestellten EU-Diingeprodukten, nehmen Priifungen vor und fiihren
erforderlichenfalls ein Verzeichnis der Beschwerden, der nichtkonformen EU-
Diingeprodukte und der Riickrufe solcher EU-Diingeprodukte und halten die Héndler iiber

diese Uberwachung auf dem Laufenden.

Importeure, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von
ihnen in Verkehr gebrachtes EU-Diingeprodukt nicht dieser Verordnung entspricht,
ergreifen unverziiglich die erforderlichen Korrekturmafnahmen, um die Konformitét
dieses EU-Diingeprodukts herzustellen oder es gegebenenfalls zuriickzunehmen oder
zurlickzurufen. Sind Importeure aullerdem der Auffassung oder haben sie Grund zu der
Annahme, dass ein von ihnen in Verkehr gebrachtes EU-Diingeprodukt ein I Risiko fiir
die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die Umwelt
birgt, so setzen sie unverziiglich die zustindigen nationalen Behdrden der Mitgliedstaaten,
in denen sie das EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitgestellt haben, dariiber in
Kenntnis und machen dabei ausfiihrliche Angaben, insbesondere iiber die Nichtkonformitét

und die ergriffenen KorrekturmafB3nahmen.
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Die Importeure halten nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiinf Jahre lang
eine Kopie der EU-Konformitétserkldrung fiir die Marktiiberwachungsbehorden bereit und
stellen sicher, dass diesen die technischen Unterlagen auf Verlangen vorgelegt werden

konnen.

Auf Verlangen stellen die Importeure anderen Wirtschaftsakteuren eine Kopie der EU-

Konformititserklirung zur Verfiigung.

Die Importeure stellen der zustdndigen nationalen Behdrde auf deren begriindetes
Verlangen alle Informationen und Unterlagen, die fiir den Nachweis der Konformitét eines
EU-Diingeprodukts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder auf
elektronischem Wege in einer Sprache zur Verfiigung, die von dieser zustindigen
nationalen Behorde leicht verstanden werden kann. Sie kooperieren mit dieser Behorde auf
deren Verlangen bei allen MaBBnahmen zur Abwendung der Risiken, die mit einem EU-

Diingeprodukt verbunden sind, welches sie in Verkehr gebracht haben.
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Artikel 9
Pflichten der Handler

Die Héndler beachten die Vorschriften dieser Verordnung mit der gebilihrenden Sorgfalt,

wenn sie ein EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitstellen.

Bevor die Héndler ein EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitstellen, iiberpriifen sie, ob
dem Produkt I die erforderlichen Unterlagen einschliefilich der in Artikel 6 Absatz 7 oder
Artikel 8 Absatz 4 genannten Angaben beiliegen, die in der darin vorgeschriebenen
Form und in einer Sprache bereitzustellen sind, die von den Endnutzern in dem
Mitgliedstaat, in dem das EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitgestellt werden soll,
leicht verstanden werden kann, und ob der Hersteller und der Importeur die

Anforderungen von Artikel 6 Absidtze 5 und 6 bzw. Artikel 8 Absatz 3 erfiillt haben.

Ist ein Héndler der Auffassung oder hat er Grund zu der Annahme, dass ein EU-Diinge-
produkt nicht dieser Verordnung entspricht, so stellt der Handler dieses EU-Diingeprodukt
erst auf dem Markt bereit, wenn seine Konformitét hergestellt ist. Falls das EU-
Diingeprodukt ein I Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die
Sicherheit oder die Umwelt birgt, so unterrichtet der Héndler auBerdem den Hersteller oder

den Importeur sowie die Marktiiberwachungsbehorden hiervon.
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3) Solange sich ein EU-Diingeprodukt in der Verantwortung der Handler befindet, gewéhr-
leisten sie, dass die Bedingungen seiner Lagerung oder seines Transports die Uberein-

stimmung mit den Anforderungen in Anhang 1 oder I Anhang III nicht beeintrachtigen.

(4) Héndler, die der Auffassung sind oder Grund zu der Annahme haben, dass ein von ihnen
auf dem Markt bereitgestelltes EU-Diingeprodukt nicht dieser Verordnung entspricht,
stellen sicher, dass die erforderlichen Korrekturmafnahmen ergriffen werden, um die
Konformitit dieses EU-Diingeprodukts herzustellen oder es gegebenenfalls
zuriickzunehmen oder zuriickzurufen. Sind Handler der Auffassung oder haben sie Grund
zu der Annahme, dass ein von ihnen auf dem Markt bereitgestelltes EU-Diingeprodukt ein
I Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die
Umwelt birgt, so setzen sie unverziiglich die zustéindigen nationalen Behdrden der
Mitgliedstaaten, in denen sie das EU-Diingeprodukt auf dem Markt bereitgestellt haben,
dartiber in Kenntnis und machen dabei ausfiihrliche Angaben, insbesondere iiber die

Nichtkonformitét und die ergriffenen KorrekturmaBBnahmen.
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(5) Die Héndler stellen der zustindigen nationalen Behorde auf deren begriindetes Verlangen
alle Informationen und Unterlagen, die fiir den Nachweis der Konformitit eines EU-
Diingeprodukts mit dieser Verordnung erforderlich sind, in Papierform oder auf
elektronischem Wege zur Verfligung. Sie kooperieren mit dieser Behorde auf deren
Verlangen bei allen MaBnahmen zur Abwendung von Risiken, die mit EU-

Diingeprodukten verbunden sind, welche sie auf dem Markt bereitgestellt haben.

Artikel 10

Umsténde, unter denen die Pflichten der Hersteller auch fiir Importeure und Handler gelten

Ein Importeur oder Hiandler gilt als Hersteller fiir die Zwecke dieser Verordnung und unterliegt den
Pflichten des Herstellers nach Artikel 6, wenn der Importeur oder Hiandler ein EU-Diingeprodukt
unter seinem eigenen Namen oder seiner eigenen Marke in Verkehr bringt oder ein bereits auf dem
Markt befindliches EU-Diingeprodukt so verdndert, dass die Konformitdt mit den Anforderungen

dieser Verordnung beeintrichtigt werden kann.
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Artikel 11

Verpacken und Umpacken durch Importeure und Hiindler

Ein Importeur oder Hiindler, der ein EU-Diingeprodukt verpackt oder umpackt und nicht als
Hersteller im Sinne von Artikel 10 gilt,

a) sorgt dafiir, dass auf der Verpackung nach dem Ausdruck "'verpackt von' oder "umge-
packt von' sein Name, sein eingetragener Handelsname oder seine eingetragene

Handelsmarke und seine Postanschrift angegeben sind; und

b) hdilt ein Exemplar der urspriinglichen Angaben nach Artikel 6 Absatz 7 oder Artikel 8
Absatz 4 fiir die Marktiiberwachungsbehorden iiber einen Zeitraum von fiinf Jahren

nach der Bereitstellung des EU-Diingeprodukts auf dem Markt bereit.

Artikel 12
Identifizierung der Wirtschaftsakteure

(1) Die Wirtschaftsakteure nennen den Marktiiberwachungsbehdrden auf Verlangen die

Wirtschaftsakteure,
a)  von denen sie ein EU-Diingeprodukt bezogen haben;

b)  an die sie ein EU-Diingeprodukt abgegeben haben.
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(2) Die Wirtschaftsakteure miissen die Informationen nach Absatz 1 fiinf Jahre ab dem Bezug
des EU-Diingeprodukts bzw. fiinf Jahre ab der Abgabe des EU-Diingeprodukts vorlegen

konnen.

KAPITEL III
KONFORMITAT VON EU-DUNGEPRODUKTEN

Artikel 13

Konformititsvermutung

)] Bei EU-Diingeprodukten, die harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen,
deren Fundstellen im Amtsblatt der Europdischen Union verdffentlicht worden sind, wird
die Konformitédt mit den Anforderungen gemafl den Anhéngen I, II und III vermutet, fiir

die die betreffenden Normen oder Teile davon gelten.

) Zur Uberpriifung der Konformitiit von EU-Diingeprodukten mit den Anforderungen
gemdf den Anhdngen I, Il und I1I werden auf zuverlissige und wiederholbare Weise
Priifungen durchgefiihrt. Bei Priifungen, die harmonisierten Normen oder Teilen davon
entsprechen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europdischen Union veroiffentlicht
worden sind, wird die Zuverliissigkeit und Wiederholbarkeit vermutet, soweit die

betreffenden Normen oder Teile davon fiir diese Priifungen gelten.
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Artikel 14

Gemeinsame Spezifikationen

(1) Die Kommission kann Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung gemeinsamer
Spezifikationen fiir Anforderungen gemiifp Anhang I, Il oder III oder Priifungen gemdif}

Artikel 13 Absatz 2 erlassen, wenn:

a) diese Anforderungen oder Priifungen nicht durch die harmonisierten Normen
oder Teile davon, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europdischen Union

veriffentlicht worden sind, erfasst sind;

b)  die Kommission ungebiihrliche Verzogerungen bei der Annahme beantragter

Normen fest stellt; oder

¢)  die Kommission im Einklang mit dem Verfahren gemdf Artikel 11 Absatz 5 der
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 beschlossen hat, die Fundstellen der
harmonisierten Normen oder von Teilen davon, die fiir diese Anforderung oder

diese Priifung gelten, mit Einschrinkung zu belassen oder zu streichen.

Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren gemif3 Artikel 42

Absatz 3 erlassen.

) Bei EU-Diingeprodukten, die gemeinsamen Spezifikationen oder Teilen davon
entsprechen, wird die Konformitdit mit den Anforderungen gemdf} den Anhdiingen I, I1
und I1I vermutet, fiir die die betreffenden gemeinsamen Spezifikationen oder Teile

davon gelten.
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3)

(1)

)

Bei Priifungen zur Uberpriifung der Konformitiit von EU-Diingeprodukten mit den
Anforderungen gemdiifp den Anhiingen I, Il und I11, die gemeinsamen Spezifikationen

oder Teilen davon entsprechen, wird die Zuverliissigkeit und Wiederholbarkeit vermutet,

soweit die betreffenden gemeinsamen Spezifikationen oder Teile davon fiir diese

Priifungen gelten.

Artikel 15

Konformititsbewertungsverfahren

Die Bewertung der Konformitit eines EU-Diingeprodukts mit den Anforderungen dieser
Verordnung erfolgt im Rahmen des anwendbaren Konformititsbewertungsverfahrens

gemil Anhang IV.

Aufzeichnungen und Schriftwechsel im Zusammenhang mit den Konformitéts-
bewertungsverfahren werden in der Amtssprache oder den Amtssprachen des
Mitgliedstaats abgefasst, in dem die notifizierte Stelle, die die
Konformitatsbewertungsverfahren durchfiihrt, ihren Sitz hat, oder in einer anderen von

dieser Stelle anerkannten Sprache.
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Artikel 16

EU-Konformitétserklarung

(1) In der EU-Konformitétserkldrung wird erklért, dass die Erfiillung der in dieser

Verordnung genannten Anforderungen nachgewiesen wurde.

(2) Die EU-Konformitétserklarung entspricht in ihrem Aufbau dem Muster in Anhang V,
enthélt die in den einschldgigen Modulen des Anhangs IV angegebenen Elemente und wird
auf dem neuesten Stand gehalten. Sie wird in die Sprache bzw. Sprachen iibersetzt, die von
dem Mitgliedstaat vorgeschrieben wird bzw. werden, in dem das EU-Diingeprodukt in

Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt wird.

3) Unterliegt ein EU-Diingeprodukt mehreren Rechtsvorschriften der Union, in denen jeweils
eine EU-Konformititserklarung vorgeschrieben ist, so wird eine einzige EU-Konformitéts-
erkldrung fiir sémtliche Unionsvorschriften ausgestellt. In dieser Erklarung sind die
betreffenden Rechtsvorschriften der Union samt ihrer Fundstelle im Amtsblatt angegeben.
Es kann sich dabei um ein Dossier mit den relevanten einzelnen EU-

Konformititserkldrungen handeln.

4) Mit der Ausstellung der EU-Konformititserklarung iibernimmt der Hersteller die Ver-
antwortung dafiir, dass das EU-Diingeprodukt die Anforderungen dieser Verordnung
erfullt.
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Artikel 17

Allgemeine Grundsitze der CE-Kennzeichnung

Fiir die CE-Kennzeichnung gelten die allgemeinen Grundsitze gemél Artikel 30 der Verordnung

(EG) Nr. 765/2008.

Artikel 18
Vorschriften und Bedingungen fiir die Anbringung der CE-Kennzeichnung

(1) Die CE-Kennzeichnung wird gut sichtbar, leserlich und dauerhaft auf der Verpackung des
EU-Diingeprodukts oder, falls das EU-Dingeprodukt ohne Verpackung geliefert wird,
auf einem Begleitdokument des EU-Diingeprodukts angebracht.

(2) Die CE-Kennzeichnung wird vor dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts ange-
bracht.

3) Auf die CE-Kennzeichnung folgt die Kennnummer der notifizierten Stelle, falls dies
gemil Anhang IV I erforderlich ist.

Die Kennnummer der notifizierten Stelle wird entweder von der Stelle selbst oder nach

thren Anweisungen durch den Hersteller oder seinen Bevollmichtigten angebracht.
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4) Die Mitgliedstaaten stiitzen sich auf bestehende Mechanismen, um eine ordnungsgemaéfe
Durchfiihrung des Systems der CE-Kennzeichnung sicherzustellen, und leiten im Fall einer

missbriauchlichen Verwendung dieser Kennzeichnung angemessene Mallnahmen ein.

Artikel 19
Ende der Abfalleigenschaft

In dieser Verordnung werden Kriterien festgelegt, nach denen Material, das Abfall im Sinne der
Richtlinie 2008/98/EG darstellt, seine Abfalleigenschaft verlieren kann, wenn es in einem
konformen EU-Diingeprodukt enthalten ist. In solchen Fiillen wird das Verwertungsverfahren im
Einklang mit dieser Verordnung durchgefiihrt, bevor das Material seine Abfalleigenschaft
verliert, und das Material gilt als konform mit den in Artikel 6 ] der genannten Richtlinie ||
festgelegten Bedingungen und wird daher ab dem Zeitpunkt der Ausstellung der EU-

Konformititserklirung nicht mehr als Abfall angesehen.
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KAPITEL IV
NOTIFIZIERUNG VON KONFORMITATSBEWERTUNGSSTELLEN

Artikel 20
Notifizierung

Die Mitgliedstaaten notifizieren der Kommission und den iibrigen Mitgliedstaaten die Stellen, die

befugt sind, als unabhingige Dritte Konformititsbewertungsaufgaben gemif dieser Verordnung

wahrzunehmen.
Artikel 21
Notifizierende Behdrden
(1) Die Mitgliedstaaten benennen eine notifizierende Behorde, die fiir die Einrichtung und

Durchfiihrung der erforderlichen Verfahren zur Bewertung und Notifizierung von
Konformititsbewertungsstellen und zur Uberwachung der notifizierten Stellen ein-

schlieBlich der Einhaltung von Artikel 26 zustdndig ist.

(2) Die Mitgliedstaaten kénnen entscheiden, dass die Bewertung und Uberwachung gemif

Absatz 1 dieses Artikels durch eine nationale Akkreditierungsstelle im Sinne von und im

Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 erfolgt.
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3)

4

(1

2)

3)

Falls die notifizierende Behorde die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Bewertung,
Notifizierung oder Uberwachung an eine nicht hoheitliche Stelle delegiert oder ihr auf
andere Weise libertrdgt, muss diese Stelle eine juristische Person sein und den
Anforderungen des Artikels 22 entsprechend geniigen. AuBlerdem trifft diese Stelle

Vorsorge zur Deckung von aus ihrer Tétigkeit entstehenden Haftungsanspriichen.

Die notifizierende Behdrde trigt die volle Verantwortung fiir die von der in Absatz 3

genannten Stelle durchgefiihrten Tatigkeiten.

Artikel 22

Anforderungen an notifizierende Behorden

Eine notifizierende Behdrde wird so eingerichtet, dass es zu keinerlei Interessenkonflikt

mit den Konformitdtsbewertungsstellen kommt.

Eine notifizierende Behorde gewihrleistet durch ihre Organisation und Arbeitsweise, dass

bei der Ausiibung ihrer Tétigkeit Objektivitidt und Unparteilichkeit gewahrt sind.

Eine notifizierende Behorde wird so strukturiert, dass jede Entscheidung tiber die
Notifizierung einer Konformitiatsbewertungsstelle von kompetenten Personen getroffen

wird, die nicht mit den Personen identisch sind, welche die Bewertung durchgefiihrt haben.
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(4) Eine notifizierende Behorde darf weder Tétigkeiten, die Konformititsbewertungsstellen
durchfiihren, noch Beratungsdienstleistungen auf einer gewerblichen oder

wettbewerblichen Basis anbieten oder erbringen.

(%) Eine notifizierende Behorde stellt die Vertraulichkeit der von ihr erlangten Informationen
sicher.
(6) Einer notifizierenden Behorde steht kompetentes Personal in ausreichender Zahl zur

Verfligung, sodass sie ihre Aufgaben ordnungsgemall wahrnehmen kann.

Artikel 23

Informationspflicht in Bezug auf notifizierende Behorden

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission iiber ihre Verfahren zur Bewertung und Noti-
fizierung von Konformititsbewertungsstellen und zur Uberwachung notifizierter Stellen sowie iiber

diesbeziigliche Anderungen.

Die Kommission macht diese Informationen der Offentlichkeit zugénglich.
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(1)

)

)

(4)

Artikel 24

Anforderungen an notifizierte Stellen

Eine Konformitdtsbewertungsstelle erfiillt fiir die Zwecke der Notifizierung die

Anforderungen der Absitze 2 bis 11.

Eine Konformititsbewertungsstelle wird nach dem nationalen Recht eines Mitgliedstaats

eingerichtet und ist mit Rechtspersonlichkeit ausgestattet.

Bei einer Konformitidtsbewertungsstelle handelt es sich um einen unabhingigen Dritten,
der mit der Einrichtung oder dem EU-Diingeprodukt, die bzw. das er bewertet, in keinerlei

Verbindung steht.

Eine Konformitatsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und das fiir die Erfiillung
der Konformititsbewertungsaufgaben zustidndige Personal diirfen nicht Entwickler,
Hersteller, Lieferant, Kaufer, Eigentlimer oder Anwender von Diingeprodukten oder
Vertreter einer dieser Parteien sein. Dies schlieft die Anwendung von Diingeprodukten,
die fiir die Tatigkeit der Konformitdtsbewertungsstelle ndtig sind, oder die Anwendung

von Diingeprodukten zum personlichen Gebrauch nicht aus.
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©)

Eine Konformititsbewertungsstelle, ihre oberste Leitungsebene und das fiir die Erfiillung
der Konformititsbewertungsaufgaben zustindige Personal diirfen weder direkt an Ent-
wicklung, Herstellung, Vermarktung oder Anwendung von Diingeprodukten beteiligt sein
noch die an diesen Tatigkeiten beteiligten Parteien vertreten. Sie diirfen sich nicht mit
Tatigkeiten befassen, die ihre Unabhdngigkeit bei der Beurteilung oder ihre Integritdt im
Zusammenhang mit den Konformititsbewertungsmafinahmen, fiir die sie notifiziert sind,

beeintrachtigen konnten. Dies gilt besonders fiir Beratungsdienste.

Die Konformitidtsbewertungsstellen gewahrleisten, dass Tatigkeiten ihrer Zweigunter-
nehmen oder Unterauftragnehmer die Vertraulichkeit, Objektivitét oder Unparteilichkeit

ihrer Konformititsbewertungstatigkeiten nicht beeintrachtigen.

Die Konformititsbewertungsstellen und ihr Personal fithren die Konformititsbewertungs-
tatigkeiten mit der groBtmdoglichen Professionalitit und der erforderlichen fachlichen
Kompetenz in dem betreffenden Bereich durch; sie diirfen keinerlei Einflussnahme,
insbesondere finanzieller Art, ausgesetzt sein, die sich auf ihre Beurteilung oder die
Ergebnisse ihrer Konformitdtsbewertungstitigkeit auswirken konnte, vor allem in Bezug
auf Personen oder Personengruppen, die ein Interesse am Ergebnis dieser Tétigkeiten

haben.
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(6) Eine Konformititsbewertungsstelle ist in der Lage, alle Konformitéitsbewertungsaufgaben
zu bewdltigen, die ihr nach Mafigabe von Anhang IV zufallen und fiir die sie notifiziert
wurde, gleichgiiltig, ob diese Aufgaben von der Stelle selbst, in ihrem Auftrag oder unter

ihrer Verantwortung ausgefiihrt werden.

Eine Konformititsbewertungsstelle muss jederzeit, flir jedes Konformitdtsbewertungs-
verfahren und fiir jede Art und Kategorie von EU-Diingeprodukten, fiir die sie notifiziert

wurde, liber Folgendes verfiigen:

a) das erforderliche Personal mit Fachkenntnis und ausreichender einschlagiger

Erfahrung, um die bei der Konformitdtsbewertung anfallenden Aufgaben zu erfiillen;

b)  Beschreibungen von Verfahren, nach denen die Konformititsbewertung durchgefiihrt
wird, um die Transparenz und die Wiederholbarkeit dieser Verfahren sicherzustellen.
Sie verfiigt iiber eine angemessene Politik und geeignete Verfahren, bei denen
zwischen den Aufgaben, die sie als notifizierte Stelle wahrnimmt, und anderen

Tétigkeiten unterschieden wird,
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¢)  Verfahren zur Durchfiihrung von Tétigkeiten unter gebiihrender Beriicksichtigung
der GroBe eines Unternehmens, der Branche, in der es tétig ist, seiner Struktur, des
Grads an Komplexitit der jeweiligen Produkttechnologie und des Massenfertigungs-

oder Seriencharakters des Produktionsprozesses.

Einer Konformitdtsbewertungsstelle stehen die erforderlichen Mittel zur angemessenen
Erledigung der technischen und administrativen Aufgaben zur Verfiigung, die mit der
Konformititsbewertung verbunden sind, und sie hat Zugang zu allen benétigten Aus-

riistungen oder Einrichtungen.

(7) Das Personal, das fiir die Durchfiihrung der bei der Konformititsbewertung anfallenden

Aufgaben zustindig ist, muss liber Folgendes verfiigen:

a)  eine solide Fach- und Berufsausbildung, die alle Tétigkeiten fiir die Konformitits-
bewertung in dem Bereich umfasst, fiir den die Konformititsbewertungsstelle

notifiziert wurde,

b) eine ausreichende Kenntnis der Anforderungen, die mit den durchzufiihrenden

Bewertungen verbunden sind, und die entsprechende Befugnis, solche Bewertungen

durchzufiihren,
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c) angemessene Kenntnisse und angemessenes Verstindnis der Anforderungen geméf
Anhang I, I und III, der anwendbaren harmonisierten Normen gemdf; Artikel 13, der
gemeinsamen Spezifikationen gemdf} Artikel 14 und der betreffenden
Bestimmungen der Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union sowie der

nationalen Rechtsvorschriften,

d)  die Fihigkeit zur Erstellung von Bescheinigungen, Protokollen und Berichten als

Nachweis fiir durchgefiihrte Bewertungen.

(8) Die Unparteilichkeit der Konformititsbewertungsstellen, ihrer obersten Leitungsebene und
des fiir die Erfiillung der Konformititsbewertungsaufgaben zustindigen Personals wird

garantiert.

Die Entlohnung der obersten Leitungsebene und des fiir die Erfiillung der Konformitéts-
bewertungsaufgaben zustdndigen Personals darf sich nicht nach der Anzahl der durch-

gefiihrten Bewertungen oder deren Ergebnissen richten.

9) Die Konformititsbewertungsstellen schlieen eine Haftpflichtversicherung ab, sofern die
Haftpflicht nicht aufgrund der nationalen Rechtsvorschriften vom Staat iibernommen wird

oder der Mitgliedstaat selbst unmittelbar fiir die Konformitdtsbewertung verantwortlich ist.
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(10) Informationen, welche das Personal einer Konformititsbewertungsstelle bei der Durch-
fiihrung ihrer Aufgaben gema3 Anhang IV erhilt, fallen unter die berufliche Schweige-
pflicht, auBler gegeniiber den zustindigen Behdrden des Mitgliedstaats, in dem die Tétig-

keiten ausgeiibt werden. Eigentumsrechte werden geschiitzt.

(11) Die Konformititsbewertungsstellen wirken an den einschligigen Normungsaktivitdten und
den Aktivititen der Koordinierungsgruppe notifizierter Stellen mit, die geméf Artikel 36
geschaffen wurde, bzw. sorgen dafiir, dass das fiir die Erfiillung der Konformitéts-
bewertungsaufgaben zustdndige Personal dariiber informiert wird, und wenden die von
dieser Gruppe ausgearbeiteten Verwaltungsentscheidungen und Dokumente als allgemeine

Leitlinien an.

Artikel 25

Konformitatsvermutung bei notifizierten Stellen

Weist eine Konformitdtsbewertungsstelle nach, dass sie die Kriterien der einschldgigen
harmonisierten Normen, deren Fundstellen im Amtsblatt der Europdischen Union verdftentlicht
wurden, oder von Teilen davon erfiillt, so wird davon ausgegangen, dass sie die Anforderungen

gemdl Artikel 24, soweit flir diese die anwendbaren harmonisierten Normen gelten, erfiillt.
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(1)

2)

3)

(4)

Artikel 26

Zweigunternehmen notifizierter Stellen und Vergabe von Unterauftragen

Vergibt die notifizierte Stelle bestimmte mit der Konformitdtsbewertung verbundene Auf-
gaben an Unterauftragnehmer oder iibertrigt sie diese einem Zweigunternehmen, so stellt
sie sicher, dass der Unterauftragnehmer oder das Zweigunternehmen die Anforderungen

von Artikel 24 erfiillt, und unterrichtet die notifizierende Behorde entsprechend.

Die notifizierten Stellen tragen die volle Verantwortung fiir die Arbeiten, die von Unter-
auftragnehmern oder Zweigunternehmen ausgefiihrt werden, unabhéngig davon, wo diese

niedergelassen sind.

Arbeiten diirfen nur dann an einen Unterauftragnehmer vergeben oder einem Zweig-

unternehmen {ibertragen werden, wenn der Kunde dem zustimmt.

Die notifizierten Stellen halten die einschlidgigen Unterlagen tiber die Begutachtung der
Qualifikation des Unterauftragnehmers oder des Zweigunternehmens und die von ihm

gemil Anhang IV ausgefiihrten Arbeiten fiir die notifizierende Behorde bereit.
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Artikel 27

Antrage auf Notifizierung

(1) Eine Konformitdtsbewertungsstelle beantragt ihre Notifizierung bei der notifizierenden

Behorde des Mitgliedstaats, in dem sie anséssig ist.

(2) Dem Antrag auf Notifizierung legt sie eine Beschreibung der Konformititsbewertungs-
tatigkeiten, des/der Konformitdtsbewertungsmoduls(e) und des/der EU-Diingeprodukts(e),
fiir das/die diese Stelle Kompetenz beansprucht, sowie eine Akkreditierungsurkunde bei,
die von einer nationalen Akkreditierungsstelle ausgestellt wurde und in der diese

bescheinigt, dass die Konformitédtsbewertungsstelle die Anforderungen von Artikel 24

erfullt.
Artikel 28
Notifizierungsverfahren
(1) Die notifizierenden Behorden diirfen nur Konformitdtsbewertungsstellen notifizieren, die

den Anforderungen von Artikel 24 gentigen.

(2) Sie unterrichten die Kommission und die iibrigen Mitgliedstaaten mit Hilfe des
elektronischen Notifizierungsinstruments, das von der Kommission entwickelt und

verwaltet wird.
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3)

(4)

©)

(1)

Die Notifizierung enthilt vollstindige Angaben zu den Konformitatsbewertungstétigkeiten,
dem/den betreffenden Konformititsbewertungsmodul(en) und dem/den betreffenden EU-

Diingeprodukt(en) sowie die Akkreditierungsurkunde gemal} Artikel 27 Absatz 2.

Die betreffende Stelle darf die Aufgaben einer notifizierten Stelle nur dann wahrnehmen,
wenn weder die Kommission noch die iibrigen Mitgliedstaaten innerhalb von zwei

Wochen nach dieser Notifizierung Einwinde erhoben haben.
Nur eine solche Stelle gilt fiir die Zwecke dieser Verordnung als notifizierte Stelle.

Die notifizierende Behorde teilt der Kommission und den iibrigen Mitgliedstaaten jede

spiter eintretende relevante Anderung der Notifizierung mit.

Artikel 29

Kennnummern und Verzeichnis notifizierter Stellen
Die Kommission weist einer notifizierten Stelle eine Kennnummer zu.

Selbst wenn eine Stelle fiir mehrere Rechtsvorschriften der Union notifiziert ist, erhélt sie

nur eine einzige Kennnummer.
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)

(1)

)

Die Kommission verdffentlicht das Verzeichnis der nach dieser Verordnung notifizierten
Stellen samt den ihnen zugewiesenen Kennnummern und den Tétigkeiten, fiir die sie

notifiziert wurden.

Die Kommission tragt dafiir Sorge, dass das Verzeichnis stets auf dem neuesten Stand

gehalten wird.

Artikel 30

Anderungen der Notifizierungen

Falls eine notifizierende Behorde feststellt oder dariiber unterrichtet wird, dass eine
notifizierte Stelle die Anforderungen nach Artikel 24 nicht mehr erfiillt oder dass sie ihre
Pflichten nicht erfiillt, schrinkt sie die Notifizierung gegebenenfalls ein, setzt sie aus oder
widerruft sie, wobei sie das Ausmal beriicksichtigt, in dem diesen Anforderungen nicht
geniigt oder diese Pflichten nicht erfiillt wurden. Sie unterrichtet unverziiglich die

Kommission und die iibrigen Mitgliedstaaten dariiber.

Bei Einschriankung, Aussetzung oder Widerruf der Notifizierung oder bei Einstellung der
Tétigkeit der notifizierten Stelle ergreift der notifizierende Mitgliedstaat geeignete Mal3-
nahmen, damit die Akten dieser Stelle von einer anderen notifizierten Stelle
weiterbearbeitet bzw. fiir die zustdndigen notifizierenden Behorden und

Marktiiberwachungsbehdrden auf deren Verlangen bereitgehalten werden.
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(1)

2)

3)

(4)

Artikel 31
Anfechtung der Kompetenz notifizierter Stellen

Die Kommission untersucht alle Félle, in denen sie die Kompetenz einer notifizierten
Stelle oder die dauerhafte Erfiillung der entsprechenden Anforderungen und Pflichten
durch eine notifizierte Stelle anzweifelt oder ihr Zweifel daran zur Kenntnis gebracht

werden.

Der notifizierende Mitgliedstaat erteilt der Kommission auf Verlangen sdmtliche
Auskiinfte iiber die Grundlage fiir die Notifizierung oder die Erhaltung der Kompetenz der

betreffenden notifizierten Stelle.

Die Kommission stellt sicher, dass alle im Verlauf ihrer Untersuchungen erlangten

sensiblen Informationen vertraulich behandelt werden.

Stellt die Kommission fest, dass eine notifizierte Stelle die Voraussetzungen fiir ihre
Notifizierung nicht oder nicht mehr erfiillt, erldsst sie einen Durchfiihrungsrechtsakt, in
dem sie dem notifizierenden Mitgliedstaat vorschreibt, die erforderlichen
Korrekturmafnahmen zu treffen, einschlieBlich eines Widerrufs der Notifizierung, sofern

dies notig ist.

Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird geméf dem in Artikel 45 Absatz 2 genannten

Beratungsverfahren erlassen.
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(1)

)

3)

Artikel 32
Pflichten der notifizierten Stellen in Bezug auf ihre Arbeit

Die notifizierten Stellen fithren die Konformitdtsbewertung im Einklang mit den

Konformititsbewertungsverfahren gemafl Anhang IV durch.

Konformitdtsbewertungen werden unter Wahrung der VerhaltnisméaBigkeit durchgefiihrt,
wobei unnétige Belastungen der Wirtschaftsakteure vermieden werden. Die notifizierten
Stellen liben ihre Tatigkeiten unter gebiihrender Berticksichtigung der Grof3e eines Unter-
nehmens, der Branche, in der es titig ist, seiner Struktur sowie des Grads der Komplexitit
der betreffenden Produkttechnologie und des Massenfertigungs- oder Seriencharakters des

Produktionsprozesses aus.

Hierbei gehen sie allerdings so streng vor und halten solch ein Schutzniveau ein, wie dies
fiir die Konformitét des EU-Diingeprodukts mit den Bestimmungen dieser Verordnung

erforderlich ist.

Stellt eine notifizierte Stelle fest, dass ein Hersteller die Anforderungen nicht erfiillt hat,
die in Anhang I, IT oder III oder in den entsprechenden harmonisierten Normen, den
gemeinsamen Spezifikationen geméif Artikel 14 oder anderen technischen Spezifikationen
festgelegt sind, so fordert sie den Hersteller auf, angemessene Korrekturmafnahmen zu

ergreifen, und stellt keine Bescheinigung oder Zulassung aus.
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4) Hat eine notifizierte Stelle bereits eine Bescheinigung oder eine Zulassung ausgestellt und
stellt im Rahmen der Uberwachung der Konformitit fest, dass das EU-Diingeprodukt nicht
mehr konform ist, so fordert sie den Hersteller auf, angemessene Korrekturmafinahmen zu
ergreifen, und setzt die Bescheinigung oder die Zulassung aus oder zieht sie zuriick,

sofern dies notig ist.

(5) Werden keine Korrekturmafnahmen ergriffen oder zeigen sie nicht die notige Wirkung, so
beschrinkt die notifizierte Stelle gegebenenfalls Bescheinigungen oder Zulassungen, setzt

sie aus bzw. zieht sie zuriick.

Artikel 33

Einspruch gegen Entscheidungen notifizierter Stellen

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ein Einspruchsverfahren gegen die Entscheidungen der

notifizierten Stellen vorgesehen ist.

Artikel 34
Meldepflichten notifizierter Stellen

(1) Die notifizierten Stellen melden der notifizierenden Behorde

a) jede Verweigerung, Einschrdnkung, Aussetzung oder Riicknahme einer Beschei-

nigung oder Zulassung,
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b) alle Umstdnde, die Folgen fiir den Geltungsbereich oder die Bedingungen der

Notifizierung haben;

¢) jedes Auskunftsersuchen iiber Konformitdtsbewertungstitigkeiten, das sie von den

Marktiiberwachungsbehorden erhalten haben;

d) auf Verlangen, welchen Konformitéitsbewertungstitigkeiten sie im Geltungsbereich
ihrer Notifizierung nachgegangen sind und welche anderen Tatigkeiten,
einschlieBlich grenziiberschreitender Tatigkeiten und Vergabe von Unterauftragen,

sie ausgefiihrt haben.

(2) Die notifizierten Stellen tibermitteln den iibrigen Stellen, die im Rahmen dieser
Verordnung notifiziert sind, hnlichen Konformitdtsbewertungstitigkeiten nachgehen und
dieselben EU-Diingeprodukte abdecken, einschlidgige Informationen iiber die negativen

und auf Verlangen auch iiber die positiven Ergebnisse von Konformititsbewertungen.

Artikel 35

Erfahrungsaustausch

Die Kommission organisiert den Erfahrungsaustausch zwischen den nationalen Behdrden der

Mitgliedstaaten, die fiir die Notifizierungspolitik zustindig sind.

7738/19 Ih/KWI/dp 84
ANLAGE GIP.2 DE



Artikel 36

Koordinierung der notifizierten Stellen

Die Kommission sorgt dafiir, dass eine zweckméiBige Koordinierung und Kooperation zwischen den

im Rahmen dieser Verordnung notifizierten Stellen in Form einer sektoralen Gruppe notifizierter

Stellen eingerichtet und ordnungsgemal weitergefiihrt wird.

Die notifizierten Stellen beteiligen sich an der Arbeit dieser Gruppe direkt oder {iber benannte

Vertreter I .

KAPITEL V
UBERWACHUNG DES UNIONSMARKTS, KONTROLLE DER
AUF DEN UNIONSMARKT EINGEFUHRTEN EU-DUNGEPRODUKTE
UND SCHUTZKLAUSELVERFAHREN DER UNION

Artikel 37
Uberwachung des Unionsmarktes und Kontrolle der auf den Unionsmarkt eingefiihrten EU-

Diingeprodukte

Fir EU-Diingeprodukte gelten die Artikel 16 bis 29 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008.
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Artikel 38

Verfahren auf nationaler Ebene zur Handhabung von EU-Diingeprodukten, die ein Risiko bergen

(1)

Haben die Marktiiberwachungsbehorden eines Mitgliedstaats hinreichenden Grund zu der
Annahme, dass ein EU-Diingeprodukt einl Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier
oder Pflanze, fiir die Sicherheit oder fiir die Umwelt birgt, so beurteilen sie, ob das
betreffende EU-Diingeprodukt alle einschligigen Anforderungen dieser Verordnung
erfiillt. Die betreffenden Wirtschaftsakteure arbeiten zu diesem Zweck im erforderlichen

Umfang mit den Marktiiberwachungsbehdrden zusammen.

Gelangen die Marktiiberwachungsbehorden im Verlauf der Untersuchung gemdf Unter-
absatz 1 zu dem Ergebnis, dass das EU-Diingeprodukt die Anforderungen dieser Ver-
ordnung nicht erfiillt, so fordern sie den betreffenden Wirtschaftsakteur unverziiglich auf,
innerhalb einer vertretbaren, von der Marktiiberwachungsbehdrde festgelegten und der
Art des Risikos angemessenen Frist alle geeigneten KorrekturmaBBnahmen zu treffen, um
die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit diesen Anforderungen herzustellen, es

vom Markt zu nehmen oder es zurickzurufen I .

Die Marktiiberwachungsbehorden unterrichten die entsprechende notifizierte Stelle.
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2)

)

“4)

Artikel 21 der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 gilt fiir die in Unterabsatz 2 dieses Absatzes

genannten MafBnahmen.

Gelangen die Marktiiberwachungsbehorden zu der Auffassung, dass sich die fehlende
Konformitit nicht auf das Hoheitsgebiet ihres Mitgliedstaats beschrénkt, so unterrichten
sie die Kommission und die iibrigen Mitgliedstaaten {iber die Ergebnisse der Untersuchung

und iiber die MaBBnahmen, zu denen sie den Wirtschaftsakteur aufgefordert haben.

Der Wirtschaftsakteur gewahrleistet, dass fiir simtliche betreffenden EU-Diingeprodukte,
die er unionsweit auf dem Markt bereitgestellt hat, alle geeigneten Korrekturmafnahmen

ergriffen werden.

Ergreift der betreffende Wirtschaftsakteur innerhalb der in Absatz 1 Unterabsatz 2
genannten Frist keine angemessenen KorrekturmaBBnahmen, so treffen die Markt-
iiberwachungsbehorden alle geeigneten vorlaufigen Mafinahmen, um die Bereitstellung des
EU-Diingeprodukts auf ihrem nationalen Markt zu untersagen oder einzuschrianken, das

EU-Diingeprodukt vom Markt zu nehmen oder es zuriickzurufen.

Die Marktiiberwachungsbehorden unterrichten die Kommission und die iibrigen Mitglied-

staaten unverziiglich {iber diese Mafnahmen.
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)

(6)

Aus den in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen gehen alle verfligbaren
Angaben hervor, insbesondere die Daten zur Identifizierung des nichtkonformen EU-
Diingeprodukts, der Ursprung dieses EU-Diingeprodukts, die Art der behaupteten
Nichtkonformitit und des Risikos sowie die Art und Dauer der ergriffenen nationalen
MafBnahmen und die Argumente des betreffenden Wirtschaftsakteurs. Die Markt-
iiberwachungsbehorden geben insbesondere an, ob die Nichtkonformitit auf eine der

folgenden Ursachen zuriickzufiihren ist:

a)  Das EU-Diingeprodukt erfiillt die Anforderungen in Anhang I, II oder III nicht;
b)  die harmonisierten Normen geméal Artikel 13 sind mangelhaft;

¢) die gemeinsamen Spezifikationen gemdf} Artikel 14 sind mangelhaft.

Die anderen Mitgliedstaaten aufer jenem, der das Verfahren nach diesem Artikel

eingeleitet hat, unterrichten die Kommission und die iibrigen Mitgliedstaaten unverziiglich

tiber alle erlassenen Maflnahmen und jede weitere ihnen vorliegende Information tiber die

Nichtkonformitét des betreffenden EU-Diingeprodukts sowie, falls sie der erlassenen

nationalen Maflnahme nicht zustimmen, iiber ihre Einwénde.
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(7

(8)

“)

(1)

Erhebt weder ein Mitgliedstaat noch die Kommission innerhalb von drei Monaten nach
Erhalt der in Absatz 4 Unterabsatz 2 genannten Informationen einen Einwand gegen eine

vorldufige MaBBnahme eines Mitgliedstaats, so gilt diese Maflnahme als gerechtfertigt.

Die Mitgliedstaaten gewéhrleisten, dass in Bezug auf das betreffende EU-Diingeprodukt
unverziiglich geeignete restriktive MaBBnahmen, wie etwa die Riicknahme des EU-

Diingeprodukts vom Markt, ergriffen werden.

Die Pflichten der Marktiiberwachungsbehorden gemdf; diesem Artikel bestehen unbe-
schadet der Moglichkeit der Mitgliedstaaten, Diingeprodukte, die nicht EU-

Diingeprodukte sind, zu regeln.

Artikel 39

Schutzklauselverfahren der Union

Wurden nach Abschluss des Verfahrens gemif Artikel 38 Absitze 3 und 4 Einwénde
gegen eine Mallnahme eines Mitgliedstaats erhoben oder ist die Kommission der
Auffassung, dass eine nationale Maflnahme nicht mit dem Unionsrecht vereinbar ist, so
konsultiert die Kommission unverziiglich die Mitgliedstaaten und den betreffenden
Wirtschaftsakteur bzw. die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung
der nationalen Maflnahme vor. Anhand der Ergebnisse dieser Beurteilung erlédsst die
Kommission einen Durchfiihrungsrechtsakt in Form eines Beschlusses, in dem sie festlegt,

ob die nationale Mallnahme gerechtfertigt ist.

7738/19

Ih/KWI/dp 89

ANLAGE GIP.2 DE



)

3)

Halt sie die nationale MaBBnahme fiir gerechtfertigt, so weist der Beschluss alle Mitglied-
staaten an, die erforderlichen Mallnahmen zu ergreifen, um zu gewéhrleisten, dass das
nichtkonforme EU-Diingeprodukt von ihrem Markt genommen wird, und die Kommission

dariber zu unterrichten.

Halt sie die nationale MaBBnahme nicht fiir gerechtfertigt, so weist der Beschluss den

betreffenden Mitgliedstaat an, sie riickgdngig zu machen.

Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und
dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren

unverziiglich mit.

Gilt die nationale MaBnahme als gerechtfertigt und wird die Nichtkonformitét des EU-
Diingeprodukts mit Mingeln der harmonisierten Normen gemif Artikel 38 Absatz 5 dieser
Verordnung Buchstabe b begriindet, so leitet die Kommission das Verfahren nach

Artikel 11 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 ein.

Gilt die nationale Mafinahme als gerechtfertigt und wird die Nichtkonformitiit des EU-
Diingeprodukts mit Miingeln der gemeinsamen Spezifikationen gemdf Artikel 38
Absatz 5 Buchstabe c begriindet, so erlisst die Kommission unverziiglich Durch-
fiithrungsrechtsakte zur Anderung oder Aufhebung der betreffenden gemeinsamen

Spezifikationen.

Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren gemdf; Artikel 45

Absatz 3 erlassen.
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(1)

)

3)

Artikel 40
Konforme EU-Diingeprodukte, die ein Risiko bergen

Stellt ein Mitgliedstaat nach einer Beurteilung gemil3 Artikel 38 Absatz 1 fest, dass ein
EU-Diingeprodukt ein I Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir die
Sicherheit oder fiir die Umwelt birgt, obwohl es dieser Verordnung entspricht, so fordert er
den betreffenden Wirtschaftsakteur unverziiglich dazu auf, innerhalb einer vertretbaren,
von der Marktiiberwachungsbehdorde festgelegten und der Art des Risikos angemessenen
Frist alle geeigneten MaBBnahmen zu ergreifen, um dafiir zu sorgen, dass das betreffende
EU-Diingeprodukt bei seiner Bereitstellung auf dem Markt dieses Risiko nicht mehr

aufweist, es vom Markt zu nehmen oder es zuriickzurufen.

Der Wirtschaftsakteur gewdéhrleistet, dass Korrekturmafinahmen in Bezug auf sdmtliche
betreffenden EU-Diingeprodukte ergriffen werden, die der Wirtschaftsakteur unionsweit

auf dem Markt bereitgestellt hat.

Der Mitgliedstaat unterrichtet die Kommission und die anderen Mitgliedstaaten unver-
ziiglich. Aus der Unterrichtung gehen alle verfligbaren Angaben hervor, insbesondere die
Daten zur Identifizierung des betreffenden EU-Diingeprodukts, sein Ursprung, seine
Lieferkette, die Art des Risikos sowie die Art und Dauer der ergriffenen nationalen

MalBnahmen.
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(4) Die Kommission konsultiert unverziiglich die Mitgliedstaaten und den betreffenden
Wirtschaftsakteur bzw. die betreffenden Wirtschaftsakteure und nimmt eine Beurteilung
der auf nationaler Ebene getroffenen MaBBnahmen vor. Anhand der Ergebnisse dieser
Beurteilung erldsst die Kommission einen Durchfiihrungsrechtsakt in Form eines
Beschlusses, in dem sie festlegt, ob die nationale MaBBnahme gerechtfertigt ist, und

erforderlichenfalls geeignete Maflnahmen anordnet.

Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren gemal Artikel 45

Absatz 3 erlassen.

In hinreichend begriindeten Fillen &duBerster Dringlichkeit im Zusammenhang mit dem
Schutz der Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, der Sicherheit oder der Umwelt
erldsst die Kommission gemiB dem in Artikel 45 Absatz 4 genannten Verfahren sofort

geltende Durchfiihrungsrechtsakte.

(5) Die Kommission richtet ihren Beschluss an alle Mitgliedstaaten und teilt ihn diesen und
dem betreffenden Wirtschaftsakteur bzw. den betreffenden Wirtschaftsakteuren

unverziiglich mit.
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Artikel 41

Formale Nichtkonformitit

(1) Unbeschadet des Artikels 38 fordert ein Mitgliedstaat den betreffenden Wirtschaftsakteur

auf, die betreffende Nichtkonformitit zu beseitigen, falls er einen der folgenden Fille in

Bezug auf ein EU-Diingeprodukt feststellt:

a)  Die CE-Kennzeichnung wurde unter Verletzung von Artikel 30 der Verordnung
(EG) Nr. 765/2008 oder von Artikel 18 der vorliegenden Verordnung angebracht;
b) die Kennnummer der notifizierten Stelle wurde unter Verletzung von Artikel 18
angebracht oder wurde nicht, wie in Artikel 18 vorgeschrieben, angebracht;
¢) die EU-Konformititserklarung wurde nicht oder nicht ordnungsgemdf} ausgestellt;
d)  die technischen Unterlagen sind entweder nicht verfligbar oder nicht vollstindig;
e) diein Artikel 6 Absatz 6 oder Artikel 8 Absatz 3 genannten Angaben fehlen, sind
falsch oder unvollstindig;
f)  eine andere Verwaltungsanforderung nach Artikel 6 oder Artikel 8 ist nicht erfiillt.
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)

(1)

Besteht die Nichtkonformitit gemif3 Absatz 1 weiter, so trifft der betreffende Mitgliedstaat
alle geeigneten Maflnahmen, um die Bereitstellung des EU-Diingeprodukts auf dem Markt
zu beschrdnken oder zu untersagen oder um dafiir zu sorgen, dass es zuriickgerufen oder

zuriickgenommen wird I .

Die diesbeziiglichen Pflichten der Mitgliedstaaten bestehen unbeschadet ihrer Moglich-
keit, Diingeprodukte, die nicht EU-Diingeprodukte sind, zu regeln.

KAPITEL VI

UBERTRAGENE BEFUGNISSE
UND AUSSCHUSSVERFAHREN

Artikel 42
Anderung der Anhinge

Die Kommission ist befugt, delegierte Rechtsakte gemiB Artikel 44 zur Anderung des
Anhangs I — mit Ausnahme der Grenzwerte fiir Cadmium und der
Begriffsbestimmungen fiir Produktfunktionskategorien oder anderer Elemente in Bezug
auf den Anwendungsbereich — sowie zur Anderung der Anhiinge II, Il und 1V zur
Anpassung jener Anhénge an den technischen Fortschritt und zur Erleichterung des
Zugangs zum Binnenmarkt fiir EU-Diingeprodukte einschlielich deren freiem Verkehr zu

erlassen,

a)  die das Potenzial haben, Gegenstand eines umfangreichen Handels auf dem

Binnenmarkt zu sein und
b) fiir die wissenschaftliche Belege dafiir vorliegen,

1) dass sie kein I Risiko fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, fiir

die Sicherheit oder die Umwelt bergen, und

ii)  dass ihre agronomische Wirksamkeit gewiihrleistet ist.
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In delegierten Rechtsakten zur Einfiihrung neuer Schadstoffgrenzwerte in
Anhang I gemdf} Absatz 1 wird den wissenschaftlichen Gutachten der
Europdischen Behorde fiir Lebensmittelsicherheit , der Europdischen
Chemikalienagentur oder der Gemeinsamen Forschungsstelle der Kommission —

soweit relevant — Rechnung getragen.

Erlisst die Kommission delegierte Rechtsakte zur Hinzufiigung oder
Uberarbeitung von Komponentenmaterialkategorien, um Materialien
aufzunehmen, die als verwertete Abfiille oder als Nebenprodukte im Sinne der
Richtlinie 2008/98/EG betrachtet werden konnen, so ist in diesen delegierten
Rechtsakten eine Zuordnung solcher Materialien zu den
Komponentenmaterialkategorien 1 und 11 in Anhang Il dieser Verordnung

ausdriicklich auszuschlieflen.

Beim Erlass der delegierten Rechtsakte nach diesem Absatz riumt die Kommission
insbesondere tierischen Nebenprodukten, Nebenprodukten im Sinne der Richtlinie
2008/98/EG und verwerteten Abfillen, insbesondere aus der Landwirtschaft und
der Lebensmittelindustrie, sowie Materialien und Produkten, die bereits in einem
oder mehreren Mitgliedstaaten rechtmiifig in Verkehr gebracht wurden, Vorrang

ein.

) Unverziiglich nach dem ... [Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung| bewertet die
Kommission Struvit, Biokohle und Ascheprodukte. Falls sich aus der Bewertung ergibt,
dass die Kriterien gemdfi Absatzy 1 Buchstabe b erfiillt sind — erlisst die Kommission
gemiifp Absatz 1 delegierte Rechtsakte, mit denen die genannten Materialien in

Anhang Il aufgenommen werden.
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3)

(4)

Die Kommission darf delegierte Rechtsakte nach Absatz 1 zur Anderung von Anhang I1
dieser Verordnung nur erlassen, um die festgelegten Komponentenmaterialkategorien
von Materialien, die infolge eines Verwertungsverfahrens ihre Abfalleigenschaft
verlieren, wenn dieser Anhang Vorschriften fiir die Verwertung enthilt, die spitestens
zum Zeitpunkt der Aufnahme erlassen worden sind und durch die gewihrleistet wird,
dass die Materialien den Bedingungen des Artikels 6 der Richtlinie 2008/98/EG

geniigen.

Die Kommission darf delegierte Rechtsakte nach Absatz 1 zur Anderung von Anhang II
nur erlassen, um neue Mikroorganismen oder Stimme von Mikroorganismen oder
zusdtzliche Behandlungsmethoden in die Komponentenmaterialkategorie flir solche
Organismen aufzunehmen, nach einer Uberpriifung, welche Stiimme des zusiitzlichen
Mikroorganismus die Kriterien gemdf} Absatz 1 Buchstabe b erfiillen, auf der Grundlage

der folgenden Daten:
a)  Bezeichnung des Mikroorganismus;

b) taxonomische Einstufung des Mikroorganismus: Gattung, Art, Stamm und

Beschaffungsmethode;

c)  wissenschaftliche Literatur iiber die sichere Herstellung, Aufbewahrung und

Verwendung des Mikroorganismus;

7738/19

Ih/KWI/dp 96

ANLAGE GIP.2 DE



d) taxonomische Beziehung zu Mikroorganismenarten, die die Anforderungen in Bezug
auf eine qualifizierte Sicherheitsannahme, die von der Européischen Behorde fiir

Lebensmittelsicherheit eingefiihrt wurde, erfiillen;

e) Informationen iiber den Produktionsprozess einschliefllich gegebenenfalls
Verarbeitungsmethoden wie Spriihtrocknung, Wirbelschichttrocknung, statische

Trocknung, Zentrifugieren, Deaktivierung durch Hitze, Filtrieren und Mahlen; I

f)  Informationen iiber die Identitit und die Restmengen von verbleibenden Zwischen-

produkten, Toxinen oder mikrobiellen Metaboliten im Komponentenmaterial; und
g)  natiirliches Vorkommen, Uberleben und Mobilitit in der Umwelt.

(5) Die Kommission kann delegierte Rechtsakte gemiB Absatz 1 zur Anderung von Anhang 11
dieser Verordnung nur erlassen, um Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 in die festgelegten Komponentenmaterialkategorien aufzunehmen, wenn fiir
solche Produkte ein Endpunkt in der Herstellungskette gemal3 Artikel 5 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009' festgelegt wurde.
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Die Kommission bewertet solche Folgeprodukte im Hinblick auf relevante Aspekte, die
nicht zum Zwecke der Bestimmung eines Endpunkts in der Herstellungskette gemdpf; der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 beriicksichtigt wurden. Falls sie bei der Bewertung zu
dem Schluss kommt, dass die Kriterien von Absatz 1 Buchstabe b dieses Artikels erfiillt
sind, erlisst die Kommission delegierte Rechtsakte gemdif} Absatz 1 dieses Artikels, um
diese Materialien unverziiglich in die Tabelle in Anhang II Teil I1
Komponentenmaterialkategorie 10 dieser Verordnung aufzunehmen, sobald ein solcher

Endpunkt festgelegt wird.

(6) Bis zum ... [fiinf Jahre nach dem Datum des Inkrafitretens der vorliegenden
Verordnung| bewertet die Kommission Kriterien der biologischen Abbaubarkeit fiir
Polymere gemdff Anhang II Teil II Komponentenmaterialkategorie 10 Nummer 2 sowie
Verfahren zur Priifung der Einhaltung dieser Kriterien und erlisst gegebenenfalls

delegierte Rechtsakte gemdf} Absatz 1, in denen diese Kriterien festgelegt werden.
Mit diesen Kriterien wird gewdhrleistet, dass:

a)  das Polymer in natiirlich gegebenen Bodenverhiltnissen und Gewdissern in der
ganzen Union physikalisch und biologisch abgebaut werden kann, sodass es nur in

Kohlendioxid, Biomasse und Wasser zerfillt;

b)  das Polymer im Vergleich zu einer geeigneten Norm bei der Priifung der
Abbaubarkeit mindestens 90 % des Gehalts an organischem Kohlenstoff in
hochstens 48 Monaten nach dem Ende der auf dem Etikett angegebenen
Wirkungsdauer des EU-Diingeprodukts in Kohlendioxid umwandelt; und

¢) die Verwendung von Polymeren nicht zur Anreicherung von Kunststoff in der

Umwelt fiihrt.
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(7) Bis zum ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] erliisst die
Kommission delegierte Rechtsakte gemdf} Artikel 44, um Anhang II Teil I1
Komponentenmaterialkategorie 12 Nummer 3 dieser Verordnung durch die Festlegung
der Kriterien fiir agronomische Wirksamkeit und Sicherheit bei der Verwendung von
Nebenprodukten im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG in EU-Diingeprodukten zu
erginzen. Diese Kriterien tragen aktuellen Herstellungsverfahren, technischen

Entwicklungen und den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen Rechnung.

(8) Die Kommission ist befugt, gemiB Artikel 44 delegierte Rechtsakte zur Anderung des
Anhangs | — mit Ausnahme der Grenzwerte fiir Cadmium — und der Anhdnge II, 111
und IV zur Beriicksichtigung des wissenschaftlichen Fortschritts zu erlassen. Die
Kommission macht von dieser Befugnis Gebrauch, wenn basierend auf einer
Risikobewertung eine Anderung erforderlich ist, um zu gewihrleisten, dass kein EU-
Diingeprodukt, das die Anforderungen dieser Verordnung erfiillt, unter normalen
Anwendungsbedingungen ein Risiko filir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze,

fiir die Sicherheit oder die Umwelt birgt.
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Artikel 43

Gesonderte delegierte Rechtsakte fiir gesonderte Komponentenmaterialkategorien

Bei der Ausiibung ihrer Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdfy Artikel 42 erliisst die
Kommission gesonderte delegierte Rechtsakte fiir jede Komponentenmaterialkategorie in
Anhang II. Diese delegierten Rechtsakte gelten auch fiir jegliche Anderungen in den

Anhiingen I, Il und IV, die infolge einer Anderung von Anhang II notwendig werden.

Artikel 44
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem

Artikel festgelegten Bedingungen tibertragen.
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(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemél Artikel 42 wird der Kommission
fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser
Verordnung] iibertragen. Die Kommission erstellt spatestens neun Monate vor Ablauf des
Zeitraums von fiinf Jahren einen Bericht iiber die Befugnisiibertragung. Die
Befugnisiibertragung verlangert sich stillschweigend um Zeitrdume gleicher Lénge, es sei
denn, das Europdische Parlament oder der Rat widersprechen einer solchen Verldngerung

spatestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

3) Die Befugnistibertragung gemal3 Artikel 42 kann vom Europdischen Parlament oder vom
Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss tiber den Widerruf beendet die
Ubertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner
Veroffentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im Beschluss iiber
den Widerruf angegebenen spéteren Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten
Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht

beriihrt.

“) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den
einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen, im Einklang mit den in der
Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung

enthaltenen Grundsitzen.

(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erldsst, iibermittelt sie ithn gleichzeitig

dem Europdischen Parlament und dem Rat.
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(6)

(1

2)

Ein delegierter Rechtsakt, der gemdf3 Artikel 42 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn
weder das Europiische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von drei Monaten
nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiische Parlament und den Rat Einwiinde
erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europdische Parlament und der Rat
beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwénde erheben werden. Auf
Initiative des Europdischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei Monate

verldngert.

Artikel 45

Ausschussverfahren

Die Kommission wird von dem Ausschuss "Diingeprodukte" unterstiitzt. Dieser Ausschuss

ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.
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3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011.
(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 8 der Verordnung (EU)
Nr. 182/2011 in Verbindung mit deren Artikel 5.
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KAPITEL VII

ANDERUNGEN

Artikel 46
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

Die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 wird wie folgt geéndert:

1. In Artikel 5 erhalten die Absitze 2 und 3 folgende Fassung:

"(2) Fiir Folgeprodukte im Sinne von Artikel 32, 35 und 36, die fiir die Gesundheit von

Mensch oder Tier keine erhebliche Gefahr mehr darstellen, kann ein Endpunkt in der
Herstellungskette festgelegt werden, iiber den hinaus sie nicht mehr den Anforde-

rungen dieser Verordnung unterliegen. I

Diese Folgeprodukte kénnen anschlieffend ohne Einschrinkungen gemdf; der
vorliegenden Verordnung in den Verkehr gebracht werden und unterliegen nicht

mehr den amtlichen Kontrollen in Ubereinstimmung mit dieser Verordnung.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemdf} Artikel 51a delegierte
Rechtsakte zur Erginzung dieser Verordnung durch Festlegung eines Endpunkts
in der Herstellungskette zu erlassen, iiber den hinaus Folgeprodukte gemdf} dem
vorliegenden Absatz nicht mehr den Anforderungen dieser Verordnung unter-

liegen.
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(3) Im Falle von Gefahren fiir die Gesundheit von Mensch oder Tier finden Artikel 53
und 54 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 {iber SofortmaBBnahmen zum Schutz der
Gesundheit sinngemif auf die Folgeprodukte im Sinne von Artikel 32, 33 und 36 der

vorliegenden Verordnung Anwendung,

(4) Innerhalb von sechs Monaten nach dem ... [Datum des Inkrafitretens dieser
Verordnung]” leitet die Kommission eine erste Bewertung der Folgeprodukte
gemdf} Artikel 32 ein, die in der Union bereits hdufig als organische Diingemittel
und Bodenverbesserungsmittel verwendet werden. Diese Bewertung umfasst
zumindest die folgenden Erzeugnisse: Fleischmehl, Knochenmehl, Fleisch- und
Knochenmehl, Blut von Tieren, hydrolysierte Proteine aus Material der
Kategorie 3, verarbeitete Giille, Kompost, Biogasfermentationsriickstinde,
Federnmehl, Glycerin und andere Erzeugnisse aus Material der Kategorie 2 oder
3, die bei der Erzeugung von Biodiesel und erneuerbaren Kraftstoffen entstehen,
sowie Heimtierfutter, Futtermittel und Kauspielzeug fiir Hunde, die aus wirtschaft-
lichen Griinden oder aufgrund technischer Fehler zuriickgewiesen wurden, und
Folgeprodukte aus Blut von Tieren, Hiiuten und Fellen, Hufen und Hornern,
Fledermaus- und Vogelguano, Wolle und Haaren, Federn und Daunen sowie
Schweinsborsten. Ergibt die Priifung, dass diese Folgeprodukte fiir die Gesundheit
von Mensch oder Tier keine erhebliche Gefahr mehr darstellen, so legt die
Kommission unverziiglich, in jedem Fall aber spiitestens sechs Monate nach
Abschluss der Bewertung, einen Endpunkt in der Herstellungskette gemdfs
Absatz 2 dieses Artikels fest."

* ABI.: bitte Datum des Inkrafttretens der Verordnung in Dokument PE-COSN 76/2018
(COD 2016/0084) einfiligen.
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2. Folgender Artikel wird eingefiigt:

"Artikel 51a
Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in

diesem Artikel festgelegten Bedingungen iibertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemdf} Artikel 5 Absatz 2 wird der
Kommission fiir einen Zeitraum von fiinf Jahren ab dem ... [Datum des Inkraft-
tretens dieser Verordnung]|* iibertragen. Die Kommission erstellt spiitestens neun
Monate vor Ablauf des Zeitraums von fiinf Jahren einen Bericht iiber die
Befugnisiibertragung. Die Befugnisiibertragung verlingert sich stillschweigend
um Zeitriume gleicher Liinge, es sei denn, das Europiiische Parlament oder der
Rat widersprechen einer solchen Verlingerung spitestens drei Monate vor Ablauf

des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisiibertragung gemdf} Artikel 5 Absatz 2 kann vom Europdischen
Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss iiber den
Widerruf beendet die Ubertragung der in dem Beschluss angegebenen Befugnisse.
Er wird am Tag nach seiner Veroiffentlichung im Amtsblatt der Europdischen
Union oder zu einem im Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiiteren
Zeitpunkt wirksam. Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft

sind, wird von dem Beschluss iiber den Widerruf nicht beriihrt.

* ABI.: bitte Datum des Inkrafttretens der Verordnung in Dokument PE-COSN 76/2018
(COD 2016/0084) einfiligen.
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“4)

(&)

(6)

Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von
den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachverstindigen, im Einklang mit den
in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 iiber bessere Recht-

setzung* enthaltenen Grundsiitzen.

Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlisst, iibermittelt sie ihn

gleichzeitig dem Europiiischen Parlament und dem Rat.

Ein delegierter Rechtsakt, der gemdfp Artikel 5 Absatz 2 erlassen wurde, tritt nur in
Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist
von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses Rechtsakts an das Europiiische
Parlament und den Rat Einwinde erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser
Frist das Europdiische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt
haben, dass sie keine Einwiinde erheben werden. Auf Initiative des Europdischen

Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlingert.

ABI. L 123 vom 12.5.2016, S. 1."
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Artikel 47
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009

Die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird wie folgt gedndert:
1. Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b erhélt folgende Fassung:

"b) in einer anderen Weise als ein Nahrstoff oder ein Pflanzen-Biostimulans die
Lebensvorgéinge von Pflanzen zu beeinflussen, wie etwa Stoffe, die das Pflanzen-

wachstum beeinflussen;"
2. In Artikel 3 wird folgende Nummer angefiigt:

I "34. 'Pflanzen-Biostimulans' ein Produkt, das pflanzliche Erndhrungsprozesse
unabhéngig vom Nahrstoffgehalt des Produkts stimuliert, wobei ausschlieBlich auf
die Verbesserung einer oder mehrerer der folgenden Eigenschaften der Pflanze oder

der Rhizosphdre der Pflanze abgezielt wird:

a)  die Effizienz der Nahrstoffverwertung;

b) die Toleranz gegeniiber abiotischem Stress;
c) die Qualitéitsmerkmalel s

d)  die Verfiigbarkeit von Ndihrstoffen, die im Boden oder der Rhizosphiire

enthalten sind;"
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3. In Artikel 80 wird der folgende Absatz angefiigt:

""(8) Fiir ein Produkt, das gemdf} Artikel 32 Absatz 1 auf der Grundlage eines vor dem
...[Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung| gestellten Antrags zugelassen wurde
und das nach diesem Datum unter die Begriffsbestimmung in Artikel 3
Nummer 34 fillt, bleibt diese Verordnung fiir den in der Zulassung angegebenen

Zeitraum weiterhin giiltig."
KAPITEL VIII
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 48

Sanktionen

Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften liber Sanktionen, die bei Versto3en gegen diese
Verordnung zu verhingen sind, und treffen alle fiir die Anwendung der Sanktionen erforderlichen
MaBnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen miissen wirksam, verhdltnismaBig und abschreckend
sein. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und MaBBnahmen unverziiglich

mit und melden ihr unverziiglich alle diesbeziiglichen Anderungen.
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Bis zum

Artikel 49
Bericht

... [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung] legt die

Kommission dem Europiischen Parlament und dem Rat einen Bericht vor, in dem die

Anwendung dieser Verordnung und ihre Gesamtauswirkungen hinsichtlich der Verwirklichung

ihrer Ziele, einschlieflich der Auswirkungen auf kleine und mittlere Unternehmen, bewertet

werden. Dieser Bericht enthdlt

@)

b)

eine Bewertung der Funktionsweise des Binnenmarkts fiir Diingeprodukte, ein-
schlieflich einer Bewertung der Wirksamkeit der Konformititsbewertung und der
Marktiiberwachung, und eine Untersuchung der Auswirkungen der optionalen
Harmeonisierung auf die Herstellung, die Marktanteile sowie die Handelsstrome von
EU-Diingeprodukten und von nach nationalen Vorschriften in Verkehr gebrachten

Diingeprodukten;

eine Uberpriifung der Grenzwerte fiir den Cadmiumgehalt von Phosphatdiingern im
Hinblick auf die Bewertung der Moglichkeit, diese Grenzwerte auf der Grundlage der
verfiigbaren Technologien und wissenschaftlichen Erkenntnisse zu Cadmiumexposition
und Cadmiumanreicherung in der Umwelt auf ein niedrigeres, angemessenes Niveau zu
senken, wobei Umweltfaktoren — insbesondere im Kontext von Boden- und Klima-
bedingungen —, Gesundheitsfaktoren sowie soziookonomischen Faktoren, einschliefilich

Erwiigungen zur Versorgungssicherheit, Rechnung zu tragen ist;
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c) eine Bewertung, inwieweit die Beschrinkungen des Gehalts an Kontaminanten gemdf}
Anhang I angewendet werden, und eine Bewertung iiber gegebenenfalls verfiigbare
neue einschligige wissenschaftliche Erkenntnisse iiber die Toxizitiit und die
Karzinogenitiit der entsprechenden Kontaminanten, einschlieflich iiber die Risiken der

Kontamination von Diingeprodukten mit Uran.

Der Bericht trigt technischen Fortschritten und Innovationen sowie den Normungsprozessen,
die die Herstellung und Verwendung von Diingeprodukten betreffen, gebiihrend Rechnung. Er

wird gegebenenfalls von einem Gesetzgebungsvorschlag begleitet.

Artikel 50
Uberpriifung der biologischen Abbaubarkeit

Bis zum ... [fiinf Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung] fiihrt die Kommission eine
Uberpriifung durch, um die Miglichkeit der Bestimmung von Kriterien der biologischen
Abbaubarkeit von Mulchfolie und die Méglichkeit, sie in Anhang Il TEIL 11

Komponentenmaterialkategorien 9 aufzunehmen, zu bewerten.
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Artikel 51
Authebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003

Die Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 wird mit Wirkung vom ... [drei Jahre nach Inkrafitreten

dieser Verordnung| aufgehoben.

Verweise auf die aufgehobene Verordnung gelten als Verweise auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 52

Ubergangsbestimmungen

Die Mitgliedstaaten behindern nicht die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt, die geméaf
der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 vor dem ... [drei Jahre nach dem Tag des Inkrafitretens
dieser Verordnung] als Diingemittel mit der Bezeichnung "EG-Diingemittel" in Verkehr gebracht
wurden. Die Bestimmungen des Kapitels V dieser Verordnung gelten jedoch sinngeméaB fiir solche

Produkte.

Artikel 53
Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veroffentlichung im Amtsblatt der

Europdischen Union in Kraft.
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Sie gilt ab dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung].
Jedoch gelten

a) Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 14, 42, 43, 44, 45, 46 und 47 ab dem ... [Datum des

Inkrafttretens dieser Verordnung/|; und
b) Artikel 20 bis 36 ab dem ... [neun Monate nach Inkrafttreten dieser Verordnung]..
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Geschehen zu ...

Im Namen des Europdischen Parlaments Im Namen des Rates
Der Prdisident Der Prdsident
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ANHANG I

Produktfunktionskategorien (PFC - Product Function Categories) von EU-Diingeprodukten

TEIL I
BEZEICHNUNG DER PFC
1. Diingemittel
A.  Organisches Diingemittel
L. Festes organisches Diingemittel

II.  Fliissiges organisches Diingemittel

B.  Organisch-mineralisches Diingemittel
I.  Festes organisch-mineralisches Diingemittel
II.  Fliissiges organisch-mineralisches Diingemittel
C.  Anorganisches Diingemittel
L. Anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel
a)  Festes anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel
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b)

1)  Festes anorganisches Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel

(A) Festes anorganisches Einnédhrstoff-Makrondhrstoft-

Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt
1)  Festes anorganisches Mehrndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel

(A) Festes anorganisches Mehrndhrstoff-Makronédhrstoft-

Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt
Fliissiges anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel
1)  Flissiges anorganisches Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel

i1)  Flussiges anorganisches Mehrnihrstoff-Makrondhrstoff-

Diingemittel

II.  Anorganisches Spurennéhrstoff-Diingemittel

a)
b)

2. Kalkdiingemittel

Anorganisches Einndhrstoff-Diingemittel

Anorganisches Mehrndhrstoff-Spurenndhrstoff-Diingemittel
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3. Bodenverbesserungsmittel
A.  Organisches Bodenverbesserungsmittel
B.  Anorganisches Bodenverbesserungsmittel
4. Kultursubstrat
5. Hemmstoff
A.  Nitrifikationshemmstoff
B.  Denitrifikationshemmstoff
C. Ureasehemmstoff
6. Pflanzen-Biostimulans
A. Mikrobielles Pflanzen-Biostimulans
B. Nicht-mikrobielles Pflanzen-Biostimulans
7. Diingeproduktmischung
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TEIL II

ANFORDERUNGEN FUR PFC

Dieser Teil enthidlt die Anforderungen im Hinblick auf die PFC, denen entsprechend ihrer

angegebenen Funktion EU-Diingeprodukte zugeordnet sind.

Die in diesem Anhang fiir eine bestimmte PFC festgelegten Anforderungen gelten fiir EU-
Diingeprodukte in allen Unterkategorien dieser PFC.

Die Angabe, dass ein EU-Diingeprodukt die in diesem Anhang beschriebene Funktion
der betreffenden PFC erfiillt, ist durch die Wirkungsweise des Produkts, den relativen
Gehalt seiner verschiedenen Komponenten oder andere einschligige Parameter zu

untermauern.

Wenn sich die Einhaltung einer bestimmten Anforderung (z. B. das Fehlen einer
bestimmten Kontaminante) sicher und unbestreitbar aus der Art oder dem
Herstellungsverfahren eines EU-Diingeprodukts ergibt, kann auf Verantwortung des
Herstellers bei dem Konformititsbewertungsverfahren von dieser Einhaltung ohne

Uberpriifung (z. B. durch Tests) ausgegangen werden.
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5. Enthélt das EU-Diingeprodukt einen Stoff, fiir den Riickstandsgrenzwerte fiir Lebens- und

fiir Futtermittel im Einklang mit
a)  der Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates™*,
b)  der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europiischen Parlaments und des Rates™,

¢) der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates>®

oder
d)  der Richtlinie 2002/32/EG des Europidischen Parlaments und des Rates®’

festgelegt sind, so darf die in der Gebrauchsanweisung vorgesehene Verwendung des EU-
Diingeprodukts nicht dazu fiihren, dass diese Grenzwerte in Lebens- oder Futtermitteln

uberschritten werden.

34 Verordnung (EWG) Nr. 315/93 des Rates vom 8. Februar 1993 zur Festlegung von
gemeinschaftlichen Verfahren zur Kontrolle von Kontaminanten in Lebensmitteln
(ABIL. L 37 vom 13.2.1993, S. 1).

35 Verordnung (EG) Nr. 396/2005 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
23. Februar 2005 iiber Hochstgehalte an Pestizidriickstinden in oder auf Lebens- und
Futtermitteln pflanzlichen und tierischen Ursprungs und zur Anderung der Richtlinie
91/414/EWG des Rates (ABI. L 70 vom 16.3.2005, S. 1).

36 Verordnung (EG) Nr. 470/2009 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai
2009 tber die Schaffung eines Gemeinschaftsverfahrens fiir die Festsetzung von
Hochstmengen fiir Riickstdnde pharmakologisch wirksamer Stoffe in Lebensmitteln
tierischen Ursprungs, zur Authebung der Verordnung (EWG) Nr. 2377/90 des Rates und
zur Anderung der Richtlinie 2001/82/EG des Européischen Parlaments und des Rates und
der Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Europédischen Parlaments und des Rates
(ABIL L 152 vom 16.6.2009, S. 11).

37 Richtlinie 2002/32/EG des Europédischen Parlaments und des Rates vom 7. Mai 2002 iiber
unerwiinschte Stoffe in der Tiererndhrung (ABI. L 140 vom 30.5.2002, S. 10).
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6. Phosphonate diirfen einem EU-Diingeprodukt nicht absichtlich zugesetzt werden.
Unbeabsichtigt enthaltene Phosphonate diirfen einen Massenanteil von 0,5 % nicht

liberschreiten.

7. Bei bestimmten Ndhrstoffen werden die gemdif} diesem Anhang vorgeschriebenen
Anforderungen in Oxidform ausgedriickt. Wird die Erfiillung der Anforderungen auf
der Grundlage des Vorhandenseins des betreffenden Nihrstoffs in seiner Elementform

bewertet, werden die folgenden Umrechnungsfaktoren angewandt:
Phosphor (P) = Phosphorpentoxid (P:05s) * 0,436;

Kalium (K) = Kaliumoxid (K;0) % 0,830;

Calcium (Ca) = Calciumoxid (CaO) % 0,715;

Magnesium (Mg) = Magnesiumoxid (Mg0O) % 0,603;

Natrium (Na) = Natriumoxid (Na;0) % 0,742;

Schwefel (S) = Schwefeltrioxid (SO3) % 0,400.

8. Die in diesem Anhang vorgeschriebenen Anforderungen werden unter Bezugnahme auf
organischen Kohlenstoff (Corg) ausgedriickt. Wird die Erfiillung der Anforderungen auf
der Grundlage von organischem Material bewertet, wird der folgende Umrechnungs-

faktor angewandt:

organischer Kohlenstoff (Corg) = organisches Material % 0,56.
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PFC 1: DUNGEMITTEL

Ein Diingemittel ist ein EU-Diingeprodukt, dessen Funktion es ist, Pflanzen oder Pilze mit

Ndhrstoffen zu versorgen.

PFC 1(A): ORGANISCHES DUNGEMITTEL

1. Ein organisches Diingemittel muss folgende Inhaltsstoffe enthalten:
— organischen Kohlenstoff (Core) und
— Néhrstoffe
ausschlieBlich biologischen Ursprungs I .

Ein organisches Diingemittel darf Torf, Leonardit und Lignit enthalten, jedoch kein

anderes Material, das fossiliert oder in geologische Formationen eingebettet ist.
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Im organischen Diingemittel enthaltene Kontaminanten diirfen folgende Grenzwerte nicht

1,5 mg/kg Trockenmasse
2 mg/kg Trockenmasse

1 mg/kg Trockenmasse
50 mg/kg Trockenmasse
120 mg/kg Trockenmasse

40 mg/kg Trockenmasse.

Biuret (C2HsN302) darf'in einem organischen Diingemittel nicht vorhanden sein.

2.
tiberschreiten:
a) Cadmium (Cd)
b)  sechswertiges Chrom (Cr VI)
¢)  Quecksilber (Hg)
d)  Nickel (Ni)
e) Blei(Pb)
f)  Anorganisches Arsen (As)
3.

Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organischen Diingemittels darf 300 mg/kg Trockenmasse

nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines organischen Diingemittels darf 800

mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten.

7738/19
ANLAGE

Ih/KW1/dp 121
GIP.2 DE



4. In einem organischen Diingemittel enthaltene Krankheitserreger diirfen die in der

folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Mikroorganismen | Probenahmepliine Grenzwert
n c m |M
Salmonella spp. 5 0 0 | Kein Befund in 25 g oder
25 ml
Escherichia coli oder 5 5 0 1000in 1 g oder 1 ml
Enterococcaceae

n = Anzahl der 7u untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in koloniebildende

Einheiten (KBE), zwischen m und M liegt

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE
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PFC 1(A)(I): FESTES ORGANISCHES DUNGEMITTEL

1. Ein festes organisches Diingemittel hat eine feste Form.

2. Das feste organische Diingemittel muss mindestens einen der folgenden deklarierten
Primdirndhrstoffe enthalten: Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P:05s) oder Kaliumoxid
(K20).

Enthiilt das feste organische Diingemittel nur einen deklarierten Primdirndhrstoff, muss

der Niihrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2,5 %

b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 2 % oder
¢)  ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K»O) von 2 %.

Enthiilt ein festes organisches Diingemittel mehr als einen deklarierten Primdrndhrstoff,

miissen die Ndhrstoffgehalte mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1 %

b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P20s) von 1 % oder
c¢) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K20) von 1 %.

Die Summe der Nihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 4 %

betragen.

3. Der in einem festen organischen Diingemittel enthaltene Organischer Kohlenstoff (Corg)-

Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 15 % betragen.
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PFC 1(A)(I1): FLUSSIGES ORGANISCHES DUNGEMITTEL

Ein fliissiges organisches Diingemittel hat eine fliissige Form.

Ein fliissiges organisches Diingemittel muss mindestens einen der folgenden deklarierten

Primdirndhrstoffe enthalten: Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P:05s) oder Kaliumoxid

(K20).

Enthiilt ein fliissiges organisches Diingemittel nur einen deklarierten Primdrndhrstoff,

muss der Ndhrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:

a)  ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %

b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 1 % oder
¢)  ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K»O) von 2 %.

Enthiilt ein fliissiges organisches Diingemittel mehr als einen deklarierten

Primdirndhrstoff, miissen die Nihrstoffgehalte mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1 %
b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P20s) von 1 % oder
c¢)  ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K20) von 1 %.

Die Summe der Nihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 3 %

betragen.

Der in einem fliissigen organischen Diingemittel enthaltene Organischer Kohlenstoff

(Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 5 % betragen.
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PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DUNGEMITTEL

Ein organisch-mineralisches Diingemittel muss eine Co-Formulierung sein, die folgende

Bestandteile enthilt:
a)  ecin oder mehrere anorganische Diingemittel gemi3 PFC 1(C) und
b)  ein oder mehrere Materialien, die

- organischen Kohlenstoff (Corg) und

- Néhrstoffe

ausschlieBlich biologischen Ursprungs I enthalten.

Ein organisch-mineralisches Diingemittel darf Torf, Leonardit, Lignit enthalten, jedoch

kein anderes Material, das fossiliert oder in geologische Formationen eingebettet ist.

Handelt es sich bei einem oder mehreren anorganischen Diingemitteln in der Co-Formu-
lierung um ein festes anorganisches Einndhrstoff- oder Mehrnéhrstoff-Makrondhrstoft-
Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemall PFC 1(C)(I)(a)(i-i1)(A),
dann muss ein organisch-mineralisches Diingemittel einen von Ammoniumnitrat

4 3) abgeleiteten assenanteil an Sticksto von weniger als o enthalten.
(NH4NO;) abgeleiteten M il an Stickstoff (N iger als 16 % enthal
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3. In einem organisch-mineralischen Diingemittel enthaltene Kontaminanten diirfen folgende

Grenzwerte nicht tiberschreiten:
a)  Cadmium (Cd)

1)  weist ein organisch-mineralisches Diingemittel einen Massenanteil an
Gesamtphosphor (P) von weniger als 5 % Phosphorpentoxid-(P2Os)-

Aquivalent auf: 3 mg/kg Trockenmasse oder

1)  weist ein organisch-mineralisches Diingemittel einen Massenanteil an
Gesamtphosphor (P) von mindestens 5 % Phosphorpentoxid-(P,Os)-Aquivalent
auf ("Phosphatdiinger"): 60 mg/kg Phosphorpentoxid (P>Os)

b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse
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¢)  Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse
d)  Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse
e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
/) anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse und
g)  Biuret (C:H5N303) 12 g/kg Trockenmasse.
4. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organisch-mineralischen Diingemittels darf 600 mg/kg

Trockenmasse nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines organisch-

mineralischen Diingemittels darf 1 500 mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten. Diese

Grenzwerte gelten jedoch nicht, wenn dem organisch-mineralischen Diingemittel zur

Behebung eines Spurenndhrstoffmangels im Boden absichtlich Kupfer (Cu) oder Zink

(Zn) zugesetzt wurde und dies gemdff Anhang I1I deklariert wird.
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5. In einem organisch-mineralischen Diingemittel enthaltene Krankheitserreger diirfen die

in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Probenahmepliine Grenzwert
Mikroorganismen
n c m M
Salmonella spp. 5 0 0 | Kein Befund in 25 g oder
25 ml
Escherichia coli oder 5 5 0 |1000inlgoderI ml
Enterococcaceae

n = Anzahl der 7u untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in KBE, zwischen m und M

liegt
m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE
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PFC 1(B)(I): FESTES ORGANISCH-MINERALISCHES DUNGEMITTEL

Ein festes organisch-mineralisches Diingemittel hat eine feste Form.

Ein festes organisch-mineralisches Diingemittel muss mindestens einen der folgenden
deklarierten Primdrnihrstoffe enthalten: Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P20s) oder
Kaliumoxid (K:0).

Enthiilt ein festes organisch-mineralisches Diingemittel nur einen deklarierten

Primdirndhrstoff, muss der Nihrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen

a)  ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2,5 %, wovon ein Massenanteil von

1 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss,
b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 2 % oder
¢) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K20O) von 2 %.

Enthiilt ein festes organisch-mineralisches Diingemittel mehr als einen deklarierten

Primdrndihrstoff, miissen die Nihrstoffgehalte mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil von

0,5 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss, oder
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b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P20s) von 2 % oder
¢) ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K20) von 2 %.

Die Summe der Ndihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 8 %

betragen.

Der im festen organisch-mineralischen Diingemittel enthaltene Organischer Kohlenstoff

(Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 7,5 % betragen.

Im festen organisch-mineralischen Diingemittel muss jede physikalische Einheit die
Menge an organischem Kohlenstoff (Corg) und allen Néhrstoffen enthalten, die dem
deklarierten Gehalt entspricht. Eine physikalische Einheit entspricht einem

Einzelbestandteil eines Produkts, 7. B. Korner oder Pellets.

PFC 1(B)(II): FLUSSIGES ORGANISCH-MINERALISCHES DUNGEMITTEL

1. Ein fliissiges organisch-mineralisches Diingemittel hat eine fliissige Form.

2. Ein fliissiges organisch-mineralisches Diingemittel muss mindestens einen der folgenden
deklarierten Primdirnihrstoffe I enthalten: Stickstoff (N) I , Phosphorpentoxid (P2Os)
I oder Kaliumoxid (K>O) I .
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Enthiilt ein fliissiges organisch-mineralisches Diingemittel nur einen deklarierten

Primdrndihrstoff, muss der Nihrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil von

0,5 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss,
b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P20s) von 2 % oder
¢)  ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K20) von 2 %.

Enthiilt ein fliissiges organisch-mineralisches Diingemittel mehr als einen deklarierten

Primdrndhrstoff, miissen die Nihrstoffgehalte mindestens folgende Werte betragen:

a) ein Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 2 %, wovon ein Massenanteil von

0,5 % organischer Stickstoff (Norg) sein muss,
b)  ein Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P20s) von 2 % oder

¢)  ein Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K>0) von 2 %.Die Summe der

Nihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 6 % betragen.

3. Der in einem fliissigen organisch-mineralischen Diingemittel enthaltene Organischer

Kohlenstoff (Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 3 % betragen.
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PFC 1(C): ANORGANISCHES DUNGEMITTEL

1. Ein anorganisches Diingemittel ist ein Diingemittel, das Ndéhrstoffe in Form von
Mineralien enthiilt oder freisetzt und nicht unter organische oder organisch-mineralische

Diingemittel fallt.

2. Zusitzlich zu den Anforderungen nach PFC 1(C)(I) bzw. PFC 1(C)(Il) muss ein
anorganisches Diingemittel, das einen Massenanteil an organischem Kohlenstoff (Corg)

von mehr als 1 % aufweist, aufler organischem Kohlenstoff (Corg) aus

- Chelat- oder Komplexbildnern gemdfp Anhang II Teil I1
Komponentenmaterialkategorie (CMC - component material category) 1

Nummer 3,

- Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikationshemmstoffen oder Ureasehemmstoffen

gemdfy Anhang II Teil I CMC 1 Nummer 4,
- Uberzugmitteln gemifp Anhang II Teil I CMC 10 Nummer 1 Buchstabe a,
- Harnstoff (CHsN>O) oder

- Calciumcyanamid (CaCN2),
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die Anforderung erfiillen, dass

In einem anorganischen Diingemittel enthaltene Krankheitserreger diirfen die in der

folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Probenahmepliine Grenzwert
Mikroorganismen B c Y
Salmonella spp. 5 0 0 | Kein Befund in 25 g oder
25 ml
Escherichia coli oder 5 5 0 1000in
Enterococcaceae 1 g oder 1 ml

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in KBE, zwischen m und M

liegt

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE
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PFC 1(C)(I): ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel muss dazu bestimmt sein, Pflanzen oder

Pilze mit einem oder mehreren der folgenden Makronéhrstoffe zu versorgen:
a)  Primdrer Makrondhrstoff: Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium (K),

b)  Sekundirer Makronahrstoff: Calcium (Ca), Magnesium (Mg), I Natrium (Na) oder
Schwefel (S).

2. Im anorganischen Makronéhrstoff-Diingemittel enthaltene Kontaminanten diirfen folgende

Grenzwerte nicht Uberschreiten:
a)  Cadmium (Cd):

i)  weist das anorganische Makronéhrstoff-Diingemittel einen Massenanteil an
Gesamtphosphor (P) von weniger als 5 % Phosphorpentoxid-(P20s)-

Aquivalent auf: 3 mg/kg Trockenmasse, oder

i)  weist anorganische Makrondhrstoff-Diingemittel einen Massenanteil an
Gesamtphosphor (P) von mindestens 5 % Phosphorpentoxid-(P,0Os)-Aquivalent
auf ("Phosphatdiinger"): 60 mg/kg Phosphorpentoxid (P20s).
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sechswertiges Chrom (Cr VI)

2 mg/kg Trockenmasse

¢)  Quecksilber (Hg) I mg/kg Trockenmasse
d)  Nickel (Ni) 100 mg/kg Trockenmasse
e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
f)  Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse
g)  Biuret (C2Hs5N303) 12 g/kg Trockenmasse I
h)  Perchlorat (Cl104) 50 mg/kg Trockenmasse.
3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines anorganischen Makrondhrstoff-Diingemittels darf 600

mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines

anorganischen Makrondhrstoff-Diingemittels darf 1 500 mg/kg Trockenmasse nicht

iiberschreiten. Diese Grenzwerte gelten jedoch nicht, wenn dem Diingeprodukt zur

Behebung eines Spurenndihrstoffmangels im Boden absichtlich Kupfer (Cu) oder Zink

(Zn) zugesetzt wurde und dies gemdff Anhang I1I deklariert wird.
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PFC 1(C)(I)(a): FESTES ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

Ein festes I anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel hat eine feste Form.

PFC 1(C)(I)(a)(i): FESTES ANORGANISCHES EINNAHRSTOFF-MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

Ein festes anorganisches Einndhrstoff-Makronéhrstoff-Diingemittel muss den folgenden

deklarierten Gehalt I aufweisen

a)  nur einen Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Calcium
(Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)) oder

b)  nur einen Primdir-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)) und
einen oder mehrere Sekundir-Makrondhrstoffe (Calcium (Ca), Magnesium (Mg),
Natrium (Na), Schwefel (S)).

Enthiilt das feste anorganische Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel nur einen
deklarierten Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Calcium (Ca),
Magnesium (Mg), Natrium (Na) oder Schwefel (S)), muss der Makrondhrstoffgehalt

mindestens folgende Werte betragen:
a) cinen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 10 %

b)  einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 12 %
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einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K>O) von 6 %

einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 5 %
einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 12 %

einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 10 % oder

einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na;O) von 1 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na;0)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % nicht

liberschreiten.

Enthilt das feste anorganische Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel nur einen
deklarierten Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)) und

einen oder mehrere deklarierte Sekundir-Makrondhrstoffe (Calcium (Ca), Magnesium

(Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)),

a)  muss der Primdr-Makrondhrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:
i) einem Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 3 %
ii) einem Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P:0;s) von 3 % oder
iii) einem Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K>0) von 3 %.
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b)  muss der Sekundir-Makrondhrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:
i) einem Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgQO) von 1,5 % oder
ii) einem Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 1,5 %
iii) einem Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (§03) von 1,5 % oder
iv) einem Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na20) von 1 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na;0)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 %
nicht iiberschreiten. Die Summe aller deklarierten Primdr- und Sekundiir-

Makrondihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 18 % betragen.
PFC 1(C)(I)(a)(ii): FESTES ANORGANISCHES MEHRNAHRSTOFF-MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein festes anorganisches Mehrndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel muss den folgenden

deklarierten Gehalt I aufweisen:

a) mehr als einen Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)),

oder

b)  mehr als einen Sekundir-Makrondhrstoff (Calcium (Ca), Magnesium (Mg),
Natrium (Na) oder Schwefel (S)) und keinen Primdr-Makrondihrstoff (Stickstoff
(N), Phosphor (P), Kalium (K)).
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2. Ein festes anorganisches Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel muss mehr als einen

der folgenden deklarierten Makrondhrstoffe mit mindestens dem folgenden Gehalt

enthalten:

@)

b)

c)

d)

e

P

g

einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 3 %

einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 3 %
einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 3 %

einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 1,5 %
einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 1,5 %

einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 1,5 % oder

einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (NaO) von 1 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na20)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % nicht

iiberschreiten. Die Summe aller deklarierten Makrondhrstoffgehalte muss einen

Massenanteil von mindestens 18 % betragen.
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PFC 1(C)(I)(a)(i-11)(A): FESTES ANORGANISCHES EIN- ODER MEHRNAHRSTOFF-MAKRONAHRSTOFF-

AMMONIUMNITRAT-DUNGEMITTEL MIT HOHEM STICKSTOFFGEHALT

1. Ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnahrstoff-Makronédhrstoff-Ammoniumnitrat-
Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt muss eine Ammoniumnitrat-(NHsNOs3)-Basis
aufweisen und einen von Ammoniumnitrat (NH4NQO3) abgeleiteten Massenanteil an

Stickstoff (N) von mindestens 28 % enthalten.

2. Alle Stoffe auBer Ammoniumnitrat (NH4NO3) miissen gegeniiber Ammoniumnitrat
(NH4NO3) inert sein.
3. Ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnihrstoff-Makrondhrstoff-Ammoniumnitrat-

Diingemittel darf dem Endnutzer nur verpackt zur Verfiigung gestellt werden. Das
Versandstiick muss in der Weise oder mit einer solchen Vorrichtung geschlossen sein,
dass beim Offnen der Verschluss, das Verschlusssiegel oder das Versandstiick selbst in
nicht wiederherstellbarer Weise beschidigt wird. Die Verwendung von Ventilsdcken ist

gestattet.

4. Nach Durchfiihrung von zwei Wéarmezyklen gemi3 Nummer 4.1 in Modul A1 von
Anhang IV Teil II darf der Massenanteil des Olretentionsvermdgens in einem festen
anorganischen Ein- oder Mehrnihrstoff-Makronédhrstoff-Ammoniumnitrat-Diingemittel

4 % nicht uiberschreiten.

5. Die Detonationsfestigkeit eines festen anorganischen Ein- oder Mehrnihrstoff-

Makronéhrstoff-Ammoniumnitrat-Diingemittel muss so beschaffen sein, dass:

- nach fiinf Warmezyklen gemal Nummer 4.3 in Modul A1 von Anhang IV Teil II
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- in zwei Uberpriifungen der Detonationsfestigkeit gemiB Nummer 4.4 in Modul A1

von Anhang IV Teil 11

einer oder mehrere der als Stiitzen dienenden Bleizylinder um weniger als 5 % gestaucht

werden.
6. Der Massenanteil brennbarer Stoffe darf, als Kohlenstoff (C) gemessen,

- bei festen anorganischen Ein- oder Mehrnihrstoff-Makronéhrstoff-Ammoniumnitrat-
Diingemittel mit einem Massenanteil an Stickstoff (N) von mindestens 31,5 % nicht

mehr als 0,2 % und

—  bei festen anorganischen Ein- oder Mehrnéhrstoff-Makronédhrstoff-Ammoniumnitrat-
Diingemittel mit einem Massenanteil an Stickstoff (N) von mindestens 28 %, aber

weniger als 31,5 %, nicht mehr als 0,4 % betragen.

7. Eine Losung mit dem 16slichen Anteil von 10 g eines festen anorganischen Ein- oder
Mehrndhrstoff-Makronéhrstoff-Ammoniumnitrat-Diingemittel in 100 ml Wasser muss

einen pH-Wert von mindestens 4,5 aufweisen.

8. Ein Massenanteil von hochstens 5 % darf ein Sieb mit 1 mm Maschenweite passieren, und

ein Massenanteil von hochstens 3 % darf ein Sieb mit 0,5 mm Maschenweite passieren.

0. Der Gehalt an Kupfer (Cu) darf 10 mg/kg und der Gehalt an Chlor (CI) darf 200 mg/kg

nicht {ibersteigen.
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PFC 1(C)(I)(b): FLUSSIGES ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

Ein fliissiges anorganisches Makronédhrstoff-Diingemittel hat eine fliissige Form.

PFC 1(C)(I)(b)(1): FLUSSIGES ANORGANISCHES EINNAHRSTOFF-MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein fliissiges anorganisches Einndhrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel muss den

folgenden deklarierten Gehaltl aufweisen:

a)  nur einen Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Calcium
(Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)) oder

b)  nur einen Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K)) und
einen oder mehrere Sekundir-Makrondhrstoffe (Calcium (Ca), Magnesium (Mg),
Natrium (Na), Schwefel (S)).

2. Enthiilt das fliissige anorganische Einndihrstoff-Makrondhrstoff-Diingemittel nur einen
deklarierten Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K), Calcium (Ca),
Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)), muss der Makrondhrstoffgehalt

mindestens folgende Werte betragen:
a) cinen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 5 %

b)  einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 5 %
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einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K>O) von 3 %

einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 2 %
einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 6 %

einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 5 % oder

einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na;O) von 1 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na;0)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 % nicht

iitberschreiten. Enthiilt ein fliissiges anorganisches Einndhrstoff-Makrondhrstoff-

Diingemittel nur einen deklarierten Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor
(P), Kalium (K)) und einen oder mehrere deklarierte Sekundiir-Makrondhrstoffe
(Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na), Schwefel (S)),

a)  muss der Primdr-Makrondhrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen i)
einem Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1,5 %
ii) einem Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P:0s) von 1,5 % oder
iii) einem Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K:0) von 1,5 % und
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b)

muss der Sekundir-Makrondihrstoffgehalt mindestens folgende Werte betragen:

i) einem Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgQO) von 0,75 %

ii) einem Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 0,75 %

iii) einem Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 0,75 % oder

iv) einem Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (Na20) von 0,5 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na;0)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 40 %
nicht iiberschreiten. Die Summe aller deklarierten Primdr- und Sekundiir-

Makrondhrstoffgehalte muss einen Massenanteil von mindestens 7 % betragen.

PFC 1(C)(I)(b)(ii): FLUSSIGES ANORGANISCHES MEHRNAHRSTOFF-MAKRONAHRSTOFF-DUNGE-

MITTEL

1. Ein fliissiges anorganisches Mehrndhrstoff-Makronédhrstoff-Diingemittel muss den

folgenden deklarierten Gehaltl aufweisen: entweder

a) mehr als einen Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N), Phosphor (P), Kalium (K))
oder
b)  mehr als einen Sekundir-Makrondhrstoff (Calcium (Ca), Magnesium (Mg),
Natrium (Na), Schwefel (S)) und keinen Primdr-Makrondhrstoff (Stickstoff (N),
Phosphor (P), Kalium (K)).
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2. Ein fliissiges anorganisches Mehrnédhrstoff-Makronéhrstoff-Diingemittel muss mehr als

einen der folgenden deklarierten Nahrstoffe mit mindestens dem folgenden Gehalt

enthalten:

@)

b)

c)

d)

e

P

g

einen Massenanteil an Gesamtstickstoff (N) von 1,5 %

einen Massenanteil an Gesamtphosphorpentoxid (P2Os) von 1,5 %
einen Massenanteil an Gesamtkaliumoxid (K2O) von 1,5 %

einen Massenanteil an Gesamtmagnesiumoxid (MgO) von 0,75 %
einen Massenanteil an Gesamtcalciumoxid (CaO) von 0,75 %

einen Massenanteil an Gesamtschwefeltrioxid (SO3) von 0,75 % oder

einen Massenanteil an Gesamtnatriumoxid (NaxO) von 0,5 %.

Der Gesamtnatriumoxid (Na20)-Gehalt darf jedoch einen Massenanteil von 20 % nicht

liberschreiten.

Die Summe aller deklarierten Niihrstoffgehalte muss einen Massenanteil von

mindestens 7 % betragen.
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PFC 1(C)(II): ANORGANISCHES SPURENNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein anorganisches Spurennihrstoff-Diingemittel ist ein anorganisches Diingemittel mit

Ausnahme eines anorganischen Makronéahrstoff-Diingemittels, das dazu bestimmt ist,

Pflanzen oder Pilze mit einem oder mehreren der folgenden Spurenndhrstoffe zu

versorgen: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdin (Mo)

oder Zink (Zn).

2. Anorganische Spurennéhrstoff-Diingemittel diirfen dem Endnutzer nur verpackt zur

Verfligung gestellt werden.

3. In einem anorganischen Spurennihrstoff-Diingemittel enthaltene Kontaminanten diirfen

folgende Grenzwerte nicht tiberschreiten:

Grenzwerte von Kontaminanten in mg in Bezug auf den
Gesamtgehalt an Spurenndhrstoffen in kg
Kontaminante (mg/kg des Gesamtgehalts an Spurenndhrstoffen, d. h. Bor (B),
Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdédn
(Mo) und Zink (Zn))
Arsen (As) 1 000
Cadmium (Cd) 200
Blei (Pb) 600
Quecksilber (Hg) 100
Nickel (Ni) 2 000
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PFC 1(C)(IT)(a): ANORGANISCHES EINNAHRSTOFF-SPURENNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein anorganisches Einndhrstoff-Spurennihrstoff-Diingemittel muss einen deklarierten

Gehalt von nicht mehr als einem Spurenndhrstoff aufweisen.

2. Ein anorganisches Einndhrstoff-Spurennihrstoff-Diingemittel muss zu einer der

Typologien gehoren und die in der nachstehenden Tabelle enthaltenen Anforderungen in

Bezug auf die entsprechende Beschreibung und den Mindestspurennihrstoffgehalt erfiillen:

Typologie Beschreibung Mindestspurennéhrstoffgehalt
Spurennéhrstoft- Ein auf chemischem Wege Ein Massenanteil von 10 % eines
Diingesalz gewonnenes festes anorganisches Spurennéhrstoff-Diingesalz muss aus

Einnéhrstoff-Spurennéhrstoff- einem wasserldslichen Spurenndhrstoff
Diingemittel, das ein mineralisches bestehen.
Ionensalz I als wesentlichen
Bestandteil enthalt.
Spurenndhrstoff- Ein auf chemischem Wege Ein Massenanteil von 10 % eines
Oxid- oder - gewonnenes festes anorganisches Spurenndhrstoff-Oxid- oder -Hydroxid-
Hydroxid- Einndihrstoff-Spurenndhrstoff- Diingemittels muss aus einem Spuren-
Diingemittel Diingemittel, das Oxid oder Hydroxid | nihrstoff bestehen.

als wesentlichen Bestandteil enthilt.

Diingemittel auf

Ein anorganisches Einndhrstoft-

Ein Massenanteil von 5 % eines

Spurennéhrstoffbasis | Spurennédhrstoff-Diingemittel, das Diingemittels auf Spurennihrstoffbasis
eine Kombination aus einem muss aus einem Spurennéhrstoff bestehen.
Spurennihrstoff-Diingesalz mit einem
oder mehreren anderen Spuren-
nahrstoff-Diingesalzen und/oder mit
einem Spurenndhrstoff-Einzelchelat
enthilt.

Spurennéhrstoff- Eine wissrige Losung unter- Ein Massenanteil von 2 % einer

Diingerldsung schiedlicher Formen eines Spurennéhrstoff-Diingeldsung muss aus
anorganisches Einndhrstoff- einem wasserloslichen Spurennéhrstoff
Spurennéhrstoff-Diingemittels. bestehen.
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Typologie Beschreibung Mindestspurenndhrstoffgehalt
Spurenndhrstoff- Eine Suspension unterschiedlicher Ein Massenanteil von 2 % einer
Diingersuspension Formen eines anorganisches Spurennéhrstoff-Diingesuspension muss

Einnéhrstoff-Spurennéhrstoff- aus einem Spurennéhrstoff bestehen.
Diingemittels.
Spurenndhrstoff- Wasserlosliches anorganisches * Ein Massenanteil von 5 % eines
Chelatdiinger Einndhrstoff-Spurennéhrstoftf- Spurenndhrstoff-Chelatdiingers muss

Diingemittel, in dem der deklarierte
Spurennihrstoff chemisch mit einem
oder mehreren Chelatbildnern geméf
den Anforderungen von Anhang II

Teil I CMC 1 kombiniert ist.

aus einem wasserloslichen

Spurennéhrstoff bestehen, und

» mindestens 80 % des wasserloslichen
Spurennéhrstoffs miissen durch einen
Chelatbildner, der die Anforderungen
von Anhang II Teil I CMC 1 erfiillt,

chelatisiert sein.

UVCB'-Eisenchelat

Wasserlosliches anorganisches
Einndhrstoff-Spurennéhrstoft-
Diingemittel, in dem das deklarierte
Eisen chemisch mit einem oder
mehreren Chelatbildnern gemdf den
Anforderungen von Anhang Il Teil 11
CMC 1 kombiniert ist.

» FEin Massenanteil von 5 % eines
UVCB-Eisenchelats muss aus einem

wasserloslichen Eisen bestehen, und

* mindestens 80 % des wasserloslichen
Eisens miissen chelatisiert sein, und
mindestens 50 % des wasserlislichen
Eisens miissen durch einen
Chelatbildner, der die Anforderungen
von Anhang II Teil I1 CMC 1 erfiillt,

chelatisiert sein.
Spurennéhrstoff- Wasserlosliches anorganisches * Ein Massenanteil von 5 % eines
Komplexdiinger Einnéhrstoff-Spurennéhrstoff- Spurennéhrstoff-Komplexdiingers muss
Diingemittel, in dem der deklarierte aus einem wasserldslichen
Spurennihrstoff chemisch mit einem Spurennéhrstoff bestehen, und
oder mehreren Komplexbildnern * mindestens 80 % des wasserloslichen
gemal} den Anforderungen von Spurennéhrstoffs miissen durch einen
Anhang II Teil I CMC I kombiniert Komplexbildner, der dic
Ist. Anforderungen von Anhang II Teil 11
CMC 1 erfiillt, komplexiert sein.
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1 UVCB: Stoff unbekannter oder schwankender Zusammensetzung, komplexe

Reaktionsprodukte oder biologische Materialien.
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PFC 1(C)(II)(b): ANORGANISCHES MEHRNAHRSTOFF-SPURENNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein anorganisches Mehrnéhrstoff-Spurennédhrstoff-Diingemittel muss einen deklarierten

Gehalt von mehr als einem Spurennéhrstoff aufweisen.

2. Die Summe allerdeklarierten Néhrstoffgehalte in einem anorganischen
Mehrndihrstoff-Spurenndihrstoff-Diingemittel muss mindestens folgende Werte

betragen:
a)  einen Massenanteil von 2 % fiir Diinger in fliissiger Form,
b)  einen Massenanteil von 5 % fiirl Diinger in fester Form.

PFC 2: KALKDUNGEMITTEL

1. Ein Kalkdiingemittel ist ein EU-Diingeprodukt, dessen Funktion es ist, den Siuregehalt

des Bodens zu korrigieren.

Ein Kalkdiingemittel enthdlt Oxide, Hydroxide, Kohlenstoffe oder Silikate der Néhrstoffe
Calcium (Ca) oder Magnesium (Mg).

2. In einem Kalkdiingemittel enthaltene Kontaminanten diirfen folgende Grenzwerte nicht
iberschreiten:
a) Cadmium (Cd) 2 mg/kg Trockenmasse
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b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse
¢)  Quecksilber (Hg) I mg/kg Trockenmasse
d)  Nickel (Ni) 90 mg/kg Trockenmasse
e¢) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
) Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse
3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Kalkdiingemittels darf 300 mg/kg Trockenmasse nicht
iitberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Kalkdiingemittels darf 800 mg/kg
Trockenmasse nicht iiberschreiten.
4. Die folgenden, auf der Grundlage der Masse des Kalkdiingemittels bestimmten Parameter
sind einzuhalten:
a)  Neutralisationswert mindestens: 15 (CaO-Aq) oder 9 (HO--Aq)
b)  Reaktivitdt mindestens: 10 % (Salzsduretest) oder 50 % nach 6 Monaten
(Inkubationstest) und
c)  Mindestkorngriofie: mindestens 70 % < 1 mm, aufler fiir gebrannte Kalke,
granulierte Kalke und Kreide (= mindestens 70 % des Kalkdiingemittels miissen
ein Sieb mit 1 mm Maschenweite passieren).
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PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL

Ein Bodenverbesserungsmittel ist ein EU-Diingeprodukt, dessen Funktion es ist, die
physikalischen oder chemischen Eigenschaften, die Struktur oder die biologische Aktivitit des

Bodens, in den es eingebracht wird, zu erhalten, zu verbessern oder zu schiitzen.

PFC 3(A): ORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL

1. Ein organisches Bodenverbesserungsrnittell besteht zu 95 % aus Material rein

biologischen Ursprungs.

Ein organisches Bodenverbesserungsmittel darf Torf, Leonardit und Lignit enthalten,

jedoch kein anderes Material, das fossiliert oder in geologische Formationen eingebettet

ist.

2. In einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Kontaminanten diirfen

folgende Grenzwerte nicht liberschreiten:

a) Cadmium (Cd) 2 mg/kg Trockenmasse

b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse

¢)  Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse

d)  Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse

e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse

f)  Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse
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3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines organischen Bodenverbesserungsmittels darf 300 mg/kg

Trockenmasse nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines organischen

Bodenverbesserungsmittels darf 800 mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten.

4. In einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Krankheitserreger diirfen

die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Mikroorganismen | Probenahmepliine Grenzwert
n c m | M
Salmonella spp. 5 0 0 | Kein Befund in 25 g oder
25ml
Escherichia coli oder 5 5 0 1000in 1 g oder 1 ml
Enterococcaceae

n = Anzahl der zu untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in KBE, zwischen m und M

liegt

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE

7738/19
ANLAGE GIP.2

Ih/KWI/dp 153

DE



5. Ein organisches Bodenverbesserungsmittel muss mindestens 20 % Trockenmasse

enthalten.

6. Der in einem organischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Organischer Kohlenstoff

(Corg)-Gehalt muss einen Massenanteil von mindestens 7,5 % betragen.

PFC 3(B): ANORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL

1. Ein anorganisches Bodenverbesserungsmittel ist ein Bodenverbesserungsmittel mit

Ausnahme organischer Bodenverbesserungsmittel.

2. In einem anorganischen Bodenverbesserungsmittel enthaltene Kontaminanten diirfen

folgende Grenzwerte nicht tiberschreiten:

a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse
b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse
¢)  Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse
d)  Nickel (Ni) 100 mg/kg Trockenmasse
e) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
f)  Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse
3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines anorganischen Bodenverbesserungsmittels darf 300

mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines

anorganischen Bodenverbesserungsmittels darf 800 mg/kg Trockenmasse nicht

iiberschreiten.
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PFC 4: KULTURSUBSTRAT

1. Ein Kultursubstrat ist ein EU-Diingeprodukt, das kein natiirlicher Erdboden ist und dazu

dient, Pflanzen oder Pilze darin wachsen zu lassen.

Fiir die Zwecke von dieser Nummer umfassen "Pflanzen' auch Algen.

2. In einem Kultursubstrat enthaltene Kontaminanten diirfen folgende Grenzwerte nicht
iberschreiten:
a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse
b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse
¢)  Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse
d)  Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse
e¢) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
f)  Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse
3. Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Kultursubstrats darf 200 mg/kg Trockenmasse nicht

iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Kultursubstrats darf 500 mg/kg

Trockenmasse nicht iiberschreiten.
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4. In einem Kultursubstrat enthaltene Krankheitserreger diirfen die in der folgenden

Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Mikroorganismen | Probenahmepline Grenzwert
n c m | M
Salmonella spp. 5 0 0 | Kein Befund in 25 g oder
25 ml
Escherichia coli oder 5 5 0 1000in 1 g oder 1 ml
Enterococcaceae

n = Anzahl der 7u untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in KBE, zwischen m und M

lieget

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE.
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PFC 5|

: HEMMSTOFF

Ein Hemmstoff ist ein EU-Diingeprodukt, das dazu dient, die Freisetzung von Nihrstoffen eines

Produkts zu verbessern, das die Pflanzen mit Néhrstoffen versorgt, indem die Aktivitit

bestimmter Gruppen von Mikroorganismen oder Enzymen verzogert oder gestoppt wird.

PFC 5(A): NITRIFIKATIONSHEMMSTOFF

Ein Nitrifikationshemmstoff muss die biologische Oxidation von Ammoniumstickstoff
(NH3-N) zu Nitritstickstoff (NO2") hemmen und auf diese Weise die Bildung von
Nitratstickstoff (NO3") verlangsamen.

Der Oxidationsfaktor von Ammoniumstickstoff (NH3-N) wird wie folgt gemessen:
a)  durch das Feststellen des Verschwindens von Ammoniumstickstoff (NH3-N) oder

b)  durch die Summe der Bildung von Nitritstickstoff (NO2") und Nitratstickstoff (NO3")

bezogen auf die Zeit.

Eine Bodenprobe, die den Nitrifikationshemmstoff enthdilt, muss im Vergleich zu einer
Kontrollprobe, bei der der Nitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf der
Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 95 %
eine Verringerung des Oxidationsfaktors von Ammoniumstickstoff (NH3-N) um 20 %

aufweisen.

7738/19

Ih/KWI/dp 157

ANLAGE GIP.2 DE



PFC 5(B): DENITRIFIKATIONSHEMMSTOFF

1 Ein Denitrifikationshemmstoff muss die Entstehung von Stickstoffoxid (N,0) hemmen,
indem die Umwandlung von Nitrat (NO3)" in Dinitrogen (N;) verlangsamt oder blockiert
wird, ohne dass der unter PFC 5(A) beschriebene Nitrifizierungsprozess dabei

beeinflusst wird.

2. Ein In-Vitro-Test, der den Denitrifikationshemmstoff enthdilt, muss im Vergleich zu
einer Kontrollprobe, bei der der Denitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf
der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von

95 % eine Verringerung der Freisetzung von Stickstoffoxid (N20) um 20 % aufweisen.
PFC 5(C): UREASEHEMMSTOFF

l. Ein Ureasehemmstoff hemmt die hydrolytische Aktivitdt von Harnstoff (CH4N20O) durch
das Ureaseenzym, das vorwiegend darauf zielt, die Ammoniakverfliichtigung zu

verringern.

2. Ein In-Vitro-Test, der den Ureasehemmstoff enthiilt, muss im Vergleich zu einer
Kontrollprobe, bei der der Ureasehemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf der Grundlage
einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 95 % eine
Verringerung der Hydrolysegeschwindigkeit des Harnstofts (CH4N2O) um 20 %

aufweisen.
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PFC 6: PFLANZEN-BIOSTIMULANS

1. Ein Pflanzen-Biostimulans ist ein EU-Diingeprodukt, das dazu dient, pflanzliche
Erndhrungsprozesse unabhingig vom Nahrstoffgehalt des Produkts zu stimulieren, wobei
ausschlieBlich auf die Verbesserung eines oder mehrerer der folgenden Merkmale der

Pflanze oder der Rhizosphiire der Pflanze abgezielt wird:

a)  Effizienz der Néhrstoffverwertung

b)  Toleranz gegeniiber abiotischem Stress

c) I Qualitatsmerkmale oder

d)  Verfiigbarkeit von im Boden oder in der Rhizosphdiire enthaltenen Ndhrstoffen.

2. In einem Pflanzen-Biostimulans enthaltene Kontaminanten diirfen folgende Grenzwerte

nicht iiberschreiten:
a) Cadmium (Cd) 1,5 mg/kg Trockenmasse
b)  sechswertiges Chrom (Cr VI) 2 mg/kg Trockenmasse

¢) Blei (Pb) 120 mg/kg Trockenmasse
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d)  Quecksilber (Hg) 1 mg/kg Trockenmasse
e)  Nickel (Ni) 50 mg/kg Trockenmasse
f)  Anorganisches Arsen (As) 40 mg/kg Trockenmasse

Der Kupfer (Cu)-Gehalt eines Pflanzen-Biostimulans darf 600 mg/kg Trockenmasse
nicht iiberschreiten, und der Zink (Zn)-Gehalt eines Pflanzen-Biostimulans darf 1 500

mg/kg Trockenmasse nicht iiberschreiten.

Das Pflanzen-Biostimulans muss die auf dem Etikett angegebenen Wirkungen fiir die dort

genannten Pflanzen besitzen.

PFC 6(A): MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS

Ein mikrobielles Pflanzen-Biostimulans darf I aus einem Mikroorganismus oder einem
Konsortium von Mikroorganismen gemi3 Anhang II Teil I CMC 7 des Anhangs I1

bestehen.
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2. In einem mikrobiellen Pflanzen-Biostimulans enthaltene Krankheitserreger diirfen die

in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

Mikroorganismen/ihre Toxine, Metaboliten Probenahmepliine Grenzwert
n c

Salmonella spp. 5 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml

Escherichia coli 5 0 Kein Befund in 1 g oder
1ml

Listeria monocytogenes 5 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml

Vibrio spp. 5 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml

Shigella spp. 5 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml

Staphylococcus aureus 5 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml

Enterococcaceae 5 2 10 KBE/g

Anaerobe Keimzahl, es sei denn, das 5 2 10° KBE/g oder ml

mikrobielle Pflanzen-Biostimulans ist ein

aerobes Bakterium

Hefen und Schimmelpilze, es sei denn, das 5 2 1000 KBE/g oder ml

mikrobielle Pflanzen-Biostimulans ist ein Pilz

| n= Anzani der die Stichprobe ausmachenden Probeneinheiten;
¢ = Anzahl der Probeneinheiten, die iiber dem festgelegten Grenzwert liegen.

3. Ist das mikrobielle Pflanzen-Biostimulans fliissig, muss das Pflanzen-Biostimulans einen

fiir die enthaltenen Mikroorganismen und fiir Pflanzen optimalen pH-Wert haben.
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PFC 6(B): NICHT-MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS

1. Ein nicht-mikrobielles Pflanzen-Biostimulans ist ein Pflanzen-Biostimulans mit Ausnahme

mikrobieller Pflanzen-Biostimulanzien.

2. In einem nicht-mikrobiellen Pflanzen-Stimulans enthaltene Krankheitserreger diirfen

die in der folgenden Tabelle aufgefiihrten Grenzwerten nicht iiberschreiten:

zu untersuchende Probenahmepliine Grenzwert
Mikroorganismen n . m | M
Salmonella spp. 5 0 0 Kein Befund in 25 g oder
25 ml
Escherichia coli 5 5 0 1000in
oder 1 goder 1 ml
Enterococcaceae

n = Anzahl der 7u untersuchenden Proben

¢ = Anzahl der Proben, in denen die Keimzahl, ausgedriickt in KBE, zwischen m und M

liegt

m = Schwellenwert der als zufriedenstellend erachteten Keimzahl, ausgedriickt in KBE

M = Hochstwert fiir die Keimzahl, ausgedriickt in KBE
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PFC 7: DUNGEPRODUKTMISCHUNG

Eine Diingeproduktmischung ist ein EU-Diingeprodukt, das aus zwei oder mehreren EU-
Diingeprodukten PFC 1 bis PFC 6 besteht, fiir die die Einhaltung der Anforderungen
dieser Verordnung durch jedes Komponenten-EU-Diingeprodukt in der Mischung
entsprechend dem fiir dieses Komponenten-EU-Diingeprodukt geltenden Konformitiits-

bewertungsverfahren nachgewiesen wurde.

Die Mischung darf keine Anderung der Art der einzelnen Komponenten-EU-
Diingeprodukte bewirken, und es diirfen bei verniinftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen der Lagerung und der Anwendung der Diingeproduktmischung keine
negativen Auswirkungen auf die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen, auf die

Sicherheit oder auf die Umwelt entstehen.

Der Hersteller der Mischung bewertet deren Ubereinstimmung mit den Anforderungen
nach den Nummern 1 und 2 dieses PFC, gewihrleistet deren Ubereinstimmung mit den
Kennzeichnungsanforderungen gemiR Anhang III und nimmt seine Verantwortung gemif
Artikel 16 Absatz 4 der vorliegenden Verordnung in Bezug auf die Ubereinstimmung der

Mischung mit den Anforderungen dieser Verordnung wahr, indem er
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a) eine EU-Konformititserklarung fiir die Diingeproduktmischung gemif Artikel 6

Absatz 2 dieser Verordnung erstellt und
b)  die EU-Konformitétserkldrung fiir jedes Komponenten-EU-Diingeprodukt bereithilt.

4. Wirtschaftsakteure, die Diingeproduktmischungen auf dem Markt bereitstellen, miissen die
folgenden Bestimmungen dieser Verordnung in Bezug auf die EU-Konformitatserkldrung

sowohl fiir jedes Komponenten-EU-Diingeprodukt als auch fiir die Mischung einhalten:

a) Artikel 6 Absatz 3 (Verpflichtung des Herstellers zur Bereithaltung der EU-Kon-

formitatserklarung);

b)  Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe a (Verpflichtung des Bevollméchtigten zur Bereit-
haltung der EU-Konformititserkldrung);

¢)  Artikel 8 Absatz 8 (Verpflichtung des Importeurs, eine Kopie der EU-Konfor-

mitdtserklarung fiir die Marktiiberwachungsbehorden bereitzuhalten).
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ANHANG II

Komponentenmaterialkategorien ("CMC")

Ein EU-Diingeprodukt darf nur aus Komponentenmaterialien bestehen, die die Anforderungen an

eine oder mehrere der in diesem Anhang aufgefiihrten CMC erfiillen.

Komponentenmaterialien und die zu ihrer Herstellung verwendeten Eingangsmaterialien diirfen
keinen der Stoffe, fiir die Grenzwerte in Anhang I angegeben sind, in solchen Mengen enthalten,
dass die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den geltenden Anforderungen des genannten

Anhangs gefidhrdet wire.

TEIL I

BEZEICHNUNG DER CMC
CMC 1: Stoffe und Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen
CMC 2: Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte
CMC 3: Kompost
CMC 4: Frische Gérriickstinde von Pflanzen

CMC 5: Andere Gérriickstinde als frische Gérriickstdnde von Pflanzen
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CMC 6: Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie

CMC 7: Mikroorganismen

CMC 8: Nahrstoff-Polymere

CMC 9: Sonstige Polymere mit Ausnahme von Néhrstoff-Polymeren
CMC 10: Bestimmte Produkte aus tierischen Nebenprodukten

CMC 11: Folgeprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG
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TEIL II

ANFORDERUNGEN FUR CMC

In diesem Teil sind die Komponentenmaterialien beschrieben, aus denen EU- Diingeprodukte

ausschlieBlich bestehen diirfen.

CMC 1: STOFFE UND GEMISCHE AUS UNBEARBEITETEN ROHSTOFFEN

1. Ein EU- Diingeprodukt kann alle Stoffe und Gemische enthalten, ausgenommen*®
a)  Abfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG;

b)  Stoffe oder Gemische, die in einem oder mehreren Mitgliedstaaten aufgrund
nationaler Mafinahmen zur Umsetzung des Artikels 6 der Richtlinie 2008/98/EG

nicht mehr als Abfiille angesehen werden;

c)  Stoffe, die aus Ausgangsstoffen gebildet werden, die in einem oder mehreren
Mitgliedstaaten aufgrund nationaler Mafinahmen zur Umsetzung des Artikels 6
der Richtlinie 2008/98/EG nicht mehr als Abfiille angesehen werden, oder
Gemische, die solche Stoffe enthalten;

d)  Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG;

38 Der Ausschluss eines Materials aus CMC 1 bedeutet nicht, dass es kein zuldssiges Kompo-

nentenmaterial flir eine andere CMC, fiir die andere Anforderungen gelten, sein kann. Siehe
beispielsweise CMC 3 (Kompost), CMCs 4 und 5 (Gérriickstinde), CMCs 8 und CMC 9
(Polymere), CMC 10 (Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009) oder
CMC 11 (Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG).
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e) tierische Nebenprodukte oder deren Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009;

f) Polymerel ;
g)  Kompost und

h)  Girriickstinde.

2. Alle dem EU- Diingeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe miissen
gemif der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier registriert sein®, das
Folgendes enthilt:

a)  die Informationen geméf den Anhdngen VI, VII und VIII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 und

b) einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
fiir die Anwendung als Diingeprodukt,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der
Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder unter die

Nummern 6, 7, 8, oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fallt.

39 Im Falle eines Stoffs, der in der Europédischen Union zuriickgewonnen wird, ist diese

Bedingung erfiillt, wenn es sich bei diesem Stoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der
in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthélt, und sofern
dem Hersteller des Diingeprodukts Informationen geméf Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung stehen.
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3. Soll der Stoff oder einer der Stoffe in dem Gemisch die langfristige Verfiigbarkeit von
Spurenndhrstoffen fiir Pflanzen in dem EU- Diingeprodukt verbessern, so muss dieser
Stoff entweder ein Chelatbildner oder ein Komplexbildner sein, und es gelten folgende

Bestimmungen:
a)  Der Chelatbildner ist ein organischer Stoff, der aus einem Molekiil besteht, das

i) zwei oder mehr Stellen besitzt, die Elektronenpaare an ein zentrales
Ubergangsmetall-Kation abgeben (Zink (Zn), Kupfer (Cu), Eisen (Fe),
Mangan (Mn), Magnesium (Mg), Calcium (Ca) oder Kobalt (Co)), und

ii) grof genug ist, eine fiinf- oder sechsgliedrige zyklische Struktur zu bilden.

Das EU- Diingeprodukt muss in einer Hoagland-Standard-Losung bei pH 7 und 8

mindestens drei Tage lang stabil bleiben.

b)  Der Komplexbildner ist ein organischer Stoff, der eine flache oder sterische
Struktur mit einem zwei- oder dreiwertigen Ubergangsmetall-Kation bilden kann

(Zink (Zn), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn) oder Kobalt (Co)).

Das EU- Diingeprodukt muss in einer Wasserlosung bei pH 6 und 7 mindestens

einen Tag lang stabil bleiben.
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4. Soll der Stoff oder einer der Stoffe in dem Gemisch die Freisetzung von Nihrstoffen des
EU-Diingeprodukts verbessern, indem die Aktivitiit bestimmter Gruppen von Mikro-
organismen oder Enzymen verzogert oder gestoppt wird, so muss dieser Stoff ein
Nitrifikationshemmstoff, ein Denitrifikationshemmstoff oder ein Ureasehemmstoff sein,

und es gelten die folgenden Bestimmungen:

a)  Der Nitrifikationshemmstoff muss die biologische Oxidation von Ammonium-
stickstoff (NH3-N) zu Nitritstickstoff (NOz) hemmen und auf diese Weise die
Bildung von Nitratstickstoff (NO5s’) verlangsamen.

Der Oxidationsfaktor von Ammoniumstickstoff (NH3-N) wird wie folgt gemessen:

i) durch das Feststellen des Verschwindens von Ammoniumstickstoff (NH3-N)

oder

ii)  durch die Summe der Bildung von Nitritstickstoff (NOz)) und Nitratstickstoff
(NOys) bezogen auf die Zeit.

Eine Bodenprobe, die den Nitrifikationshemmstoff enthdlt, muss im Vergleich zu
einer Kontrollprobe, bei der der Nitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf
der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau

von 95 % eine Verringerung des Oxidationsfaktors von Ammoniumstickstoff

(NH3-N) um 20 % aufweisen.

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Diingeprodukt miissen
aus den Stickstoffformen Ammonium (NH') und Harnstoff (CH4N>0) bestehen.
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b)

Der Denitrifikationshemmstoff muss die Entstehung von Stickstoffoxid (N:0)
hemmen, indem die Umwandlung von Nitrat (NO3) in Dinitrogen (N2) verlangsamt
oder blockiert wird, ohne dass der unter PFC 5(A) beschriebene Nitrifizierungs-

prozess dabei beeinflusst wird.

Ein In-Vitro-Test, der den Denitrifikationshemmstoff enthdilt, muss im Vergleich
zu einer Kontrollprobe, bei der der Denitrifikationshemmstoff nicht zugesetzt
wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage nach Anwendung auf dem

Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung der Freisetzung von Stickstoffoxid

(N20) um 20 % aufweisen.

Der Ureasehemmstoff hemmt die hydrolytische Aktivitit von Harnstoff (CHN20)
durch das Ureaseenzym, das vorwiegend darauf zielt, die
Ammoniakverfliichtigung zu verringern. Ein In-Vitro-Test, der den
Ureasehemmstoff enthiilt, muss im Vergleich zu einer Kontrollprobe, bei der der
Ureasehemmstoff nicht zugesetzt wurde, auf der Grundlage einer Analyse 14 Tage
nach Anwendung auf dem Konfidenzniveau von 95 % eine Verringerung der

Hydrolysegeschwindigkeit des Harnstoffs (CH4N:0) um 20 % aufweisen.

Mindestens 50 % des Gesamtstickstoffgehalts (N) im EU-Diingeprodukt miissen
aus der Stickstoffform Harnstoff (CH4N:0) bestehen.
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CMC 2: Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte

Ein EU-Diingeprodukt kann Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte enthalten, die keine
andere Behandlung durchlaufen haben als Schneiden, Zerkleinern, Mahlen, Sieben, Sortieren,
Zentrifugieren, Pressen, Trocknen, Frostbehandlung, Gefriertrocknen, Extrahieren mit Wasser

oder Extrahieren mit iiberkritischem CO:.

Fiir die Zwecke von dieser Nummer umfassen "Pflanzen" auch Pilze und Algen, wihrend

Blaualgen (Kyanobakteria) ausgeschlossen sind.
CMC 3: KOMPOST

1. Ein EU- Diingeprodukt kann Kompost enthalten, der durch aerobe Kompostierung

ausschlieBlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt wurde:

a)  Bioabfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG aus getrennter Sammlung von
Bioabfillen an der Quelle;

b)  Folgeprodukte gemdf Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, fiir die der
Endpunkt in der Herstellungskette gemiifp Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der

genannten Verordnung bestimmt wurde;
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lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder lediglich
manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflosung in Wasser,
durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestillation oder durch
Erhitzung zum Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige Mittel aus der Luft

entnommen wurden, auler

—  dem organischen Anteil gemischter Siedlungsabfille aus privaten Haushalten,
der durch mechanische, physikalisch-chemische, biologische und/oder

manuelle Bearbeitung abgetrennt wurde,
- Klér-, Industrie- oder Baggerschlamm und

- tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den Geltungs-
bereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen und fiir die kein Endpunkt
in der Herstellungskette gemdfy Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der

genannten Verordnung bestimmt wurde;
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d) Kompostierungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die

Umweltvertraglichkeit des Kompostierungsprozesses zu verbessern, sofern

i) der Zusatzstoff geméf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier

registriert ist*, das die folgenden Informationen enthilt:

- die Informationen gemif3 den Anhéngen VI, VII und VIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und

- einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 fiir die Anwendung als Diingeprodukt,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der
Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten

Verordnung fillt, und

ii)  die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der

Eingangsmaterialien nicht {iberschreitet; oder

40 Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europdischen Union zuriickgewonnen wird, ist diese

Bedingung erfiillt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der
in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthélt, und sofern
dem Hersteller des Diingeprodukts Informationen geméf Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung stehen.
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e) jedes unter dem Buchstaben a, b oder ¢ aufgefiihrte Material, das
i)  zuvor kompostiert oder vergért wurde und
ii)  nicht mehr als 6 mg/kg Trockenmasse an PAK ¢ enthilt*!;
2. Die Kompostierung muss in einer Anlage erfolgen,

a)  in der die Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von in Nummer 1 genannten
Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von

nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien getrennt sind und

b)  in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch

wihrend der Lagerung, vermieden werden.

4 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen,
Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und
Benzo[ghi]perylen.
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3. Die aerobe Kompostierung muss aus einer iiberwiegend aeroben, kontrollierten Zersetzung
biologisch abbaubarer Materialien bestehen, was — infolge biologisch erzeugter Wiarme —
die Entwicklung von Temperaturen ermoglicht, die fiir thermophile Bakterien geeignet
sind. Alle Teile jeder Charge sind entweder regelmiflig und griindlich zu bewegen und zu
rithren oder Zwangsbeliiftung auszusetzen, um eine ordnungsgeméifle Hygienisierung und
Homogenitdt des Materials zu gewédhrleisten. Im Verlauf der Kompostierung miissen alle

Teile jeder Charge einem der nachstehenden Temperatur-Zeit-Profile folgen:
- mindestens 70 °C fiir mindestens 3 Tage,

- mindestens 65 °C fiir mindestens 5 Tage,

- mindestens 60 °C fiir mindestens 7 Tage oder

- mindestens 55 °C fiir mindestens 14 Tage.
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4. Der Kompost enthilt
a)  hochstens 6 mg/kg Trockenmasse an PAK 6%,

b)  hochstens 3 g/kg Trockenmasse an makroskopischen Verunreinigungen iiber

2 mm in einer der folgenden Formen: Glas, Metall oder Kunststoff und

c) insgesamt hochstens 5 g/kg Trockenmasse an in Buchstabe b genannten

makroskopischen Verunreinigungen.

I Ab dem ... [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung I ] darf
innerhalb des unter Buchstabe b genannten Grenzwerts hochstens 2,5 g/kg
Trockenmasse anl Kunststoff tiber 2 mm enthalten sein. Spétestens am ... [zehn Jahre
nach dem Tag des Inkrafttreten dieser Verordnung I ] muss der Grenzwert von 2,5 g/kg
Trockenmasse fiir Kunststoff iitber 2 mm iiberpriift worden sein, um den durch die

getrennte Sammlung von Bioabfillen erzielten Fortschritt zu berticksichtigen.

42 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen,

Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und
Benzo[ghi]perylen.
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5. Der Kompost muss mindestens eines der folgenden Stabilitétskriterien erfiillen:

a)  Sauerstoffaufnahme:

- Begriffsbestimmung: ein Indikator fiir das Ausmal, in dem biologisch
abbaubares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist zersetzt
wird. Die Methode eignet sich nicht fiir Material, das einen Anteil von mehr als

20 % an Partikeln einer Grof3e von > 10 mm besitzt;
- Kriterium: hochstens 25 mmol O2/kg organisches Material pro Stunde; oder
b)  Selbsterhitzungsfaktor:

—  Begriffsbestimmung: die maximale Temperatur, die von Kompost unter
standardisierten Bedingungen erreicht wird und die ein Indikator fiir den

Zustand seiner aeroben biologischen Aktivitit ist;
- Kriterium: mindestens Rottegrad III.
CMC 4: Frische Girriickstinde von Pflanzen

1. Ein EU- Diingeprodukt kann Girriickstinde enthalten, die durch anaerobe Gérung

ausschlieBlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt wurden:

a)  Pflanzen oder Pflanzenteile, die zur Erzeugung von Biogas angebaut werden. Fiir
die Zwecke dieses Buchstaben umfassen "Pflanzen" auch Algen, wihrend Blaualgen

(Kyanobakteria) ausgeschlossen sind,
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b)  Gérungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die Umwelt-

vertraglichkeit des Garungsprozesses zu verbessern, sofern

i) der Zusatzstoff geméf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier

registriert ist*, das die folgenden Informationen enthilt:

- die Informationen gemif3 den Anhéngen VI, VII und VIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und

— einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 fiir die Anwendung als Diingeprodukt,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der
Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten

Verordnung fillt, und

ii)  die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der

Eingangsmaterialien nicht {iberschreitet; oder

c) jegliches Material gemil Buchstabe al , das zuvor einen Gérungsprozess

durchlaufen hat.

43 Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europdischen Union zuriickgewonnen wird, ist diese

Bedingung erfiillt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der
in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthélt, und sofern
dem Hersteller des Diingeprodukts Informationen geméf Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung stehen.
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2. Die anaerobe Girung muss in einer Anlage erfolgen,

a) in der die Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von in Nummer 1 genannten
Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von

nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien getrennt sind und

b)  in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch

wihrend der Lagerung, vermieden werden.

3. Die anaerobe Garung muss aus einer liberwiegend anaeroben, kontrollierten Zersetzung
biologisch abbaubarer Materialien bestehen und bei Temperaturen erfolgen, die fiir
mesophile und thermophile Bakterien geeignet sind. Alle Teile jeder Charge sind regel-
maBig und griindlich zu bewegen und zu riithren, um eine ordnungsgemaife
Hygienisierung und Homogenitit des Materials zu gewédhrleisten. Im Verlauf der Gérung

miissen alle Teile jeder Charge einem der nachstehenden Temperatur-Zeit-Profile folgen:

a)  thermophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 55 °C wihrend mindestens

24 Stunden mit anschliefiender hydraulischer Verweilzeit von mindestens 20 Tagen;
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b)

d)

thermophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 55 °C mit einer Behandlung
einschlieBlich einer Pasteurisierung gemdfi Anhang V Kapitel I Abschnitt 1
Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission**,

thermophile anaerobe Garung bei einer Temperatur von 55 °C mit anschlieBender

Kompostierung bei

— mindestens 70 °C fiir mindestens 3 Tage,

— mindestens 65 °C flir mindestens 5 Tage,

- mindestens 60 °C fiir mindestens 7 Tage oder
— mindestens 55 °C fiir mindestens 14 Tage.

mesophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit einer
Behandlung einschlieBlich einer Pasteurisierung gemdff Anhang V Kapitel 1
Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011; oder

14

Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur
Durchfithrung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europiiischen Parlaments und
des Rates mit Hygienevorschriften fiir nicht fiir den menschlichen Verzehr bestimmte
tierische Nebenprodukte sowie zur Durchfiihrung der Richtlinie 97/78/EG des Rates
hinsichtlich bestimmter gemdif} der genannten Richtlinie von Veterindirkontrollen an der
Grenze befreiter Proben und Waren (ABI. L 54 vom 26.2.2011, S. 1).
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e)  mesophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit anschlieBender

Kompostierung bei

mindestens 70 °C fiir mindestens 3 Tage,

mindestens 65 °C flir mindestens 5 Tage,

— mindestens 60 °C fiir mindestens 7 Tage oder

mindestens 55 °C fiir mindestens 14 Tage.

4. Sowohl der feste als auch der fliissige Teil des Gérriickstands muss mindestens eines der

folgenden Stabilitdtskriterien erfiillen:
a)  Sauerstoffaufnahme:

—  Begriffsbestimmung: ein Indikator fiir das Ausmal, in dem biologisch abbau—
bares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist zersetzt wird. Die
Methode eignet sich nicht fiir Material, das einen Anteil von mehr als 20 % an

Partikeln einer Grofle von > 10 mm besitzt;

— Kriterium: hochstens 25 mmol O/kg organisches Material pro Stunde; oder
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b)  Restgaspotenzial:

— Begriffsbestimmung: ein Indikator fiir das aus einem Girriickstand in einem
Zeitraum von 28 Tagen freigesetzte Gas, der anhand der in der Stichprobe
enthaltenen fliichtigen Feststoffe gemessen wird. Die Priifung wird dreimal
durchgefiihrt und das Durchschnittsergebnis dient dem Nachweis der Uber-
einstimmung mit den Kriterien. Die fliichtigen Feststoffe sind die Feststoffe in
einer Stichprobe des Materials, die bei Entziindung der trockenen Feststoffe bei

550 °C verloren gehen;
— Kriterium: hochstens 0,25 1 Biogas/g fliichtiger Feststoffe.
CMC 5: Andere Gérriickstande als frische Gérriickstinde von Pflanzen

1. Ein EU- Diingeprodukt kann Giérriickstinde enthalten, die durch anaerobe Gérung

ausschlieBlich eines oder mehrerer der folgenden Eingangsmaterialien erzeugt wurden:

a)  Bioabfall im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG aus getrennter Sammlung von
Bioabfillen an der Quelle;

b)  Folgeprodukte gemdf Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, fiir die der
Endpunkt in der Herstellungskette gemdify Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der

genannten Verordnung bestimmt wurde;
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c) lebende oder tote Organismen oder Teile davon, die unverarbeitet sind oder lediglich
manuell, mechanisch oder durch Gravitationskraft, durch Auflosung in Wasser,
durch Flotation, durch Extraktion mit Wasser, durch Dampfdestillation oder durch
Erhitzung zum Wasserentzug verarbeitet oder durch beliebige Mittel aus der Luft
entnommen wurden, auler
1)  dem organischen Anteil gemischter Siedlungsabfille aus privaten Haushalten,
der durch mechanische, physikalisch-chemische, biologische und/oder
manuelle Bearbeitung abgetrennt wurde,
i1)  Klér-, Industrie- oder Baggerschlamm und
iii)  tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten, die in den Geltungs-
bereich der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 fallen und fiir die kein Endpunkt
in der Herstellungskette gemdfy Artikel 5 Absatz 2 Unterabsatz 3 der
genannten Verordnung bestimmt wurde;
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d)  Gérungszusatzstoffe, die notwendig sind, um die Wirksamkeit oder die Umwelt-

vertraglichkeit des Garungsprozesses zu verbessern, sofern

i)

der Zusatzstoff geméf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem Dossier

registriert ist*, das die folgenden Informationen enthilt:

— die Informationen gemif3 den Anhéngen VI, VII und VIII der
Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und

— einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 fiir die Anwendung als Diingeprodukt,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der
Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
oder unter die Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten

Verordnung fillt, und

die Gesamtkonzentration aller Zusatzstoffe 5 % des Gesamtgewichts der

Eingangsmaterialien nicht {iberschreitet; oder

45

Im Falle eines Zusatzstoffs, der in der Europdischen Union zuriickgewonnen wird, ist diese
Bedingung erfiillt, wenn es sich bei diesem Zusatzstoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der
in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthilt, und sofern
dem Hersteller des Diingeprodukts Informationen gemaR Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung stehen.
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e) jedes unter dem Buchstaben a, b oder ¢ aufgefiihrte Material, das
1)  zuvor kompostiert oder vergirt wurde und
ii)  nicht mehr als 6 mg/kg Trockenmasse an PAK ¢ enthilt*S;
2. Die anaerobe Garung muss in einer Anlage erfolgen,

a)  in der die Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von in Nummer 1 genannten
Eingangsmaterialien eindeutig von den Fertigungslinien fiir die Verarbeitung von

nicht in Nummer 1 genannten Eingangsmaterialien getrennt sind und

b)  in der physische Kontakte zwischen Eingangs- und Ausgangsmaterialien, auch

wihrend der Lagerung, vermieden werden.

46 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen,
Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und
Benzo[ghi]perylen.
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3. Die anaerobe Gérung muss aus einer iiberwiegend anaeroben, kontrollierten Zersetzung
biologisch abbaubarer Materialien bestehen und bei Temperaturen erfolgen, die fiir
mesophile und thermophile Bakterien geeignet sind. Alle Teile jeder Charge sind
regelméfig und griindlich zu bewegen und zu riihren, um eine ordnungsgemale
Hygienisierung und Homogenitédt des Materials zu gewéhrleisten. Im Verlauf der Gérung

miissen alle Teile jeder Charge einem der nachstehenden Temperatur-Zeit-Profile folgen:

a)  thermophile anacrobe Garung bei einer Temperatur von 55 °C wihrend mindestens

24 Stunden mit anschliefiender hydraulischer Verweilzeit von mindestens 20 Tagen;

b)  thermophile anaerobe Garung bei einer Temperatur von 55 °C mit einer Behandlung
einschlieBlich einer Pasteurisierung gemdfi Anhang V Kapitel I Abschnitt 1
Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011,

c) thermophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 55 °C mit anschlieBender

Kompostierung bei

mindestens 70 °C fiir mindestens 3 Tage,

- mindestens 65 °C fiir mindestens 5 Tage,

mindestens 60 °C fiir mindestens 7 Tage oder

mindestens 55 °C flir mindestens 14 Tage;
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d)  mesophile anaerobe Gérung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit einer
Behandlung einschlieBlich einer Pasteurisierung gemdf} Anhang V Kapitel 1
Abschnitt 1 Nummer 1 der Verordnung (EU) Nr. 142/2011; oder

e)  mesophile anaerobe Girung bei einer Temperatur von 37-40 °C mit anschlieBender

Kompostierung bei

— mindestens 70 °C fiir mindestens 3 Tage,

— mindestens 65 °C flir mindestens 5 Tage,

- mindestens 60 °C fiir mindestens 7 Tage oder
— mindestens 55 °C fiir mindestens 14 Tage.

4. Weder der feste noch der fliissige Teil des Gérriickstands enthdlt mehr als 6 mg/kg

Trockenmasse an PAK 6",

47 Summe von Naphthalen, Acenaphtylen, Acenaphten, Fluoren, Phenanthren, Anthracen,
Fluoranthen, Pyren, Benzo[a]anthracen, Chrysen, Benzo[b]fluoranthen,
Benzo[k]fluoranthen, Benzo[a]pyren, Indeno[1,2,3-cd]pyren, Dibenzo[a,h]anthracen und
Benzo[ghi]perylen.
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5. Der Girriickstand enthélt

a)  hochstens 3 g/kg Trockenmasse an makroskopischen Verunreinigungen iiber 2 mm

in einer der folgenden Formen: Glas, Metall oder Kunststoff ; und

b)  insgesamt hiochstens 5 g/kg Trockenmasse an unter Buchstabe a genannten

makroskopischen Verunreinigungen.

I Ab dem ... [sieben Jahre nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung I ] darf
innerhalb des unter Buchstabe a genannten Grenzwerts hochstens 2,5 g/kg
Trockenmasse anl Kunststoff {iber 2 mm enthalten sein. Spitestens am ... [zehn Jahre
nach dem Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung I ] muss der Grenzwert von 2,5 g/kg
Trockenmasse fiir Kunststoff iitber 2 mm iiberpriift worden sein, um den durch die

getrennte Sammlung von Bioabfillen erzielten Fortschritt zu beriicksichtigen.
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6. Sowohl der feste als auch der fliissige Teil des Gérriickstands muss mindestens eines der

folgenden Stabilitétskriterien erfiillen:
a)  Sauerstoffaufnahme:

— Begriffsbestimmung: ein Indikator fiir das Ausmal, in dem biologisch abbau-
bares organisches Material innerhalb einer bestimmten Frist zersetzt wird. Die
Methode eignet sich nicht fiir Material, das einen Anteil von mehr als 20 % an

Partikeln einer Grof3e von > 10 mm besitzt;
— Kriterium: hochstens 25 mmol O2/kg organisches Material pro Stunde; oder
b)  Restgaspotenzial:

— Begriffsbestimmung: ein Indikator fiir das aus einem Girriickstand in einem
Zeitraum von 28 Tagen freigesetzte Gas, der anhand der in der Stichprobe
enthaltenen fliichtigen Feststoffe gemessen wird. Die Priifung wird dreimal
durchgefiihrt und das Durchschnittsergebnis dient dem Nachweis der Uber-
einstimmung mit den Kriterien. Die fliichtigen Feststoffe sind die Feststoffe in
einer Stichprobe des Materials, die bei Entziindung der trockenen Feststoffe bei

550 °C verloren gehen;

— Kriterium: hochstens 0,25 1 Biogas/g fliichtiger Feststoffe.

7738/19 Ih/KWI/dp 191
ANLAGE GIP.2 DE



CMC 6: NEBENPRODUKTE DER NAHRUNGSMITTELINDUSTRIE

1. Ein EU- Diingeprodukt kann Komponentenmaterial enthalten, das aus einem der

folgenden Stoffe besteht:

a)  Kalk aus der Lebensmittelindustrie, d. h. das Material aus der Nahrungsmittel-
industrie, das durch Karbonisierung organischer Stoffe gewonnen wird, wobei
ausschlieBlich gebrannter Kalk aus natiirlichen Quellen zur Verwendung kommt;

b)  Melasse, d. h. das zéhfliissige Nebenprodukt der Raffination von Zucker aus Zucker-
rohr oder Zuckerriiben;

¢)  Vinasse, d. h. das zihfliissige Nebenprodukt der Vergidrung von Melassen zu
Ethanol, Ascorbinséure oder sonstigen Erzeugnissen;

d)  Getreideschlempe, d. h. Nebenprodukte aus der Herstellung alkoholischer
Getriinke;

e)  Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte, die lediglich eine Wiirme-
behandlung bzw. zusitzlich zu unter CMC 2 genannten Behandlungsmethoden
eine Wiirmebehandlung durchlaufen haben; oder

) Kalk aus der Trinkwassergewinnung, d. h. Riickstinde, die bei der Gewinnung von
Trinkwasser aus Grundwasser oder Oberflichengewiissern freigeset;t werden und
im Wesentlichen aus Calciumcarbonat bestehen;
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2. Alle dem EU- Diingeprodukt einzeln oder in einem Gemisch zugesetzten Stoffe miissen
gemif der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006* in einem Dossier registriert sein, das
Folgendes enthilt:

a)  die Informationen geméf den Anhingen VI, VII und VIII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 und

b)  einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
fiir die Anwendung als Diingeprodukt,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der
Registrierungspflicht nach Anhang IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder unter die
Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fallt.

48 Im Falle eines Stoffs, der in der Européischen Union zuriickgewonnen wird, ist diese

Bedingung erfiillt, wenn es sich bei diesem Stoff im Sinne von Artikel 2 Absatz 7
Buchstabe d Ziffer i der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 um den gleichen Stoff handelt, der
in einem Dossier registriert ist, das die hier angegebenen Informationen enthilt, und sofern
dem Hersteller des Diingeprodukts Informationen geméf Artikel 2 Absatz 7 Buchstabe d
Ziffer ii der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfligung stehen.
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CMC 7: MIKROORGANISMEN

Ein EU- Diingeprodukt der Kategorie PFC 6(A) kann Mikroorganismen enthalten,
einschlieBlich toter Mikroorganismen oder Leerzellen-Mikroorganismen sowie

unschidlicher residualer Elemente der Medien, auf denen sie erzeugt wurden; diese

Mikroorganismen

—  wurden keiner anderen Behandlung als der Trocknung oder Gefriertrocknung

unterzogen und

— sind in der folgenden Tabelle aufgefiihrt:

Azotobacter spp.

Mykorrhizapilze

Rhizobium spp.

Azospirillum spp.
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CMC 8: NAHRSTOFF-POLYMERE

1. Ein EU- Diingeprodukt darf Polymere, die ausschlieBlich aus mit den unter CMC 1
Nummern 1 und 2 genannten Kriterien iibereinstimmenden Monomerstoffen bestehen,
enthalten, wenn der Zweck der Polymerisation darin besteht, die Freisetzung von

Nihrstoffen aus einem oder mehreren der Monomerstoffe zu kontrollieren.

2. Mindestens 60 % der Polymere miissen in einer Phosphatpufferlosung mit einem ph-

Wert von 7,5 bei 100 °C 16slich sein.

3. Die Endabbauprodukte diirfen ausschlieflich Ammonium (NH3), Wasser und
Kohlendioxid (CO;) sein.

4. Die Polymere diirfen héchstens 600 ppm freies Formaldehyd enthalten.
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CMC 9: SONSTIGE POLYMERE MIT AUSNAHME VON NAHRSTOFF-POLYMEREN

1. Ein EU- Diingeprodukt darf sonstige Polymere mit Ausnahme von Nahrstoff-Polymeren

nur dann enthalten, wenn der Zweck des Polymers darin besteht,

a)  das Eindringen von Wasser in Néhrstoffpartikel und damit die Freisetzung von
Nihrstoffen zu kontrollieren (in diesem Fall wird das Polymer als "Uberzugmittel"

bezeichnet) oder

b) das Wasserrlickhaltevermdgen oder die Benetzbarkeit des EU- Diingeprodukts zu

verbessern oder
¢)  Material in ein EU-Diingeprodukt der Kategorie PFC 4 einzubinden.

2. Ab dem ... [sieben Jahre nach Inkrafitreten dieser Verordnung| miissen die Polymere
gemdifp Nummer 1 Buchstaben a und b den durch erlassene delegierte Rechtsakte
festgelegten Kriterien der biologischen Abbaubarkeit gemdf} Artikel 42 Absatz 6
entsprechen . In Ermangelung solcher Kriterien diirfen EU-Diingeprodukten, die nach

diesem Datum in Verkehr gebracht werden, solche Polymere nicht enthalten.
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Fiir die Polymere im Sinne von Nummer 1 Buchstaben a und b diirfen weder das Polymer

noch seine Nebenprodukte bei verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen der

Verwendung im EU- Diingeprodukt negative Auswirkungen auf die Gesundheit von

Tieren oder Pflanzen oder auf die Umwelt hervorrufen. Das Polymer muss einen akuten

Pflanzentoxizitétstest, einen akuten Regenwurmtoxizitétstest und eine Priifung der

Nitrifikationshemmung mit Bodenmikroorganismen wie folgt bestehen:

a)

Im akuten Toxizitétstest in Bezug auf das Pflanzenwachstum miissen die Keimrate
und die Biomasse der getesteten Pflanzenarten, die auf dem Boden wachsen, der das
Priifmaterial enthalt, mehr als 90 % der Keimrate und der Biomasse derselben
Pflanzenarten betragen, die auf dem entsprechenden Boden wachsen, der kein

Priifmaterial enthalt.

I Die Ergebnisse werden nur dann als giiltig angesehen, wenn bei den Kontrollen

(d. h. Boden ohne Priifmaterial)
— das Auflaufen von Keimlingen mindestens 70 % betragt;

— die Keimlinge keine sichtbaren phytotoxischen Wirkungen (z. B. Chlorose,
Nekrose, Welken, Verformungen von Bléttern und Stidngeln) aufweisen, und
bei den Pflanzen hinsichtlich Wachstumsentwicklung und Morphologie nur

solche Unterschiede auftreten, die fiir die jeweilige Art normal sind;
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b)

— die mittlere Uberlebensrate der aufgelaufenen Kontrollkeimlinge withrend der

Dauer der Untersuchung bei mindestens 90 % liegt und

— die Umweltbedingungen fiir alle Pflanzen einer bestimmten Art identisch sind,
und die Ndhrmedien die gleiche Menge Bodenmatrix, Trigermaterial oder

Substrat derselben Herkunft enthalten.

In der Priifung der akuten Toxizitét bei Regenwiirmern diirfen sich die festgestellte
Sterblichkeit und die Biomasse der iiberlebenden Regenwiirmer bei einem Boden,
der das Priifmaterial enthilt, um nicht mehr als 10 % von den Vergleichswerten des
Bodens unterscheiden, der kein Priifmaterial enthilt. Die Ergebnisse werden als

giiltig angesehen, wenn

— die Sterblichkeit in der Kontrolle (d. h. Boden ohne Priifmaterial) weniger
als 10 % betrdgt und

—  der durchschnittliche Verlust von Biomasse (durchschnittliches Gewicht) der

Wiirmer im Boden ohne Priifmaterial nicht mehr als 20 % betrigt.

In der Priifung der Nitrifikationshemmung mit Bodenmikroorganismen muss die
Nitritbildung im Boden, der das Priifmaterial enthélt, mehr als 90 % des ent-
sprechenden Bodens betragen, der kein Priifmaterial enthélt. Die Ergebnisse werden
als giiltig angesehen, wenn die Abweichung zwischen Replikatkontrollproben

Boden ohne Priufmaterial) und Priifproben weniger als 20 % betragt.
( g g

7738/19
ANLAGE

[h/KWL/dp 198
GIP.2 DE



CMC 10: Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009

Ein EU- Diingeprodukt kann Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
enthalten, fiir die anhand der genannten Verordnung festgestellt wurde, dass sie am Endpunkt der
Herstellungskette angelangt sind, und die in der folgenden Tabelle aufgefiihrt sind undl den darin

festgelegten Bestimmungen geniigen®:
CMC 11: NEBENPRODUKTE IM SINNE DER RICHTLINIE 2008/98/EG

1 Ein EU-Diingeprodukte darf Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG

enthalten, mit Ausnahme von’’

a) tierischen Nebenprodukten oder deren Folgeprodukten im Sinne der Verordnung

(EG) Nr. 1069/2009,
b)  Polymeren,
¢) Kompost und

d)  Girriickstinden.

49 Die Tabelle wird durch delegierte Rechtsakte gemal3 Artikel 42 Absatz 5 erstellt.

S0 Der Ausschluss eines Materials aus CMC 11 bedeutet nicht, dass es kein zulédssiges
Komponentenmaterial fiir eine andere CMC, fiir die andere Anforderungen gelten, sein
kann. Siehe beispielsweise CMC 3 (Kompost), CMCs 4 und 5 (Gérriickstdnde), CMCs 8
und CMC 9 (Polymere) oder CMC 10 (Folgeprodukte im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009).
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2. Die Nebenprodukte miissen gemdpf der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in einem

Dossier registriert sein, das Folgendes enthiilt:

a) die Informationen gemdf} den Anhingen VI, VII und VIII der Verordnung (EG)
Nr. 1907/2006 und

b)  einen Stoffsicherheitsbericht nach Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
fiir die Anwendung als Diingeprodukten,

sofern der Stoff nicht ausdriicklich unter eine der Ausnahmen von der Registrierungs-
Pflicht nach Anhang 1V der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 oder unter die
Nummern 6, 7, 8 oder 9 des Anhangs V der genannten Verordnung fillt.

3. Ab dem ... [drei Jahre nach Inkrafttreten dieser Verordnung| miissen die Nebenprodukte
den durch erlassene delegierte Rechtsakte Kriterien von Artikel 42 Absatz 7 entsprechen.
Ein EU-Diingeprodukt, das nach diesem Datum in Verkehr gebracht wird, darf unter

Nummer 1 genannte Nebenprodukte, die diese Kriterien nicht erfiillen, nicht enthalten.
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ANHANG III

Kennzeichnungsanforderungen

Dieser Anhang enthélt die Anforderungen an die Kennzeichnung von EU- Diingeprodukten. Die
Anforderungen gemal Teil Il und Teil II dieses Anhangs fiir eine bestimmte PFC gemal3 Anhang I
gelten fiir EU-Diingeprodukte in allen Unterkategorien dieser PFC.

TEIL I

ALLGEMEINE KENNZEICHNUNGSANFORDERUNGEN

1. Folgende Angaben sind zu machen:

a)  bei EU-Diingeprodukten in PFC 1 bis PFC 6 die Bezeichnung der PFC gemil3
Anhang I Teil 1, die der angegebenen Funktion des Produkts entspricht,

b)  bei EU-Diingeprodukten in PFC 7 die Bezeichnungen aller PFC gemdify Anhang 1
Teil I, die den angegebenen Funktionen der Komponenten-EU-Diingeprodukte

entsprechen;

c) die Menge des EU-Diingeprodukts, angegeben als Masse oder Volumen;
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d)

g)

h)

Anweisungen zum vorgesehenen Anwendungszweck, einschlieBlich
Aufwandmengen, Anwendungszeitpunkt und - héiufigkeit und Zielpflanzen oder -

pilze;
die empfohlenen Lagerbedingungen;

bei Produkten, die ein Polymer in Anhang II Teil I CMC 9 enthalten, der
Zeitraum nach der Anwendung, wiihrend dem die Freisetzung von Nihrstoffen
kontrolliert oder das Wasserriickhaltevermogen erhoht wird (""Wirkungsdauer")
und der nicht linger sein darf als der Zeitraum zwischen zwei Anwendungen

gemiif} den in Buchstabe d genannten Anweisungen zum Anwendungszweck;

alle einschldgigen Informationen iiber empfohlene Mafinahmen zur Bewéltigung von
Risiken fiir die Gesundheit von Mensch, Tier oder Pflanze, die Sicherheit oder die

Umwelt; und

eine Liste aller Inhaltsstoffe, die mehr als 5 % des Produktgewichts ausmachen, in
absteigender Grofenordnung nach Trockenmasse, einschlielich der Bezeichnungen
der betreffenden CMC gemdll Anhang II Teil I dieser Verordnung; ist der
Inhaltsstoff ein Stoff oder ein Gemisch, so ist dieser/dieses gemdf; Artikel 18 der
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zu identifizieren.
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Hat das EU-Diingeprodukt Funktionen, die in zwei oder mehr PFC gemdl3 Anhang |
beschrieben werden, so diirfen nur diejenigen Funktionen angegeben werden, fiir die
das EU-Diingeprodukt einer erfolgreichen Konformititsbewertung gemal dieser
Verordnung unterzogen wurde; dabei sind die entsprechenden Bezeichnungen der PFC

gemdf} Anhang I Teil I zu verwenden.

Enthélt das EU-Diingeprodukt einen Stoff, fiir den Riickstandshochstgehalte fiir Lebens-
und fiir Futtermittel gemaf3 der Verordnung (EWG) Nr. 315/93, der Verordnung (EG)

Nr. 396/2005, der Verordnung (EG) Nr. 470/2009 oder der Richtlinie 2002/32/EG
festgelegt wurden, so ist mit den Anweisungen nach Nummer 1 Buchstabe d
sicherzustellen, dass der vorgesehene Anwendungszweck des EU-Diingeprodukts nicht zu

einer Uberschreitung dieser Obergrenzen in Lebens- oder Futtermitteln fiihrt.

Enthilt das EU-Diingeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009, ausgenommen Giille, so ist die folgende Anweisung auf
dem Etikett anzubringen: "Nutztiere diirfen weder direkt noch durch Beweidung mit
Griinfutter von Flidchen gefiittert werden, auf denen das Produkt angewendet wurde, es sei
denn, der Schnitt oder die Beweidung erfolgt nach einer Wartezeit von mindestens

21 Tagen."

Enthiilt das EU-Diingeprodukt Rizin, so ist die folgende Anweisung auf dem Etikett

anzubringen: ""Bei Verzehr gefihrlich fiir Tiere'".
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6. Enthilt das EU-Diingeprodukt verarbeitete oder unverarbeitete Kakaoschalen, so ist die

folgende Anweisung auf dem Etikett anzubringen: "Giftig fiir Hunde und Katzen'.

7. Enthiilt das EU-Diingeprodukt ein Polymer, das zur Einbindung von Material in das
Produkt dient, wie in Anhang II Teil II CMC 9 Nummer 1 Buchstabe c beschrieben, so
ist der Anwender anzuweisen, das Produkt nicht so zu verwenden, dass es mit dem
Boden in Beriihrung kommt, und in Zusammenarbeit mit dem Hersteller fiir eine

sachgerechte Entsorgung des Produkts nach Beendigung der Anwendung zu sorgen.
8. Angaben, ausgenommen die unter den Nummern 1 bis 6 vorgeschriebenen,

a)  diirfen den Anwender nicht irrefiihren, beispielsweise indem sie dem Produkt
Eigenschaften zuschreiben, die es nicht besitzt, oder indem der Anschein erweckt
wird, dass das Produkt einzigartige Merkmale besitzt, die dhnliche Produkte jedoch

auch besitzen;
b)  miissen sich auf liberpriifbare Faktoren beziehen; I

c)  dirfen Aussagen wie "nachhaltig" oder "umweltfreundlich" nur dann enthalten, wenn
sich diese auf Rechtsvorschriften oder eindeutig ausgewiesene Leitlinien, Standards

oder Regelungen beziehen, denen die EU-Diingeprodukte geniigen; und

d)  diirfen nicht im Rahmen von Hinweisen oder visuellen Darstellungen die Aussage
enthalten, dass das EU-Diingeprodukt Pflanzenkrankheiten vorbeugt oder
behandelt oder Pflanzen vor Schidlingen schiitzt.

9. Der Hinweis "chloridarm" oder ein dhnlicher Ausdruck darf nur verwendet werden, wenn

der Anteil an Chlor (Cl-) weniger als 30 g/kg Trockenmasse betragt.
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10.

Werden die gemiifp diesem Anhang vorgeschriebenen Informationen zum
Nihrstoffgehalt in der Oxidform ausgedriickt, so kann der Niihrstoffgehalt statt in der
Oxidform oder zusitzlich zu dieser in Elementform ausgedriickt werden, wobei folgende

Umrechnungsfaktoren anzuwenden sind:

Phosphor (P) = Phosphorpentoxid (P:0s) % 0,436;
Kalium (K) = Kaliumoxid (K;0) % 0,830;

Calcium (Ca) = Calciumoxid (CaO) % 0,715;
Magnesium (Mg) = Magnesiumoxid (Mg0O) % 0,603;
Natrium (Na) = Natriumoxid (Na20) % 0,742;

Schwefel (S) = Schwefeltrioxid (SO3) * 0,400.

11. Beziehen sich die gemdf} diesem Anhang vorgeschriebenen Informationen auf
organischen Kohlenstoff (Corg), so kann sich die Information statt auf den organischen
Kohlenstoff (Corg) oder zusitzlich zu diesem auf das organische Material beziehen,
wobei folgender Umrechnungsfaktor anzuwenden ist:
organischer Kohlenstoff Corg = organisches Material % 0,56.
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TEIL IT

PRODUKTSPEZIFISCHE KENNZEICHNUNGSANFORDERUNGEN
PFC 1: DUNGEMITTEL

1. Der Gehalt an Niéhrstoffen darf nur dann deklariert werden, wenn diese I im EU- Diinge-

produkt in der Mindestmenge gemil3 Anhang I fiir die betreffende PFC enthalten sind.

2. Ist Stickstoff (N) oder Phosphor (P) kein deklarierter Nihrstoff, so muss dennoch der
Gehalt an Stickstoff (N) oder Phosphorpentoxid (P:0s) angegeben werden, wenn er
einen Massenanteil von 0,5 % iiberschreitet. Diese Angabe ist von der

Nihrstoffdeklaration getrennt zu halten.

3. Die nachstehenden Vorschriften gelten fiir Diingemittel mit I Hemmstoffen gemaf I

Anhang II Teil I CMC 1 :

a)  Das Etikett muss die Angabe "Nitrifikationshemmstoft",

""Denitrifikationshemmstoff” oder "Ureasehemmstoft" aufweisenl ;

b)  der Gehalt an Nitrifikationshemmstoff wird ausgedriickt als Massenanteil des
Gesamtstickstoffs (N), der als Ammoniumstickstoff (NH4") und Harnstoffstickstoff
(CH4N20) vorhanden ist;
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¢) der Gehalt an Denitrifikationshemmstoff wird ausgedriickt als Massenanteil des

vorhandenen Nitrats (NO3)".

d)  der Gehalt an Ureasehemmstoff wird ausgedriickt als Massenanteil des Gesamt-

stickstoffs (N), der als Harnstoffstickstoff (CH4N>O) vorhanden ist;

4. Der Begriff "mineralisches Diingemittel” darf nur verwendet werden, wenn das
Diingemittel unter die Kategorie PFC 1(C) fiillt und die folgenden zusdtzlichen
Bedingungen erfiillt:

a)  Das mineralische Diingemittel darf nicht mehr als einen Massenanteil an
organischem Kohlenstoff (Corg) von 1 % enthalten, aufier organischem Kohlenstoff

aus
i) Chelat- oder Komplexbildnern gemdfy Anhang II Teil I CMC 1 Nummer 3 ,

ii)  Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikationshemmstoffen oder
Ureasehemmstoffen gemiifp Anhang Il Teil I CMC 1 Nummer 4,

iii)  Uberzugmitteln gemif Anhang II Teil I CMC 10 Nummer 1 Buchstabe a,
iv)  Harnstoff (CH4N>O) oder

v)  Calciumcyanamid (CaCN2z).
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b)

Ist Phosphor (P) ein deklarierter Ndihrstoff, so darf der deklarierte Phosphorgehalt
nur aus Phosphor in Phosphatform bestehen, und das mineralische Diingemittel

muss mindestens eine der folgenden Loslichkeitskriterien erfiillen:
i) Wasserloslichkeit: mindestens 40 % des Gesamtgehalts an Phosphor (P)

ii)  Loslichkeit in Neutral-Ammoncitrat: mindestens 75 % des Gesamitgehalts an

Phosphor (P) oder

iii)  Loslichkeit in Ameisensdiure (nur fiir weicherdiges Rohphosphat):

mindestens 55 % des Gesamtgehalts an Phosphor (P).

Ist Stickstoff (N) ein deklarierter Nihrstoff, so darf der deklarierte Stickstoffgehalt
nur aus der Summe von Nitratstickstoff, Ammoniumstickstoff, Harnstoffstickstoff
und Stickstoff aus Methylenharnstoff, Isobutylidendiharnstoff und Crotonyliden-
diharnstoff bestehen.
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PFC 1(A): ORGANISCHES DUNGEMITTEL

Folgende Angaben sind zu machen:

a)

b)

d)

die deklarierten Primédrndhrstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium (K) mit ihren
chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K;

die deklarierten Sekundérnihrstoffe Calcium (Ca), Magnesium (Mg), Natrium (Na) oder
Schwefel (S) mit ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge Ca-Mg-Na-S;

Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Nahrstoffe Gesamtstickstoff (N), Gesamtphosphor
in Form von Phosphorpentoxid (P20s) oder Gesamtkalium in Form von Kaliumoxid
(K:>0) angeben, ergidnzt durch I Zahlen in eckigen Klammern, die den Gesamtgehalt an
Calciumoxid (Ca0), Magnesiumoxid (Mg0O), Natriumoxid (Na;0) oder Schwefeltrioxid
(S$03) angeben;

der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Néhrstoffen und andere Parameter in der

folgenden Reihenfolge und als Masse-%:
1) Stickstoff (N):
— Gesamtstickstoff (N);

- Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), gefolgt von einer

Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen Materials;
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- Stickstoff I in Form von Ammoniumstickstoff;
i1)  Gesamtphosphorpentoxid (P205);
i)  Gesamtkaliumoxid (K20);

iv)  Calciumoxid (Ca0), Magnesiumoxid (MgO), I Natriumoxid (Na;O) und
Schwefeltrioxid (S03), ausgedriickt,

- sofern diese Nahrstoffe vollig wasserldslich sind, nur als wasserloslicher

Gehalt;

- sofern der l16sliche Gehalt dieser Néhrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Néhrstoffen betrédgt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt; und

- in anderen Féllen als Gesamtgehalt;

v)  organischer Kohlenstoff (Corg);

vi)  Trockenmasse;

e das Verhdltnis von organischem Kohlenstoff zu Gesamtstickstoff (Cors/N);

P Herstellungsdatum;

2) gegebenenfalls die Form der physikalischen Einheit des Produkts wie z. B. Pulver oder
Pellets.
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PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DUNGEMITTEL

1. Folgende Angaben I sind zu machen:

a)

b)

d)

die deklarierten Primérndhrstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) oder Kalium (K) mit
ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K;

gegebenenfalls die deklarierten Sekundirnihrstoffe Calcium (Ca), Magnesium
Mg), I Natrium (Na) oder Schwefel (S) mit ihren chemischen Symbolen in der
Reihenfolge Ca-Mg-Na-S,

Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Néhrstoffe Gesamtstickstoff (N), Gesamt-
phosphor in Form von Phosphorpentoxid (P:0;s) oder Gesamtkalium in Form von
Kaliumoxid (K:0) angeben, erginzt durchl Zahlen in eckigen Klammern, die den
Gesamtgehalt an Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (Mg0O), Natriumoxid (Na>0)
oder Schwefeltrioxid (SO3) angeben,;

der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Néhrstoffen und andere Parameter in

der folgenden Reihenfolge und als Masse-%:
1) Stickstoff (N):
— Gesamtstickstoff (N);

— Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), gefolgt von einer

Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen Materials;

7738/19
ANLAGE

Ih/KW1/dp 211
GIP.2 DE



iii)

- Stickstoff I in Form von Nitratstickstoff;

- Stickstoff I in Form von Ammoniumstickstoff;

- Stickstoff I in Form von Harnstoffstickstoff;
Phosphorpentoxid (P2Os):

— Gesamtphosphorpentoxid (P20s);

- wasserlosliches Phosphorpentoxid (P20Os);

- neutral-ammoncitratlosliches Phosphorpentoxid (P2Os);

— sofern weicherdiges Phosphat vorhanden ist, in Ameisensdure 16sliches

Phosphorpentoxid (P20s);
Kaliumoxid (K20):
— Gesamtkaliumoxid (K,0);
- wasserlosliches Kaliumoxid (K20);

Calciumoxid (Ca0), Magnesiumoxid (MgO), I Natriumoxid (Na2O) und
Schwefeltrioxid (S0;), ausgedriickt,

— sofern diese Nahrstoffe vollig wasserloslich sind, nur als wasserloslicher

Gehalt;
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— sofern der l6sliche Gehalt dieser Néhrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Néhrstoffen betrédgt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;
— in anderen Féllen als Gesamtgehalt; I
v)  organischer Kohlenstoff (Corg);

vi) Trockenmasse;

e) sofern Harnstoff (CH4N2O) vorhanden ist, Informationen iiber die moglichen Aus-
wirkungen der Freisetzung von Ammoniak aus der Anwendung von Diingemitteln
auf die Luftqualitdt und die Aufforderung an die Anwender, geeignete Abhilfe-
mafnahmen zu treffen.

I
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2. Ist/sind einer oder mehrere der Spurennihrstoffe Bor (B), Kobalt (Co), I Eisen (Fe),
Mangan (Mn) und Molybdin (Mo) I in dem Mindestgehalt vorhanden, der in der

folgenden Tabelle als Masse-% angegeben ist, so

— ist er/sind sie zu deklarieren, wenn er/sie einem organisch-mineralischen

Diingemittel absichtlich zugesetzt ist/sind,

— kann er/konnen sie in anderen Fillen deklariert werden:

Spurennéhrstoff Gehalt an Spurenndhrstoffen (Masse-%)
Festes organisch-mineralisches Fliissiges organisch-
Diingemittel mineralisches
Zur Zur Anwendung Diingemittel
Anwendung auf | im Gartenbau
Kulturen oder
Griinland
Bor (B) 0,01 0,01 0,01
Kobalt (Co) 0,002 entfallt 0,002
Eisen (Fe) 0,5 0,02 0,02
Mangan (Mn) 0,1 0,01 0,01
Molybdén (Mo) 0,001 0,001 0.001
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3. Ist/sind einer oder beide der Spurenndhrstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) in dem
Mindestgehalt vorhanden ist/sind, der in der folgenden Tabelle als Masse-% angegeben

ist, ohne dass er/sie absichtlich zugesetzt wurde/n, so kann er/konnen sie deklariert

werden:
Spurennéhrstoff Gehalt an Spurenndihrstoffen (Masse-%)
Festes organisch-mineralisches Fliissiges organisch-
Diingemittel mineralisches
Zur Anwendung Zur Anwendung Diingemittel
auf Kulturen oder im Gartenbau
Griinland
Kupfer (Cu) 0,01 0,002 0,002
Zink (Zn) 0,01 0.002 0.002
4. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem organisch-mineralischen Diingemittel
absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamigehalt an Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zu
deklarieren.
5. Die in den Nummern 2, 3 und 4 genannten Spurenndhrstoffe sind nach den Angaben zu

Makronéhrstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen:

a)  Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennihrstoffe, in der
folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan
(Mn), Molybdén (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen,;
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b)  Gesamtgehalt an Spurenndhrstoffen, ausgedriickt als Masse-%,

- sofern diese Spurennihrstoffe vollig wasserloslich sind, nur als wasserldslicher

Gehalt;

— sofern der 16sliche Gehalt dieser Spurennéhrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Spurennihrstoffen betrigt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt; und
- in anderen Féllen als Gesamtgehalt;

c¢) sofern der deklarierte Spurennihrstoff/die deklarierten Spurennihrstoffe durch
Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und dem

chemischen Symbol des Spurennéhrstoffs:

- "als Chelat von ... (Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine Abkiirzung)"

und die Menge des chelatisierten Spurennihrstoffs als Masse-%;

d)  sofern das organisch-mineralische Diingemittel einen
Spurennéhrstoff/Spurennéhrstoffe enthilt, der/die durch einen/mehrere
Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und

dem chemischen Symbol des Spurennihrstoffs:

- "als Komplex von ... (Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine

Abkiirzung)" und die Menge an komplexiertem Spurenndhrstoft als Masse-%;
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e)  sofern Spurenndhrstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: "Nur

bei anerkanntem Bedarf anwenden. I Aufwandmenge nicht iiberschreiten".

6. Weist das organisch-mineralische Diingemittel einen Gehalt an Cadmium (Cd) von
20 mg/kg Phosphorpentoxid (P20s) oder niedriger auf, darf der Hinweis "niedriger
Gehalt an Cadmium (Cd)"" oder ein dhnlicher Hinweis bzw. eine entsprechende visuelle

Darstellung hinzugefiigt werden.

PFC 1(C): ANORGANISCHES DUNGEMITTEL
PFC 1(C)(I): ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL
1. Folgende Angaben sind zu machen:

a)  gegebenenfalls die deklarierten Primdrnéhrstoffe Stickstoff (N), Phosphor (P) oder
Kalium (K) mit ihren chemischen Symbolen in der Reihenfolge N-P-K;

b)  gegebenenfalls die deklarierten Sekundarnéhrstoffe Calcium (Ca), Magnesium
(Mg), I Natrium (Na) oder Schwefel (S) mit ihren chemischen Symbolen in der
Reihenfolge Ca-Mg-Na-S;;

c)  Zahlen, die den Gehalt der deklarierten Nahrstoffe Gesamtstickstoff (N), Gesamt-
phosphor in Form von Phosphorpentoxid (P:0;s) oder Gesamtkalium in Form von
Kaliumoxid (K:0) angeben, erginzt durchl Zahlen in eckigen Klammern, die den
Gesamtgehalt an Calciumoxid (CaO), Magnesiumoxid (MgQ0), Natriumoxid (Na;0)
oder Schwefeltrioxid (SO3) angeben,;
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d)  der Gehalt an den nachfolgenden deklarierten Néhrstoffen in der folgenden
Reihenfolge und als Masse-%:

1) Stickstoff (N):

Gesamtstickstoff (N);

- Stickstoff I in Form von Nitratstickstoff;

- Stickstoff I in Form von Ammoniumstickstoff;
- Stickstoff I in Form von Harnstoffstickstoff;

- Stickstoff I aus Formaldehydharnstoff, Isobutylidendiharnstoff,
Crotonylidendiharnstoff;

- Stickstoff I aus Cyanamidstickstoff;
i)  Phosphorpentoxid (P2Os):
- Gesamtphosphorpentoxid (P20s);
—  wasserlosliches Phosphorpentoxid (P20s);
- neutral-ammoncitratlosliches Phosphorpentoxid (P20s);

- sofern weicherdiges Phosphat vorhanden ist, in Ameisensédure 16sliches

Phosphorpentoxid (P20s);
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i)  wasserlosliches Kaliumoxid (K20);

iv)  Calciumoxid (Ca0), Magnesiumoxid (MgO), I Natriumoxid (Na;O) und
Schwefeltrioxid (SO3), ausgedriickt,

- sofern diese Nahrstoffe vollig wasserldslich sind, nur als wasserloslicher

Gehalt;

- sofern der l6sliche Gehalt dieser Néhrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Néhrstoffen betrédgt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;
- in anderen Féllen als Gesamtgehalt,

e) sofern Harnstoff (CH4N2O) vorhanden ist, Informationen iiber die mdglichen
Auswirkungen der Freisetzung von Ammoniak aus der Anwendung von
Diingemitteln auf die Luftqualitit und die Aufforderung an die Anwender, geeignete

Abhilfemalinahmen zu treffen.

2. Weist ein anorganisches Makrondhrstoff-Diingemittel einen Gehalt an Cadmium (Cd)
von 20 mg/kg Phosphorpentoxid (P:0s) oder niedriger auf, darf der Hinweis ""niedriger
Gehalt an Cadmium (Cd)" oder ein dhnlicher Hinweis bzw. eine entsprechende visuelle

Darstellung hinzugefiigt werden.
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PFC 1(C)(I)(a): FESTES ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Ein festes anorganisches Makronéhrstoftf-Diingemittel darf nur dann als I "Komplex"
gekennzeichnet werden, wenn jede physikalische Einheit alle deklarierten Nahrstoffe mit

ihrem deklarierten Gehalt enthalt ] .

2. Die Korngrofe eines festen anorganischen Makrondhrstoff-Diingemittels ist anzugeben,

ausgedriickt als Masse-% des Produkts, der ein bestimmtes Sieb passiert.

3. Die Form der physikalischen Einheit des Produkts ist mit einer der folgenden

Bezeichnungen anzugeben:
a)  Granulate,
b)  Pellets,

c)  Pulver, wenn das Produkt zu mindestens 90 Masse-% I ein Sieb mit einer

Maschenweite von I mm passiert, oder

d)  Prills.
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4. Bei umbhiillten festen anorganischen Makrondhrstoff-Diingemitteln sind die Bezeichnungen
der Uberzugmittel und der prozentuale Anteil des Diingemittels anzugeben, der mit den

einzelnen Uberzugmitteln umhiillt ist, gefolgt von

a)  bei mit Polymeren umbhiillten festen anorganischen Makrondhrstoff-Diingemitteln
dem folgenden Hinweis: "Die Geschwindigkeit der Nahrstofffreisetzung kann sich je
nach der Temperatur des Substrats unterscheiden. Moglicherweise ist eine

Anpassung der Diingung erforderlich"; und

b)  bei mit Schwefel (S) umhiillten festen anorganischen Makronéhrstoff-Diingemitteln
und bei mit Schwefel (S)/Polymer umhiillten festen anorganischen Makronahrstoft-
Diingemitteln dem folgenden Hinweis: "Die Geschwindigkeit der
Nahrstofffreisetzung kann sich je nach der Temperatur des Substrats und der
biologischen Aktivitdt unterscheiden. Moglicherweise ist eine Anpassung der

Diingung erforderlich".
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5. Ist/sind einer oder mehrere der Spurennihrstoffe Bor (B), Kobalt (Co), I Eisen (Fe),
Mangan (Mn) und Molybdin (Mo) I in dem Mindestgehalt vorhanden, der folgenden

Tabelle als Masse-% angegeben ist, so

— ist er/sind sie zu deklarieren, wenn er/sie dem festen anorganischen Makronéahrstoft-

Diingemittelabsichtlich zugesetzt ist/sind,

— kann er/konnen sie in anderen Fillen deklariert werden:

Gehalt an Spurenndhrstoffen (Masse-%)
Spurennéhrstoff Zur Anwendung auf Kulturen oder Zur Anwendung im

Griinland Gartenbau

Bor (B) 0,01 0,01

Kobalt (Co) 0,002 entfallt

I I I

Eisen (Fe) 0,5 0,02

Mangan (Mn) 0,1 0,01

Molybdén (Mo) 0,001 0,001

I I I
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6. Ist/sind einer oder beide der Spurenndhrstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) in dem
Mindestgehalt vorhanden ist/sind, der in der folgenden Tabelle als Masse-% angegeben

ist, ohne dass er/sie absichtlich zugesetzt wurde/n, so kann er/konnen sie deklariert

werden:
Gehalt an Spurenndhrstoffen (Masse-%)
Spurenndhrstoff | 7y, Anwendung auf Kulturen oder Zur Anwendung im
Griinland Gartenbau
Kupfer (Cu) 0,01 0,002
Zink (Zn) 0,01 0.002
7. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem festen anorganischen Makrondhrstoff-Diinge-
mittel absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamtgehalt an Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) zu
deklarieren.
8. Die in den Nummern 5, 6 und 7 genannten Spurenndhrstoffe sind nach den Angaben zu

Makronghrstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen:

a)  Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennéhrstofte, in der
folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan
(Mn), Molybdén (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung des

Gegenions/der Gegenionen;
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b)  Gesamtgehalt an Spurennihrstoffen, ausgedriickt als Masse-%,

- sofern diese Spurennihrstoffe vollig wasserloslich sind, nur als wasserldslicher

Gehalt;

- sofern der l16sliche Gehalt dieser Spurenndhrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Spurennéhrstoffen betrigt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;
— in anderen Féllen als Gesamtgehalt;

c) sofern der deklarierte Spurennihrstoff/die deklarierten Spurennihrstoffe durch
Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und dem

chemischen Symbol des Spurennéhrstoffs:

- "als Chelat von ... (Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine Abkiirzung)"

und die Menge des chelatisierten Spurennihrstoffs als Masse-%;

d) sofern das feste anorganische Makronédhrstoff-Diingemittel einen
Spurennéhrstoff/Spurennéhrstoffe enthilt, der/die durch einen/mehrere
Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und

dem chemischen Symbol des Spurennihrstoffs: I

- "als Komplex von ... (Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine

Abkiirzung)" und die Menge an komplexiertem Spurenndhrstoft als Masse-%;

e)  sofern Spurenndhrstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: "Nur

bei anerkanntem Bedarf anwenden. I Aufwandmenge nicht iiberschreiten".
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PFC 1(C)(I)(b): FLUSSIGES ANORGANISCHES MAKRONAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Auf dem Etikett ist anzugeben, ob sich das fliissige anorganische Makrondhrstoff-

Diingemittel in Suspension oder in Losung befindet I .

2. Der Nahrstoffgehalt kann entweder als Massen- oder als Volumenanteil angegeben
werden.
3. Ist/sind einer oder mehrere der Spurenndhrstoffe Bor (B), Kobalt (Co), I Eisen (Fe),

Mangan (Mn) und Molybdin (Mo) I in dem Mindestgehalt vorhanden, der in der

folgenden Tabelle als Masse-% angegeben ist, so

— ist er/sind sie zu deklarieren, wenn et/sie dem fliissigen anorganischen

Makrondhrstoff-Diingemittel absichtlich zugesetzt ist/sind,

— kann er/kOnnen sie in anderen Fillen deklariert werden:

Spurennéhrstoff Gehalt an Spurenndhrstoffen (Masse-%)
Bor (B) 0,01

Kobalt (Co) 0,002

I I

Eisen (Fe) 0,02

Mangan (Mn) 0,01

Molybdén (Mo) 0,001

I I
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4. Ist/sind einer oder beide der Spurenndhrstoffe Kupfer (Cu) und Zink (Zn) mit einem
Anteil von mindestens 0,002 Masse-% vorhanden, ohne dass er/sie absichtlich zugesetgt

wurde/n, so kann er/konnen sie deklariert werden.

5. Wird Kupfer (Cu) oder Zink (Zn) einem fliissigen anorganischen Makrondhrstoff-
Diingemittel absichtlich zugesetzt, so ist der Gesamitgehalt an Kupfer (Cu) oder Zink

(Zn) zu deklarieren.

6. Die in den Nummern 3, 4 und 5 genannten Spurenndhrstoffe sind nach den Angaben zu

Mabkrondhrstoffen zu deklarieren. Folgende Angaben sind zu machen:

a)  Bezeichnung und chemisches Symbol der deklarierten Spurennéhrstoffe, in der
folgenden Reihenfolge: Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan
(Mn), Molybdén (Mo) und Zink (Zn), gefolgt von der Bezeichnung des

Gegenions/der Gegenionen;
b)  Gesamtgehalt an Spurenndhrstoffen, ausgedriickt als Masse- oder Volumen-%,

— sofern diese Spurennihrstoffe vollig wasserloslich sind, nur als wasserldslicher

Gehalt;

— sofern der l6sliche Gehalt dieser Spurennihrstoffe mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesen Spurennéhrstoffen betragt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;

— in anderen Féllen als Gesamtgehalt;
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d)

sofern der deklarierte Spurenndhrstoff/die deklarierten Spurennéhrstoffe durch
Chelatbildner chelatisiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und dem

chemischen Symbol des Spurennihrstoffs:

"als Chelat von ...(Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine Abkiirzung)"

und die Menge des chelatisierten Spurennéhrstoffs als Masse-%;

sofern das fliissige anorganische Makrondhrstoff-Diingemittel einen
Spurennéhrstoft/Spurennéhrstoffe enthilt, der/die durch einen/mehrere
Komplexbildner komplexiert ist/sind, folgender Zusatz nach der Bezeichnung und

dem chemischen Symbol des Spurenndhrstoffs:

"als Komplex von ...(Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine

Abkiirzung)' und die Menge an komplexiertem Spurennéhrstoff als Masse-%;

sofern Spurenndhrstoffe absichtlich zugesetzt werden, der folgende Hinweis: "Nur

bei anerkanntem Bedarf anwenden. I Aufwandmenge nicht iiberschreiten".
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PFC 1(C)(II): ANORGANISCHES SPURENNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1.

Die deklarierten Spurennihrstoffe im anorganischen Spurennéhrstoff-Diingemittel sind mit
ihrer Bezeichnung und ihrem chemischen Symbol in folgender Reihenfolge aufzufiihren:
Bor (B), Kobalt (Co), Kupfer (Cu), Eisen (Fe), Mangan (Mn), Molybdédn (Mo) und Zink

(Zn), gefolgt von der Bezeichnung der Gegenionen;

ist der deklarierte Spurenndhrstoff/sind die deklarierten Spurenndhrstoffe durch Chelat-
bildner chelatisiert und kénnen die einzelnen Chelatbildner identifiziert und quantifiziert
werden, die mindestens 1 % des wasserloslichen Spurennéhrstoffs chelatisieren, so ist der
folgende Zusatz nach der Bezeichnung und dem chemischen Symbol des Spurennéhrstoffs

anzufiigen:

— "als Chelat von ...(Bezeichnung des Chelatbildners bzw. seine Abkiirzung)" und die

Menge des chelatisierten Spurennéhrstoffs als Masse-%;

Sofern der deklarierte Spurennéhrstoff/die deklarierten Spurennéhrstoffe durch
Komplexbildner komplexiert ist/sind, so ist der folgende Zusatz nach der Bezeichnung und

dem chemischen Symbol des Spurennihrstoffs anzufiigen:

— "als Komplex von ...(Bezeichnung des Komplexbildners bzw. seine Abkiirzung)"

und die Menge an komplexiertem Spurenndhrstoft als Masse-%;
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4. der folgende Hinweis: "Nur bei anerkanntem Bedarf anwenden. I Aufwandmenge nicht

uberschreiten".

PFC 1(C)(IT)(a): ANORGANISCHES EINNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Auf dem Etikett muss die betreffende Typologie gemil3 der Tabelle unter PFC 1(C)(II)(a)

in Anhang I Teil II angebracht sein.

2. Der Gesamtgehalt an Spurenndhrstoffen ist auszudriicken als Masse-%,

sofern der Spurenndhrstoff vollig wasserloslich ist, nur als wasserldslicher Gehalt;

sofern der lsliche Gehalt des Spurennéhrstoffs mindestens ein Viertel des
Gesamtgehalts an diesem Spurennihrstoff betrégt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;

in anderen Féllen als Gesamtgehalt.
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PFC 1(C)(II)(b): ANORGANISCHES MEHRNAHRSTOFF-SPURENNAHRSTOFF-DUNGEMITTEL

1. Spurennihrstoffe diirfen nur deklariert werden, wenn sie in den in der folgenden Tabelle

enthaltenen Mindestmengen vorhanden sind:

Gehalt an Spurenndhrstoffen (Masse-%)
Spurennahrstoff Nicht chelatisiert, nicht Chelatisiert oder
komplexiert komplexiert

Bor (B) 0,2 entfallt
Kobalt (Co) 0,02 0,02
Kupfer (Cu) 0,5 0,1

Eisen (Fe) 2 0,3
Mangan (Mn) 0,5 0,1
Molybdén (Mo) 0,02 entfallt
Zink (Zn) 0,5 0,1

2. Wenn das anorganische Mehrndihrstoff-Spurenndhrstoff -Diingemittel in Suspension

oder in Losung vorliegt, ist auf dem Etikett anzugeben: "in Suspension" bzw. "in Lésung".
3. Der Gesamtgehalt an Spurenndhrstoffen ist auszudriicken als Masse-%:
- sofern die Spurennéhrstoffe vollig wasserloslich sind, nur als wasserloslicher Gehalt;

— sofern der l6sliche Gehalt der Spurennéhrstoffe mindestens ein Viertel des Gesamt-
gehalts an diesen Spurennéhrstoffen betrégt, als Gesamtgehalt und als

wasserloslicher Gehalt;

- in anderen Féllen als Gesamtgehalt.
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PFC 2: KALKDUNGEMITTEL

Die folgenden Parameter sind in der folgenden Reihenfolge zu deklarieren:

- Neutralisationswert;

- KorngrofBe, ausgedriickt als Masse-% des Produkts, der ein I Sieb von 1,0 mm passiert;
- Gesamtcalciumoxid (CaO), ausgedriickt als Masse-%;

- Gesamtmagnesiumoxid (MgO), ausgedriickt als Masse-%;

- Reaktivitit und Methode zur Bestimmung der Reaktivitit, auf3er fiir Calciumoxide

(gebrannter Kalk) und Calciumhydroxide (geloschter Kalk).

PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL
1. Der Trockenmassegehalt, ausgedriickt als Masse-%, sind zu deklarieren.

2. Die folgenden Néhrstoffe, ausgedriickt als Masse-%, sind zu deklarieren, wenn der Gehalt an

Stickstoff (N), Phosphorpentoxid (P:0s) oder Kaliumoxid (K;0) 0,5 Masse-% iiberschreitet.
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PFC 3 (A): ORGANISCHES BODENVERBESSERUNGSMITTEL

Die folgenden Parameter sind zu deklarieren:

- pH-Wert;

— elektrische Leitfihigkeit, angegeben als mS/m;

— Gehalt an organischem Kohlenstoff (Corg), ausgedriickt als Masse-%;

- Mindestmenge an organischem Stickstoff (Norg), ausgedriickt als Masse-%, gefolgt von

einer Beschreibung des Ursprungs des verwendeten organischen Materials;
- das Verhidiltnis von organischem Kohlenstoff zu Gesamtstickstoff (Cors/N);
PFC 4: KULTURSUBSTRAT
Die folgenden Parameter sind in der folgenden Reihenfolge zu deklarieren:
- elektrische Leitfahigkeit, angegeben als mS/m, auler fiir Mineralwolle;

- pH-Wert;
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- Menge

. bei Mineralwolle: ausgedriickt als Stiickzahl mit den drei Dimensionen Lange, Hohe
und Breite,
. bei anderen vorgeformten Kultursubstraten: ausgedriickt als Grofe in mindestens

zweil Dimensionen,
. bei anderen Kultursubstraten: ausgedriickt als Gesamtvolumen;

. aufler bei vorgeformten Kultursubstraten: Menge (Volumen) von Materialien mit

einer KorngroBe von mehr als 60 mm, sofern vorhanden;

- Stickstoff (N), der mit CaCly/DTPA (Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigséure)

extrahierbar (""CAT-loslich") ist, wenn er 150 mg/l iiberschreitet;

- Phosphorpentoxid (P>05s), das mit CaCl/DTPA
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigséure) extrahierbar ("CAT-loslich") ist,

wenn es 20 mg/l iiberschreitet;

- Kaliumoxid (K20), das mit CaCl,/DTPA
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigséure) extrahierbar ("CAT-loslich") ist,

wenn es 150 mg/l iiberschreitet;

- Herstellungsdatum.
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PFC 5: Hemmstoff

Alle Inhaltsstoffe sind in absteigender Grofienordnung nach Produktgewicht oder Volumen

anzugeben.

PFC 6: PFLANZEN-BIOSTIMULANS

Folgende Angaben sind zu machen:

a) physikalische Form;

b) Herstellungs- und Verfalldatum;

C) Anwendungsmethode(n);

d) Wirkung, die fiir jede Zielpflanze angegeben wird; und

e) alle einschldgigen Anweisungen in Bezug auf die Wirksamkeit des Produkts,
einschlieBlich der Verfahren der Bodenbewirtschaftung, chemischer Diingung,
Unvereinbarkeit mit Pflanzenschutzmitteln, empfohlener Spriihdiisengrof3e, empfohlenem
Sprithdruck und anderen Mafinahmen zur Abdriftminderung.
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PFC 6(A): MIKROBIELLES PFLANZEN-BIOSTIMULANS

Alle absichtlich zugesetzten Mikroorganismen sind anzugeben. Haben die Mikroorganismen
mehrere Stiimme, so sind die absichtlich zugesetzten Stimme anzugeben. Ihre Konzentration ist
als Zahl aktiver Einheiten je Volumen- oder Gewichtseinheit oder in einer anderen fiir den
Mikroorganismus relevanten Weise, 7. B. als koloniebildende Einheiten pro Gramm (KBE/g),

auszudriicken.

Das Etikett muss folgenden Hinweis enthalten: "Mikroorganismen konnen allergische Reaktionen

hervorrufen".
PFC 7: DUNGEPRODUKTMISCHUNG

Alle Kennzeichnungsvorschriften fiir alle EU-Diingeprodukte als Mischungskomponenten gelten
fiir die Diingeproduktmischung und sind auszudriicken in Bezug auf die fertige Diingeprodukt-

mischung.

Enthiilt die Diingeproduktmischung ein oder mehrere Pflanzen-Biostimulanzien der PFC 6, so
ist die Konzentration jedes Pflanzen-Biostimulans in der Mischung in g/kg oder g/l bei 20°C

anzugeben.
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TEIL III

TOLERANZREGELN

1. Der deklarierte Néhrstoffgehalt oder die deklarierten physikalisch-chemischen Merkmale

eines EU-Diingeprodukts darf/diirfen vom tatsdchlichen Wert nur im Rahmen der in

diesem Teil fiir die entsprechende PFC festgelegten Toleranzen abweichen. Die

Toleranzen sollen Abweichungen bei der Herstellung, in der Vertriebskette und wihrend

der Probenahme und Analyse ermdglichen.

2. Die zuldssigen Toleranzen in Bezug auf die in diesem Teil deklarierten Parameter sind

negative und positive Werte [ .

3. Abweichend von Nummer 1 darf der tatsdchliche Gehalt einer Komponente eines EU-

Diingeprodukts, fiir die in Anhang I oder Anhang II ein Mindest- oder ein Hochstgehalt

festgelegt ist, den Mindestgehalt nicht unter- bzw. den Hochstgehalt nicht {iberschreiten.

PFC 1: DUNGEMITTEL

Die nachstehenden Toleranzregeln gelten fiir Diingemittel mit Nitrifikations-, Denitrifikations-

oder Ureasehemmstoffen gemdfy Anhang II Teil I CMC 1 :

Hemmstoffe

Zulissige Toleranz fiir den deklarierten

Gehalt an Hemmstoffen

Konzentration von weniger als oder

gleich 2 %

+ 20 % vom deklarierten Wert

Konzentration von mehr als 2 %

+ 0,3 absolute Prozentpunkte
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PFC 1(A): ORGANISCHES DUNGEMITTEL

Formen des deklarierten Nahrstoffs und

andere deklarierte Parameter

Zuldssige Toleranz fiir den deklarierten
Nihrstoffgehalt und andere deklarierte

Parameter

Organischer Kohlenstoff (Corg)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert, jedoch hochstens 2,0 absolute

Prozentpunkte
Trockenmassegehalt + 5,0 absolute Prozentpunkte
Gesamtstickstoff (N) + 50 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert, jedoch hochstens 1,0 absolute

Prozentpunkte

Organischer Stickstoff (Norg)

+ 50 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,0 absolute

Prozentpunkte

Gesamtphosphorpentoxid (P20Os)

+ 50 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,0 absolute

Prozentpunkte

Gesamtkaliumoxid (K20)

+ 50 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,0 absolute

Prozentpunkte

Gesamt- und wasserlosliches
Magnesiumoxid (MgO), Calciumoxid
(Ca0), Schwefeltrioxid (SO3) oder
Natriumoxid (NaxO)

+ 25 % relative Abweichung vom deklarierten
Gehalt an diesen Néhrstoffen, jedoch héchstens

1,5 absolute Prozentpunkte

Organischer Kohlenstoff
(Corg)/Gesamtstickstoff (N)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 2,0 absolute

Prozentpunkte

7738/19
ANLAGE

Ih/KWI/dp
GIP.2

237
DE



Menge + 1,5 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert
7738/19 I/KW1I/dp 238
ANLAGE GIP.2 DE



PFC 1(B): ORGANISCH-MINERALISCHES DUNGEMITTEL

Formen des deklarierten Nahrstoffs und

andere deklarierte Parameter

Zuliissige Toleranz fiir den deklarierten
Makrondhrstoffgehalt und andere deklarierte

Parameter

Organischer Kohlenstoff (Corg)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 2,0 absolute

Prozentpunkte

Trockenmassegehalt

+ 5,0 absolute Prozentpunkte

Deklarierte Formen von anorganischem

Stickstoff (N)

+ 25 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 2,0 absolute

Prozentpunkte

Organischer Stickstoff (Norg)

+ 50 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,0 absolute

Prozentpunkte

Deklarierte Formen von

Phosphorpentoxid (P:05s)

+ 25 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,5 absolute

Prozentpunkte

Deklarierte Formen von Kaliumoxid

(K:0)

+ 25 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,5 absolute

Prozentpunkte

Gesamt- und wasserlosliches
Magnesiumoxid (Mg0), Calciumoxid
(CaO), Schwefeltrioxid (S03)

+ 25 % relative Abweichung vom deklarierten
Gehalt an diesen Ndhrstoffen, jedoch

hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Gesamt- und wasserlosliches

Natriumoxid (Na20)

+ 25 % vom deklarierten Gehalt, jedoch

héchstens 0,9 absolute Prozentpunkte

Menge

+ 1,5 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert
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Spurennihrstoff

Zuldssige Toleranz fiir den deklarierten Gehalt

an Formen von Spurenndhrstoffen

Konzentration von weniger als oder gleich

2%

+ 20 % vom deklarierten Wert

Konzentration von mehr als 2 % und

weniger als oder gleich 10 %

+ 20 % vom deklarierten Wert bis zu hochstens

1,0 absolute Prozentpunkte

Konzentration von mehr als 10 %

+ 1,0 absolute Prozentpunkte
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PFC 1(C): ANORGANISCHES DUNGEMITTEL

Formen des deklarierten Néhrstoffs und Zulissige Toleranz fiir den deklarierten

andere deklarierte Parameter Makrondhrstoffgehalt und andere deklarierte
Parameter

Deklarierte Formen von Stickstoff (N) + 20 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert, jedoch hochstens 1,5 absolute
Prozentpunkte

Deklarierte Formen von + 20 % relative Abweichung vom deklarierten

Phosphorpentoxid (P:05s) Wert, jedoch hochstens 1,5 absolute
Prozentpunkte

Deklarierte Formen von Kaliumoxid + 20 % relative Abweichung vom deklarierten

(K:0) Wert, jedoch hochstens 1,5 absolute
Prozentpunkte

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), + 1,5 absolute Prozentpunkte

Phosphorpentoxid (P:0s) oder Kaliumoxid

(K20) in Zweindhrstoffdiingern

Deklarierte Formen von Stickstoff (N), + 1,9 absolute Prozentpunkte

Phosphorpentoxid (P:0s) oder Kaliumoxid

(K20) in Dreindhrstoffdiingern

Gesamt- und wasserlosliches + 25 % relative Abweichung vom deklarierten

Magnesiumoxid (Mg0O), Calciumoxid Gehalt an diesen Ndhrstoffen, jedoch

(Ca0), Schwefeltrioxid (SO3) hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Gesamt- und wasserlosliches Natriumoxid | - 25 % vom deklarierten Gehalt, jedoch

(Naz0) héchstens 0,9 absolute Prozentpunkte
+ 50 % vom deklarierten Gehalt, jedoch
hochstens 1,8 absolute Prozentpunkte
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Korngrofie + 10 % relative Abweichung vom deklarierten

prozentualen Anteil des Materials, der ein

bestimmtes Sieb passiert

Menge + 1 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert
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Spurennihrstoff

Zuldssige Toleranz fiir den deklarierten Gehalt an

Formen von Spurenndhrstoffen

Konzentration von weniger als oder

gleich 2 %

+ 20 % vom deklarierten Wert

Konzentration von mehr als 2 % und

weniger als oder gleich 10 %

+ 20 % vom deklarierten Wert bis zu hochstens

1,0 absolute Prozentpunkte

Konzentration von mehr als 10 %

+ 1,0 absolute Prozentpunkte

Menge: = 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert

PFC 2: KALKDUNGEMITTEL

Formen des deklarierten Nahrstoffs und

Zuléssige Toleranzen fiir die deklarierten

andere deklarierte Parameter Parameter
Neutralisationswert +3
Korngrofe + 10 % relative Abweichung vom deklarierten

prozentualen Anteil des Materials, der ein

bestimmtes Sieb passiert

Gesamtcalciumoxid (CaO)

+ 3,0 absolute Prozentpunkte

Gesamtmagnesiumoxid (MgO)
Konzentration unter 8 %
Konzentration zwischen 8 und 16 %

Konzentration tiber oder gleich 16 %

+ 1,0 absolute Prozentpunkte
+ 2,0 absolute Prozentpunkte

+ 3,0 absolute Prozentpunkte

Reaktivititen (Salzsiiuretest und

+ 5,0 absolute Prozentpunkte

Inkubationstest)
Menge + 1 % relative Abweichung vom deklarierten
Wert
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PFC 3: BODENVERBESSERUNGSMITTEL

Formen des deklarierten Nahrstoffs

und andere deklarierte Parameter

Zulassige Toleranzen fiir die deklarierten Parameter

pH-Wert

+ 1,0 % vom deklarierten Wert

Organischer Kohlenstoff (Corg)

+ 10 % relative Abweichung vom deklarierten Wert,

jedoch hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Organischer Stickstoff (Norg)

+ 50 % relative Abweichung vom deklarierten Wert,

jedoch hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Gesamtstickstoff (N)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert,

jedoch hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Gesamtphosphorpentoxid (P20Os)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert,

jedoch hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Gesamtkaliumoxid (K20)

+ 20 % relative Abweichung vom deklarierten Wert,

jedoch hochstens 1,0 absolute Prozentpunkte

Trockenmassegehalt

+ 10 % relative Abweichung vom deklarierten Wert

Menge

+ 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert I

Elektrische Leitfihigkeit

+ 75 % relative Abweichung vom deklarierten Wert
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PFC 4: KULTURSUBSTRAT

Formen des deklarierten Nahrstoffs und andere

deklarierte Parameter

Zuldssige Toleranzen fiir die deklarierten

Parameter

Elektrische Leitfahigkeit

+ 75 %

deklarierten Wert

relative ~ Abweichung vom

pH-Wert

+ 1,0 % vom deklarierten Wert

Menge (Volumen) (Liter oder m?)

+ 5 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert

Mengenbestimmung (Volumen) von Materialien

mit einer Korngrofe von mehr als 60 mm

* 5 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert

Mengenbestimmung (Volumen) von vorgeformten

Kultursubstraten

+ 5 % relative Abweichung vom deklarierten

Wert

Stickstoff (N), der mit CaCl/DTPA

(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsdure)

+ 75 % relative Abweichung vom
extrahierbar ("CAT-loslich”) ist deklarierten Wert
Phosphorpentoxid (P205s), das mit CaCl/DTPA I
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsiure) | 75 % relative Abweichung  vom
extrahierbar ("CAT-loslich”) ist deklarierten Wert
Kaliumoxid (K20), das mit CaClyDTPA i
(Calciumchlorid/Diethylentriampentanessigsiure) | 75 % relative Abweichung  vom
extrahierbar (""CAT-loslich") ist deklarierten Wert
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PFC 5: Hemmstoffe

Hemmende Stoffe

Zulissige Toleranz fiir den deklarierten Gehalt an

hemmenden Stoffen

gleich 2 %

Konzentration von weniger als oder | £ 20 % vom deklarierten Wert

Konzentration von mehr als 2 % + 0,3 absolute Prozentpunkte

Menge: £ 5 % relative Abweichung vom deklarierten Wert

PFC 6(A): Mikrobielles PFLANZEN-BIOSTIMULANS

Die tatséiichliche(n) Konzentration(en) der Mikroorganismen darf/diirfen nicht um mehr als 15 %

vom deklarierten Wert abweichen.

PFC 7: Diingeproduktmischung

Enthiilt die Diingeproduktmischung ein oder mehrere Pflanzen-Biostimulanzien der PFC 6, so

gelten die folgenden Toleranzen fiir die deklarierte Konzentration der einzelnen Pflanzen-Bio-

stimulanzien:

Deklarierte Konzentration in

g/kg oder g/l bei 20 C

Zuldssige Toleranz

Bis zu 25

+ 15 % relative Abweichung I

Uber 25 bis 100

+ 10 % relative Abweichung

Uber 100 bis 250

+ 6 % relative Abweichung

Uber 250 bis 500 + 5 % relative Abweichung

Uber 500 +25 g/kg + 25 g/l
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ANHANG IV

Konformititsbewertungsverfahren

TEIL I

ANWENDBARKEIT VON KONFORMITATSBEWERTUNGSVERFAHREN

Dieser Teil enthélt Bestimmungen zur Anwendbarkeit der in Teil II dieses Anhangs beschriebenen

Module fiir Konformitdtsbewertungsverfahren fiir EU-Diingeprodukte je nach deren Zugehdorigkeit

zu den in Anhang II aufgefiihrten CMC und den in Anhang I aufgefiihrten PFC.

1. ANWENDBARKEIT DER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE (MODUL A)

1.1. Modul A kann auf ein EU-Diingeprodukt angewendet werden, das ausschlieBlich aus

einem oder mehreren der folgenden Komponentenmaterialien besteht:

a)

b)

Stoffe oder Gemische aus unbearbeiteten Rohstoffen gemall Anhang II Teil 11
CMC 1, mit Ausnahme von Nitrifikationshemmstoffen, Denitrifikations-

hemmstoffen oder Ureasehemmstoffen
frische Gérriickstédnde von Pflanzen geméll Anhang II Teil I CMC 4

Nebenprodukte der Nahrungsmittelindustrie gemédl Anhang II Teil II CMC 6
Anhang II Teil II d) Mikroorganismen gemaf3 Anhang II Teil I CMC 7 Anhang II
Teil 11

e)  Nahrstoff-Polymere gemi3 Anhang II Teil I CMC 8
f)  Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG gemdiff Anhang II Teil 11
CMC 11.
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1.2. Modul A kann auch auf eine Diingeproduktmischung gemill PFC 7 angewendet werden.

1.3. Abweichend von den Nummern 1.1 und 1.2 darf Modul A in den folgenden Féllen nicht

angewendet werden:

a)  aufein festes anorganisches Ein- oder Mehrnihrstoff-Makronahrstoff-Ammonium-
nitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt geméal PFC 1(C)(I)(a)(i-i1)(A) oder
auf eine Diingeproduktmischung gemdfp PFC 7, die mindestens 28 % Massenanteil
an Stickstoff (N) aus einem EU-Diingeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-
ii)(4) enthilt

b) aufeinen Hemmstoff gemél PFC 5 oder

c¢) aufein Pflanzen-Biostimulans gemaf3 PFC 6.

2. ANWENDBARKEIT DER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE MIT UBERWACHTEN PRODUKT-

PRUFUNGEN (MODUL Al)

Modul A1 ist auf ein festes anorganisches Ein- oder Mehrnédhrstoff-Makrondhrstoft-
Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt gemall PFC 1(C)(I)(a)(i-i1)(A)
und auf eine Diingeproduktmischung gemif PFC 7, die mindestens 28 % Massenanteil an
Stickstoff (N) aus einem EU-Diingeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

enthélt, anzuwenden.

7738/19 Ih/KWI/dp 248
ANLAGE GIP.2 DE



3. Anwendbarkeit der EU-Typpriifung (Modul B) und im Anschluss daran Typkonformitit

auf Grundlage einer internen Fertigungskontrolle (Modul C)

3.1. Modul B und im Anschluss daran Modul C kénnen auf ein EU-Diingeprodukt
angewendet werden, das ausschlielich aus einem oder mehreren der folgenden

Komponentenmaterialien besteht:

a)  Nitrifikationshemmstoffe, Denitrifikationshemmstoffe oder Ureasehemmstoffe
gemiifp Anhang Il Teil I CMC 1

b)  Pflanzen, Pflanzenteile oder Pflanzenextrakte Anhang II Teil II gemafl CMC 2

c)  sonstige Polymere mit Ausnahme von Néhrstoff-Polymeren geméf3 Anhang II Teil II
CMC9

d)  bestimmte Produkte aus tierischen Nebenprodukten gemi3 Anhang II Teil II
cMmc 10

e) die CMC gemal I Nummer 1.1. dieses Teils.

3.2. Modul B und im Anschluss daran Modul C konnen auch in den folgenden Féllen

angewendet werden:

a)  auf einen Hemmstoff gemill PFC 5 I
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3.3.

4.1.

4.2.

b) auf ein Pflanzen-Biostimulans geméf PFC 6 und
c) aufeine Diingeproduktmischung gemil3 I PFC 7 I .

Abweichend von den Nummern 3.1 und 3.2 diirfen das Modul B und im Anschluss daran
das Modul C nicht auf ein festes anorganisches Ein- oder Mehrndhrstoff-Makrondhrstoff-
Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem Stickstoffgehalt gema3 PFC 1(C)(I)(a)(i-i1)(A)
oder auf eine Diingeproduktmischung gemdf PFC 7, die mindestens 28 % Massenanteil
an Stickstoff (N) aus einem EU-Diingeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A)

enthélt, angewendet werden.

ANWENDBARKEIT DER QUALITATSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS

(MopuL D1)
Modul D1 kann auf jedes EU-Diingeprodukt angewendet werden.

Abweichend von Nummer 4.1 darf das Modul D1 nicht auf ein festes anorganisches Ein-
oder Mehrnahrstoff-Makrondhrstoff-Ammoniumnitrat-Diingemittel mit hohem
Stickstoffgehalt gemaB3 PFC 1(C)(I)(a)(i-i1)(A) oder auf eine Diingeproduktmischung
gemiifp PFC 7, die mindestens 28 % Massenanteil an Stickstoff (N) aus einem EU-
Diingeprodukt der Kategorie PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) enthilt, angewendet werden.
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TEIL IT

BESCHREIBUNG VON KONFORMITATSBEWERTUNGSVERFAHREN
MODUL A — INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE
1. Beschreibung des Moduls

Bei der internen Fertigungskontrolle handelt es sich um das
Konformitdtsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2, 3 und 4
genannten Verpflichtungen erfiillt sowie gewihrleistet und auf eigene Verantwortung
erklart, dass die betreffenden EU-Diingeprodukte den fiir sie geltenden Anforderungen

dieser Verordnung geniigen.
2. Technische Unterlagen

2.1 Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es
mdglich sein, die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den betreffenden
Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung

enthalten.
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2.2 In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und die

Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-Diingeprodukts

zu erfassen, soweit sie fiir die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen

enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes:

a)

b)

eine allgemeine Beschreibung des EU-Diingeprodukts, die PFC, die der
angegebenen Funktion des EU-Diingeprodukts entspricht, und eine Beschreibung

der beabsichtigten Verwendung

eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs gemdify
Anhang 11, zu denen sie gehoren, und Informationen iiber ihre Herkunft bzw. das

Herstellungsverfahren

die EU-Konformititserklirungen fiir die EU-Diingeprodukte als Mischungs-

komponenten der Diingeproduktmischung

d)  Zeichnungen, Pline, Beschreibungen und Erldauterungen, die zum Verstdndnis des
Herstellungsverfahrens des EU-Diingeprodukts erforderlich sind
e)  ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemifi Artikel 6 Absatz mit
den gemiifp Anhang III erforderlichen Angaben
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h)

)

eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemdif} Artikel 13, die gemeinsamen
Spezifikationen gemdfi Artikel 14 und/oder andere angewandte einschligige
technische Spezifikationen I ; im Fall von teilweise angewandten harmonisierten
Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, die angewandt

wurden, in den technischen Unterlagen angegeben

die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschliefilich der Berechnungen
zum Nachweis der Konformitiit mit Anhang I Teil Il Nummer 4, die durch-
gefiihrten Priifungen usw. I

die Prifberichte

enthiilt das EU-Diingeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG
oder besteht es daraus, die technischen und administrativen Nachweise, dass die
Nebenprodukte den Kriterien, die in dem delegierten Rechtsakt gemdf Artikel 42
Absatz 7 dieser Verordnung festgelegt sind, und den nationalen Maffnahmen zur
Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und gegebenenfalls
den gemif; Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen
Durchfiihrungsrechtsakten oder den gemdf} Artikel 5 Absatz 3 dieser Richtlinie

erlassenen nationalen Mafinahmen entsprechen

weist das EU-Diingeprodukt einen Gesamitgehalt an Chrom (Cr) von mehr als
200 mg/kg auf, so sind die Hochstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts

an Chrom (Cr) anzugeben.
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4.1.

4.2.

4.3.

Herstellung

I Der Hersteller trifft alle erforderlichen MaBBnahmen, damit der Fertigungsprozess und
seine Uberwachung die Ubereinstimmung der EU-Diingeprodukte mit den in Nummer 2
genannten technischen Unterlagen und mit den fiir sie geltenden Anforderungen dieser

Verordnung gewihrleisten.
CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserkldrung

Wenn ein EU-Diingeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung entspricht,
bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung an jeder einzelnen Verpackung des EU-
Diingeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, auf einem
Begleitdokument des EU-Diingeprodukts an.

Der Hersteller stellt fiir ein EU-Diingeprodukt oder einen EU-Diingeprodukttyp eine

schriftliche EU-Konformitéitserkldrung aus und hélt sie zusammen mit den technischen
Unterlagen fiinf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir die
nationalen Behorden bereit. Aus der EU-Konformitétserklarung muss hervorgehen, fiir

welches EU-Diingeprodukt oder fiir welchen EU-Diingeprodukttyp sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformititserklarung wird den zustindigen Behérden auf

Verlangen zur Verfiigung gestellt.

7738/19

Ih/KWI/dp 254

ANLAGE GIP.2 DE



5. Bevollméchtigter

Die in Nummer 4 genannten Verpflichtungen des Herstellers konnen von seinem Bevoll-
maéchtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfiillt werden, falls sie im

Auftrag festgelegt sind.
MODUL A1 — INTERNE FERTIGUNGSKONTROLLE MIT UBERWACHTEN PRODUKTPRUFUNGEN
1. Beschreibung des Moduls

I Bei der internen Fertigungskontrolle mit iberwachten Produktpriifungen handelt es sich
um das Konformititsbewertungsverfahren, mit dem der Hersteller die in den Nummern 2,
3, 4 und 5 genannten Verpflichtungen erfiillt sowie gewéhrleistet und auf eigene Verant-
wortung erklért, dass die betreffenden EU-Diingeprodukte den fiir sie geltenden

Anforderungen dieser Verordnung geniigen.
2. Technische Unterlagen

2.1. Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es
moglich sein, die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den betreffenden
Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung

enthalten.
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2.2. In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und die

Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-Diingeprodukts

zu erfassen, soweit sie fiir die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen

enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes:

a)

b)

eine allgemeine Beschreibung des EU-Diingeprodukts, die PFC, die der
angegebenen Funktion des Produkts entspricht, und eine Beschreibung der

beabsichtigten Verwendung

eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs gemdf}
Anhang 11, zu denen sie gehoren, und Informationen iiber ihre Herkunft bzw. das

Herstellungsverfahren

die EU-Konformititserklirungen fiir die EU-Diingeprodukte als Mischungs-

komponenten der Diingeproduktmischung

d)  Zeichnungen, Pline, Beschreibungen und Erldauterungen, die zum Verstdndnis des
Herstellungsverfahrens des EU-Diingeprodukts erforderlich sind
e)  ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemdf; Artikel 6 Absatz mit
den gemiifp Anhang III erforderlichen Angaben
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g)

h)

)

die Namen und Anschriften der Betriebe und der Betreiber dieser Betriebe, in denen

das Produkt und seine Hauptbestandteile hergestellt wurden

eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemdf} Artikel 13, die gemeinsamen
Spezifikationen gemdf Artikel 14 und/oder andere angewandte einschlégige
technische Speziﬁkationenl ; im Fall von teilweise angewandten harmonisierten
Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, die angewandt

wurden, in den technischen Unterlagen angegeben

die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschliefilich der Berechnungen
zum Nachweis der Konformitit mit Anhang I Teil Il Nummer 5, die durch-
gefiihrten Priifungen usw. I

die Priitberichte einschlieflich der Berichte iiber Produktpriifungen in Bezug auf

Olretentionsvermigen und Detonationsfestigkeit nach Nummer 4 und,

sofern das EU-Diingeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG
enthilt oder daraus besteht, die technischen und administrativen Nachweise, dass
die Nebenprodukte den Kriterien, die in dem delegierten Rechtsakt gemdify

Artikel 42 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung festgelegt sind, und den
nationalen Mafinahmen zur Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie
2008/98/EG und gegebenenfalls den gemdf; Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie
erlassenen Durchfiihrungsrechtsakten oder den gemdf} Artikel 5 Absatz 3 dieser

Richtlinie erlassenen nationalen Mafinahmen entsprechen.
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3. Herstellung

Der Hersteller trifft alle erforderlichen MafBBnahmen, damit der Fertigungsprozess und seine
Uberwachung die Ubereinstimmung der EU-Diingeprodukte mit den in Nummer 2
genannten technischen Unterlagen und mit den fiir sie geltenden Anforderungen dieser

Verordnung gewihrleisten.
4. Produktpriifungen in Bezug auf Olretentionsvermdgen und Detonationsfestigkeit

I Die in den Nummern 4.1 bis 4.4 genannten Warmezyklen und Priifungen sind an einer
repriasentativen Probe des EU-Diingeprodukts I alle 3 Monate im Namen des Herstellers

zur Priifung der Ubereinstimmung mit den folgenden Anforderungen durchzufiihren:

a)  Anforderung an das Olretentionsvermdgen nach Nummer 4 der PFC 1(C)(I)(a)(i-
i1)(A) in Anhang [ und

b)  Anforderung an die Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der PFC 1(C)(I)(a)(i-
i1)(A) in Anhang I.

Diese Warmezyklen und Priifungen werden unter der Verantwortung einer vom Hersteller

gewihlten notifizierten Stelle durchgefiihrt.
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4.1.

4.1.1.

Wirmezyklen vor einer Uberpriifung der Einhaltung der Anforderung an das Olretentions-

vermodgen nach Nummer 4 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I

Prinzip und Definition

Die Probe wird in einem geeigneten geschlossenen Laborkolben von Raumtemperatur auf 50 °C

erwarmt und rund zwei Stunden auf dieser Temperatur gehalten (Phase bei 50 °C).
AnschlieBend wird sie auf 25 °C abgekiihlt und zwei Stunden lang bei dieser Temperatur
belassen (Phase bei 25 °C). Die Kombination der beiden aufeinanderfolgenden Phasen bei
50 °C und 25 °C bildet einen Warmezyklus. Nach Durchfiihrung von zwei Warmezyklen

wird die Probe zur Bestimmung des Olretentionsvermdgens bei 20 (£ 3) °C belassen.

4.1.2.  Gerite
Ubliches Laborgerit und insbesondere:
a)  zwei Wasserbider oder Ofen mit Thermostat, auf 25 + 1 °C bzw. 50 £ 1 °C
regulierbar
b)  geeigneter Laborkolben mit 150 ml Fassungsvermogen.
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4.1.3. Verfahren

4.1.3.1. Eine Probemenge von jeweils 70 + 5 g wird in einen geeigneten Laborkolben gegeben, der

dann verschlossen wird.

4.1.3.2. Nachdem der Kolben auf 50 °C erhitzt und zwei Stunden lang auf dieser Temperatur
gehalten wurde, wird er in das 25 °C-Bad oder den 25 °C-Ofen gestellt und umgekehrt.

4.1.3.3. Wird ein Wasserbad verwendet, so wird die Temperatur jedes Bads konstant gehalten und
das Wasser mit rasch laufendem Riihrer umgewalzt. Es ist sicherzustellen, dass die Probe
ganz untergetaucht ist. Der Stopfen muss mit einem Schaumgummiiiberzug vor Wasser-

dampfkondensation geschiitzt sein.
4.2. Olretentionstest nach Nummer 4 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I
4.2.1. Beschreibung

Unter Olretention eines EU-Diingeprodukts ist die Olmenge zu verstehen, die vom EU-
Diingeprodukt zuriickgehalten und unter festgelegten Betriebsbedingungen bestimmt

und in Massen-% angegeben wird.

Der Test ist an einer repriisentativen Probe des EU-Diingeprodukts durchzufiihren. Vor
der Priifung ist die gesamte Probemenge einem zweimaligen Wirmezyklus zu

unterziehen, der Nummer 4.1 entspricht.
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Die Methode gilt fiir Prills und Granulate, die keine in Ol loslichen Stoffe enthalten.

4.2.2.  Prinzip

Eine Probe wird fiir eine bestimmte Dauer vollstiindig in Dieselol getaucht, sodann liisst

man das iiberschiissige Dieselol unter genau festgelegten Bedingungen abtropfen. Dann

wird die Massenzunahme der entnommenen Probe bestimmt.

4.2.3. Reagenzien
Dieselol mit folgenden Eigenschaften
a) Viskositit hochstens: 5 mPas bei 40 °C
b)  Dichte: 0,8 g/ml bis 0,85 g/ml bei 20 °C
¢)  Schwefelgehalt: < 1,0 % (m/m)
d)  Asche: <0,1 % (m/m)

4.2.4. Gerite
Ubliches Laborgeriit und

a) Waage mit einer Wigegenauigkeit von 0,01 g
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b)

d)

e

b/

Bechergliiser, Inhalt 500 ml

Trichter aus Kunststoff, vorzugsweise mit einer zylindrischen Wandung am oberen

Ende, Durchmesser ca. 200 mm
Priifsieb, Maschenweite 0,5 mm, das auf den Trichter aufgesetzt werden kann

Hinweis: Die Abmessungen des Trichters und des Priifsiebes miissen so gewdihlt
werden, dass nur wenige Korner iibereinanderliegen und das Ol leicht abfliefien

kann.
Papierfilter, schnellfiltrierend, weich (Krepp), Flichendichte 150 g/m?

Saugfihiger Zellstoff (Labortiicher, saugkridftig)

4.2.5. Verfahren

4.2.5.1. Mit derselben Probe werden rasch hintereinander zwei Einzelbestimmungen durch-

gefiihrt.

4.2.5.2. Mit dem Priifsieb werden Teilchen mit weniger als 0,5 mm Durchmesser entfernt. Fiir

eine Einzelbestimmung werden 50 g Probe auf 0,01 g genau abgewogen und in das

Becherglas gegeben. Es wird ausreichend Dieselil zugegeben, bis die Prills oder

Granulate vollstindig bedeckt sind; dann wird sorgfiiltig umgeriihrt, um sicherzustellen,

dass die Oberfliiche simtlicher Prills oder Granulate vollstindig benetzt ist. Der Becher

wird mit einem Uhrglas abgedeckt und eine Stunde bei 25 (= 2) °C stehen gelassen.
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4.2.5.3.

4.2.5.4.

Der gesamte Inhalt des Becherglases wird durch den mit einem Priifsieb versehenen
Trichter gefiltert. Dann liisst man die im Sieb zuriickgehaltene Probe eine Stunde lang

abtropfen, damit das iiberschiissige Dieselol moglichst vollstindig abfliefien kann.

Zwei Lagen Filterpapier (etwa 500 mm x 500 mm) werden auf einer glatten Oberfliiche
iibereinander gelegt; die vier Seiten der beiden Filterpapiere werden so nach oben
gefaltet, dass ein etwa 40 mm breiter Randstreifen entsteht und die Prills oder Granulate
nicht fortrollen konnen. In die Mitte der Filterpapiere werden zwei Lagen eines
saugfiihigen Labortuchs gelegt. Der gesamte Inhalt des Siebs wird darauf geschiittet und
die Prills oder Granulate werden mit einer weichen, flachen Biirste gleichmdfig verteilt.
Nach zwei Minuten wird eine Seite des saugfiihigen Labortuchs angehoben, um die
Prills oder Granulate auf die darunter liegenden Filterpapiere zu befordern, wo sie
gleichmdfig mit einer Biirste verteilt werden. Eine weitere Filterpapierlage mit ebenfalls
nach oben gefalteten Randstreifen wird auf die Probe gelegt und die Prills oder
Granulate werden zwischen den Filterpapieren mit kreisformigen Bewegungen und
unter leichtem Druck gerollt. Nach jeweils acht kreisformigen Bewegungen werden die
gegeniiberliegenden Ecken der Filterpapiere angehoben und die an die Rinder gerollten
Prills oder Granulate werden wieder in die Mitte gebracht. Dabei ist folgendermafien
vorzugehen: Es werden vier vollstindige kreisformige Bewegungen zuerst im und dann
gegen den Uhrzeigersinn gemacht. Danach werden die Prills oder Granulate wie oben
beschrieben wieder in die Mitte zuriickgerolit. Dieses Verfahren wird jeweils dreimal
durchgefiihrt (24 < Kreisbewegungen, 2 X Anheben der Ecken). Danach wird ein neuer
Filterbogen vorsichtig zwischen den zuunterst liegenden und den dariiber liegenden
Bogen geschoben und die Prills oder Granulate werden durch Anheben der seitlichen
Kanten des letztgenannten Bogens auf den neuen Bogen abgerollt. Nach Bedecken der
Prills oder Granulate mit einem neuen Filterbogen wird der oben beschriebene
Abrollvorgang wiederholt. Unmittelbar nachher werden die Prills oder Granulate in eine
austarierte Schale geschiittet und durch Riickwéigung die Masse der zuriickgehaltenen

Menge an Dieselol auf 0,01 g genau ermittelt.
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4.2.5.5. Wiederholung des Abrollvorgangs und Riickwigung

Betriigt die in der Teilmenge enthaltene Menge Dieselol mehr als 2,00 g, so wird diese auf
einen frischen Satz Filterpapierbogen gegeben, anschlieffend wird ein neuer Abrollvorgang
mit Anheben der Ecken entsprechend Nummer 4.2.5.4. (2 X 8 Kreisbewegungen,

dazwischen einmal Anheben) durchgefiihrt. Danach wird die Teilmenge erneut gewogen.
4.2.5.6. Je Probe sind zwei Olretentionstests durchzufiihren.
4.2.6.  Priifbericht
4.2.6.1. Angabe der Ergebnisse
4.2.6.1.1. Berechnungsverfahren und Gleichung

Die Olretention jeder Einzelpriifung (Nummer 4.2.5.1), ausgedriickt als Massen-% der

abgesiebten Teilmenge, wird nach folgender Formel berechnet:

Olretention = m: —mi x100

n
Dabei sind:
m;= Masse der abgesiebten Teilmenge (Nummer 4.2.5.2) in Gramm,

m>= Masse der Teilmenge nach Nummer 4.2.5.4. bzw. 4.2.5.5., Ergebnis der letzten

Riickwigung in Gramm.
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4.2.6.1.2. Als Ergebnis gilt das arithmetische Mittel der beiden Einzelbestimmungen.

4.2.6.2.

4.3.

4.3.1.

4.3.2.

Der Priifbericht ist Bestandteil der technischen Dokumentation.

Wirmezyklen vor einer Uberpriifung der Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der

PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang |
Prinzip und Definition

Die Probe wird in einem dichten Behilter von Raumtemperatur auf 50 °C erwédrmt und
eine Stunde lang bei dieser Temperatur belassen (Phase bei 50 °C). Anschlielend wird sie
auf 25 °C abgekiihlt und eine Stunde lang bei dieser Temperatur belassen (Phase bei

25 °C). Die Kombination der beiden aufeinanderfolgenden Phasen bei 50 °C und 25 °C
bildet einen Wérmezyklus. Nach Durchfiihrung der erforderlichen Anzahl von
Wirmezyklen wird die Probe bis zur Durchfiihrung der Uberpriifung der
Detonationsfestigkeit bei 20 + 3 °C belassen.

Gerite
Methode 1

a)  Thermostatgesteuertes Wasserbad mit Temperatureinstellung von 20 °C bis 51 °C
und einem Mindestheiz- und Mindestkiihlvermdgen von 10 °C/h oder zwei
Wasserbéader, von denen das eine thermostatisch auf 20 °C und das andere auf 51 °C
eingestellt ist. Das Wasser in dem Bad (den Biddern) wird fortwihrend umgeriihrt;
das Badvolumen muss geniigend grof3 sein, um eine ausreichende Wasserzirkulation

zu ermdglichen.
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b)  Ein wasserdichter Behélter aus rostfreiem Stahl, in dessen Mitte ein Temperatur-
aufzeichnungsgerdt angebracht ist. Die dullere Breite des Behélters muss 45 + 2 mm
und die Wandstérke 1,5 mm betragen (siche Beispiel in Abbildung 1). Hohe und
Lange des Behélters konnen in Abhéngigkeit von der Gro3e des Wasserbades
gewihlt werden, z. B. 600 mm Lénge und 400 mm Hohe.

Methode 2

a) Geeigneter thermostatgesteuerter Ofen mit Temperatureinstellung von 20 °C bis

51 °C und einem Mindestheiz- und Mindestkiihlvermogen von 10 °C/h.

b)  Geeignete luftdichte Kunststoffbehilter oder -beutel mit einem geeigneten
Temperaturaufzeichnungsgeridt, das sich in der Mitte der Probe befindet, oder
Behdilter aus rostfreiem Stahl wie unter Nummer 4.3.2. Methode 1 Buchstabe b
beschrieben. Die dufiere Dicke des Behiilters oder Beutels darfin gefiilltem

Zustand hochstens 45 mm betragen.
4.3.3. Verfahren

I Eine fiir die Uberpriifung der Detonationsfestigkeit ausreichende Menge Diingemittel
wird in Behdlter oder Beutel gegeben, die verschlossen werden. Die Behilter aus
rostfreiem Stahl werden in das Wasserbad gestellt (Methode 1) bzw. die Behdlter oder
Beutel werden in den Ofen gelegt (Methode 2). Das Wasser bzw. der Ofen wird auf 51 °C
erwarmt und die Temperatur im Zentrum der Probe gemessen. Eine Stunde nach Erreichen
von 50 °C im Zentrum der Probe wird die Kiihlung eingeschaltet I . Eine Stunde nach
Erreichen der Temperatur von 25 °C im Zentrum der Probe wird die Heizung wieder
angestellt und der zweite Zyklus begonnen. Werden zwei Wasserbéder oder Ofen
verwendet, so sind die Behilter oder Beutel nach jeder Erwdrmung/Abkiihlung in das

jeweils andere Bad bzw. den jeweils anderen Ofen zu geben.
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Abbildung 1
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4.4. Uberpriifung der Detonationsfestigkeit nach Nummer 5 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in
Anhang |

4.4.1. Beschreibung

4.4.1.1 Der Test ist an einer reprasentativen Probe des EU-Diingeprodukts durchzufiihren. Vor der
Priifung auf Detonationsfestigkeit ist die gesamte Probemenge einem fiinfmaligen

Wiérmezyklus zu unterziehen, der den Bestimmungen von Nummer 4.3 entspricht.

4.4.1.2. Zur Durchfiihrung der Uberpriifung der Detonationsfestigkeit wird das EU-Diingeprodukt
in ein horizontal anzuordnendes Stahlrohr eingebracht; es gelten folgende

Versuchsbedingungen (Angaben zu den Werkstoffen unter Nummer 4.4.3):
a)  Nahtlos gezogenes Stahlrohr

i)  Rohrlidnge: mindestens 1 000 mm

ii) Nenn-AuBlendurchmesser: mindestens 114 mm

iii) Nenn-Wanddicke: mindestens 5 mm

b)  Verstiarkungsladung: Art des Explosivstoffs und Abmessungen der Ziindladung
miissen so gewdhlt werden, dass die stirkste Ziindung des Priifmusters unter dem

Blickwinkel der Explosionsweiterleitung gegeben ist
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¢)  Temperatur der Probe: 15 °C bis 25 °C

d)  Bleizylinder zur Messung der Explosionswirkung: 50 mm Durchmesser und 100 mm

Hohe

e¢)  Die Bleizylinder werden zum Auflegen des Detonationsrohrs in waagrechter Lage in

Abstdnden von 150 mm angeordnet.

HINWEIS: Der Test wird zweimal durchgefiihrt. Der Test gilt als bestanden, wenn
ein oder mehrere der als Stiitzen dienenden Bleizylinder bei jedem Testdurchgang

weniger als 5 % gestaucht werden.
44.2. Prinzip

Die Probe wird in einem Stahlrohr eingeschlossen und dem Detonationsstof3 einer
Sprengstoff-Verstirkungsladung unterworfen. Die Detonationsfortpflanzung wird
bestimmt aufgrund des Grades der Verformung einer Serie von Bleizylindern, auf denen

das Stahlrohr zur Priifung waagerecht aufliegt.
4.4.3. Werkstoffe
a)  Plastischer Sprengstoff mit 83 % bis 86 % Pentrit
—  Dichte: 1 500 kg/m’ bis 1 600 kg/m’
— Detonationsgeschwindigkeit: 7 300 m/s bis 7 700 m/s
— Masse: (500£1) g

oder jeder andere plastische Sprengstoff mit dhnlichen Detonationseigenschaften
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b)

Sieben Striange flexible Sprengschnur ohne Metallumhiillung

—  Masse der Fiillung: 11 g/m bis 13 g/m

— Lange je Strang: (400 + 2) mm

Presskorper aus sekundirem Sprengstoff als Ubertragungsladung mit zentraler

Aussparung zur Aufnahme der Sprengkapsel

— Sprengstoff: Hexogen/Wachs 95/5 I oder dhnliches Produkt, mit oder ohne
Graphitzugabe

—  Dichte: 1 500 kg/m’ bis 1 600 kg/m’

—  Durchmesser: 19 mm bis 21 mm

— Hohe: 19 mm bis 23 mm

- Masse des Presskorpers: maximal 10 g

- Zentrale Aussparung zur Einfithrung der Sprengkapsel: héchstens 7,0 mm bis
7,3 mm Durchmesser, etwa 12 mm Tiefe. Bei Sprengkapseln mit grofien
Durchmessern muss der Durchmesser der Aussparung etwas grofier sein

(z. B. 0,5 mm) als der Durchmesser der Sprengkapsel.
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d)

Nahtlos gezogenes Stahlrohr nach ISO 65 — 1981 — schwere Serie, mit Nominal-

Abmessungen DN 100 (4")

- AuBendurchmesser: 113,1 mm bis 115,0 mm
- Wandstirke: 5,0 mm bis 6,5 mm

— Léinge: 1 005 £ 2 mm

Bodenplatte

— Werkstoff: Stahl (gute schweil3bare Qualitit)
— Abmessungen: 160 mm % 160 mm

— Dicke: 5 mm bis 6 mm

Sechs Bleizylinder

— Durchmesser: 50 + 1 mm

— Hohe: 100 mm bis 101 mm

- Werkstoff: Weichblei, Reinheit mindestens 99,5 %
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g)  Stahlblock
— Lange : mindestens 1 000 mm
— Breite: mindestens 150 mm
— Hohe : mindestens 150 mm (alternativ dazu kann auch ein Stapel aus
mehreren Platten verwendet werden, um diese Hohe zu erreichen)
—  Masse: mindestens 300 kg, wenn keine feste Grundlage fiir den Stahlblock
vorhanden ist
h)  Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton fiir die Verstarkungsladung
- Wandstérke: 1,5 mm bis 2,5 mm
—  Durchmesser: 92 mm bis 96 mm
— Hoéhe: 64 mm bis 67 mm
1) Zinder (elektrisch oder anders): Initialziindungskraft 8 bis 10
J)  Holz- oder Kunststoffscheibe
— Durchmesser: 92 mm bis 96 mm muss mit dem Innendurchmesser des
Rohrabschnitts aus Kunststoff oder Karton (Buchstabe h) iibereinstimmen
— Dicke: 20 mm
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k) Holz- oder Kunststoffstab, gleiche Abmessungen wie Ziinder (s. o.: Buchstabe 1)
1)  kleine Splinte (Lénge max. 20 mm)

m)  Splinte (Liinge ca. 20 mm)

4.4.4. Verfahren
4.4.4.1. Herstellung der Verstirkungsladung zur Einfiihrung in das Stahlrohr
4.4.4.1. Je nach Verfligbarkeit von Ausriistungen kann der Sprengstoff in der

Verstiarkungsladung entweder durch
- eine 7-Punkt-Simultan-Initiierung geméf Nummer 4.4.4.1.1. oder

— eine zentrale Initiierung mittels einer Ubertragungsladung (Presskdrper) gemiB

Nummer 4.4.4.1.2. geziindet werden.
4.4.4.1.1. 7-Punkt-Simultan-Initiierung
Die gebrauchsfertige Verstarkungsladung ist in Abbildung 2 dargestellt.

4.44.1.1.1. Parallel zur Achse der Holz- oder Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3. Buchstabe j),
durch das Zentrum und durch sechs symmetrisch auf einen konzentrischen Kreis von
55 mm Durchmesser verteilte Punkte werden Locher gebohrt. Der Durchmesser der

Locher muss je nach Durchmesser der verwendeten Sprengschnur (Nummer 4.4.3.

Buchstabe b) 6 mm bis 7 mm betragen (siehe Schnitt A-B in Abbildung 2).
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444.1.1.2.

4.4.4.1.1.3.

Von der flexiblen Sprengschnur (Nummer 4.4.3. Buchstabe b) sind sieben Stringe
von je 400 mm Linge abzuschneiden; Sprengstoffverluste sind an beiden Enden
durch einen sauberen Schnitt und sofortiges Abdichten mit Klebemittel zu
verhindern. Jeder der sieben Sprengschnur-Strange ist durch die sieben Locher in der
Holz- oder Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3. Buchstabe j) einzufiihren, bis ihre
Enden einige Zentimeter iiber die andere Seite der Scheibe hinausragen. Sodann
werden kleine Splinte (Nummer 4.4.3. Buchstabe 1) in einem Abstand von 5 mm bis
6 mm vom Ende der sieben Sprengschnur-Strange quer in die Textilumhiillung der
Sprengschnur gesteckt und die einzelnen Stringe neben der NVadel auf einer Breite
von 2 cm mit Klebstoff bestrichen. SchlieBlich wird am langeren Ende der Strange

gezogen, bis die Nadel die Holz- oder Kunststoffscheibe beriihrt.

Der plastische Sprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe a) wird zu einem Zylinder von
92 mm bis 96 mm Durchmesser je nach dem Durchmesser des Rohrabschnittes
(Nummer 4.4.3. Buchstabe h) geformt. Dieser Rohrabschnitt wird aufrecht auf eine
ebene Fldche gestellt und der entsprechend geformte Sprengstoff wird eingefiihrt.
AnschlieBend wird die Holz- oder Kunststoffscheibe! mit den sieben
Ziindschnurstiicken ins obere Ende des Zylinders eingefiihrt und auf den Sprengstoff
gepresst. Die Hohe des Rohrabschnittes (64 mm bis 67 mm) ist so anzupassen, dass
das obere Ende nicht iiber das Holz oder Kunststoff hinausragt. Sodann wird der
Rohrabschnitt z. B. mit Heftklammern oder Négeln an der Holz- oder

Kunststoffscheibe befestigt.

51

Der Durchmesser der Scheibe muss dem Innendurchmesser des Rohrabschnitts entsprechen.
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444.1.14.

4.44.1.2.

Die freien Enden der sieben Sprengschnur-Strange werden um den Holz- oder
Kunststoffstab (Nummer 4.4.3. Buchstabe k) gruppiert, und zwar so, dass die Enden
eine senkrecht zum Stab verlaufende Ebene bilden. Sie sind mit Klebeband um den

Stab herum zu befestigen®.
Zentrale Initiierung durch Ubertragungsladung (Presskorper)

Die gebrauchsfertige Verstiarkungsladung ist in Abbildung 3 dargestellt.

4.4.4.1.2.1. Herstellung des Presskorpers

Unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen werden héchstens 10 g
Sekundirsprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe c) in eine Form mit einem Innen-
durchmesser von 19 mm bis 21 mm gelegt und der Inhalt wird zur vorgeschriebenen
Form und Dichte komprimiert (das Verhéltnis Durchmesser/Hohe sollte ungefahr 1:1
betragen.) In der Mitte des Bodens der Form befindet sich ein Stift von 12 mm Hoéhe
und 7,0 mm bis 7,3 mm Durchmesser (je nach Durchmesser der verwendeten
Sprengkapsel), der in dem Presskorper eine zylindrische Aussparung zum Anbringen

der Sprengkapsel bildet.

2 NB: Die sechs peripheren Strange sind nach ihrer Fixierung straff, der zentrale Strang muss
dagegen locker bleiben.
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4.4.4.1.2.2. Herstellung der Verstirkungsladung

Der plastische Sprengstoff (Nummer 4.4.3. Buchstabe a) wird mit Hilfe eines
Formteils aus Holz oder Kunststoff in einen senkrecht auf einer glatten Unterlage
stehenden Rohrabschnitt (Nummer 4.4.3. Buchstabe h) eingedriickt, wodurch der
Sprengstoff eine Zylinderform mit einer zentralen Vertiefung annimmt. In diese
Vertiefung wird der Presskorper eingesetzt. Der zylindrisch geformte Sprengstoff mit
dem Presskorper wird durch eine Holz- oder Kunststoffscheibe (Nummer 4.4.3.
Buchstabe j) abgedeckt, die zwecks Einfiihrung einer Sprengkapsel eine zentrale
Bohrung von 7,0 mm bis 7,3 mm besitzt. Die Holz- oder Kunststoffscheibe und der
Rohrabschnitt werden kreuzweise mit Klebeband verbunden. Die Koaxialitét der
Bohrung in der Scheibe und der Vertiefung wird durch Einstecken eines Holz- oder

Kunststoffstabs (Nummer 4.4.3. Buchstabe k) gewéhrleistet.

4.4.42. Vorbereitung der Stahlrohre fiir die Detonationstests
Am Ende des Rohres (Nummer 4.4.3. Buchstabe d) werden diametral
gegeniiberliegend zwei Bohrungen von 4 mm Durchmesser in einem Abstand von
4 mm vom Rand des Rohres durch die Wandung senkrecht zur Mantellinie des
Rohres gebohrt. Die Bodenplatte (Nummer 4.4.3. Buchstabe ) wird an das
entgegengesetzte Ende des Rohres stumpf angeschweillt, wobei der rechte Winkel
zwischen Bodenplatte und Rohrwand mit dem Schweilmaterial um den ganzen
Rohrumfang ausgefiillt wird.
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4.443.

4.4.43.1.

444321

4.44322.

444323

Fillen und Laden des Stahlrohrs
Siehe Abbildungen 2 und 3.

Priifmuster, Stahlrohr sowie Verstarkungsladung werden auf eine Temperatur von
(20 £ 5) °C konditioniert. Fiir zwei Uberpriifungen der Detonationsfestigkeit sollten

etwa 20 kg des Priifmusters verfiigbar sein.

Das Rohr wird mit der quadratischen Bodenplatte senkrecht auf einen ebenen und
festen Untergrund, vorzugsweise Beton, gestellt. Das Rohr wird bis zu einem Drittel
der Hohe mit dem Priifmuster gefiillt und danach jeweils fiinfmal um 10 cm
angehoben und sodann senkrecht auf den ebenen Untergrund fallen gelassen, um die
Prills bzw. Granulate einzuriitteln und auf eine moglichst hohe Fiilldichte im Rohr zu
bringen. Zur Beschleunigung dieses Vorgangs wird mit einem Hammer von 750 g
bis 1 000 g zwischen zwei Fallvorgéingen insgesamt zehnmal auf die Aulenwandung

des Rohres geschlagen.

Dieser Fiillvorgang wird mit einer weiteren Portion des Priifmusters wiederholt.
Nach einer weiteren Zugabe und Kompaktierung durch zehnmaliges Anheben und
Fallenlassen des Rohres sowie insgesamt 20 intermittierenden Hammerschlégen

muss das Rohr bis zu 70 mm unterhalb seiner Offnung gefiillt sein.

Bei der Einstellung der Fiillhohe des Priifmusters im Stahlrohr muss unbedingt
gewihrleistet sein, dass die spéter einzusetzende Verstarkungsladung (in
Nummer 4.4.4.1.1. oder 4.4.4.1.2.) liber die gesamte Fldche mit dem Priifmuster in

engem Kontakt steht.
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4.4.4.33.

4444,

4.44.4.1.

4.4.44.2.

Die Verstarkungsladung wird in das obere, offene Rohrende auf die Priifsubstanz
aufgesetzt, wobei der obere Rand der Holz- oder Kunststoffscheibe 6 mm unterhalb
des Rohrrandes liegt. Durch Herausnehmen der Verstirkungsladung und
Hinzufiigen oder Entfernen kleiner Probemengen ist eine enge Beriihrung zwischen
Sprengstoff und Probe sicherzustellen. Wie in Abbildung 2 und 3 wiedergegeben,
werden in die Bohrungen am oberen Rand des Rohres Splinte eingesteckt und die

Enden der Splinte gegen die Rohrwandung umgebogen.
Positionierung von Stahlrohr und Bleizylindern (siche Abbildung 4)

Die Grundfldachen der Bleizylinder (Nummer 4.4.3. Buchstabe f) sind mit 1, 2, 3, 4, 5
und 6 zu nummerieren. Auf einem horizontal liegenden Stahlblock (Nummer 4.4.3.
Buchstabe g) werden in einer Linie sechs Markierungen mit einem Abstand von
jeweils 150 mm untereinander angebracht, wobei der Abstand jeder Markierung zur
Kante des Stahlblocks mindestens 75 mm betrigt. Auf jedes Zeichen wird ein
Bleizylinder aufrecht hingestellt; das Zentrum der Basis jedes Zylinders muss sich

auf dem Zeichen befinden (siehe Abbildung 4).

Das nach Nummer 4.4.4.3. zubereitete Stahlrohr wird waagerecht auf die
Bleizylinder gelegt, sodass die Rohrachse parallel zur zentralen Linie der
Bleizylinder liegt und die verschweif3ten Enden des Rohres 50 mm iiber den
Bleizylinder Nr. 6 hinausragen. Um das Wegrollen des Rohres zu verhindern, wird
dieses auf beiden Seiten mit kleinen Holz- oder Kunststoffstiicken verkeilt oder es
wird ein Holzkreuz zwischen Rohr und Stahlblock bzw. den Stapel von Stahlplatten
gelegt. (siehe Abbildung 4)
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Hinweis: Es ist sicherzustellen, dass das Rohr mit allen sechs Bleizylindern in
Beriihrung steht; eine etwaige leichte Wolbung des Rohres kann durch Rollen des
Rohres um seine Langsachse ausgeglichen werden; ist einer der Bleizylinder zu
hoch, so ist mit einem Hammer vorsichtig auf den Zylinder zu schlagen, bis er die

erforderliche Hohe hat.

4.4.4.5. Vorbereitung und Durchfiihrung der Sprengung

4.445.1. Der Versuchsaufbau nach Nummer 4.4.4.4. ist in einem Bunker oder einem
entsprechend hergerichteten Hohlraum unter Tage oder an einem anderen
geeigneten Ort vorzusehen. Die Temperatur des Stahlrohrs vor der Sprengung muss
(20 = 5) °C betragen.

Hinweis: I Wegen der bei der Sprengung entstehenden Stahlsplitter mit hoher
kinetischer Energie ist ein ausreichender Abstand zum Aufenthaltsort von Menschen
oder zu Verkehrswegen einzuhalten.

44452, Bei Verwendung der Verstiarkungsladung mit 7-Punkt-Simultan-Initiierung ist darauf
zu achten, dass die entsprechend der FuBnote unter Nummer 4.4.4.1.1.4. gespannten
Sprengschniire moglichst horizontal liegen.

4.4.4.5.3. SchlieBlich ist der Holz- oder Kunststoffstab durch eine Sprengkapsel zu ersetzen.
Die Sprengung erfolgt erst nach Rdumung der Gefahrenzone und wenn die Personen,
die die Sprengung durchfiihren, in Deckung sind.
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4.4.4.5.4. Durchfithrung der Sprengung

4.44.6.1. Nach der Sprengung unter Einhaltung der nétigen Wartezeit bis zum Abziehen der
Sprengschwaden (gasformige, zum Teil toxisch wirkende Zersetzungsprodukte, z. B.
nitrose Gase) werden die einzelnen Bleizylinder aufgesammelt. Die Hohe der

Bleizylinder nach dem Versuch wird mit Hilfe einer Schublehre gemessen.

4.4.4.6.2. Fiir jeden der nummerierten Bleizylinder ist der Grad der Stauchung in Form eines
Prozentsatzes der urspriinglichen Héhe von 100 mm anzugeben. Sind die Zylinder

schriag verformt, so sind der Hochst- und der Tiefstwert zu messen und der

Mittelwert zu bilden.
4.44.7. Es kann auch die Detonationsgeschwindigkeit gemessen werden.
4.44.38. Je Probe sind zwei Detonationstests durchzufiihren.
4.4.5. Priifbericht

Fiir jede der beiden Uberpriifungen der Detonationsfestigkeit sind in den

Priifberichten die Werte folgender Parameter anzugeben:

—  tatsdchlich gemessene Werte des Auflendurchmessers des Stahlrohres und der

Wanddicke
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—  Brinell-Hérte des Stahlrohres
—  Temperatur des Rohres und der Probe kurz vor der Ziindung
— Schiittdichte (kg/m3) der Probe im Stahlrohr

— Hohe jedes Bleizylinders nach dem Sprengversuch mit Angabe der

zugehorigen Nummer des Bleizylinders

— Methode der Initiierung der Verstarkungsladung.

4.4.6. Beurteilung der Ergebnisse
Die Probe hat den Detonationstest bestanden und die vorgelegte Probe gilt als
detonationsfest, wenn in jedem Sprengversuch mindestens ein Bleizylinder weniger
als 5 % gestaucht worden ist.

4.4.7. Der Priifbericht ist Bestandteil der technischen Dokumentation.
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Verstirkungsladung mit 7-Punkt-Initiierung

1: Stahlrohr

2: Holz- oder Kunststoffscheibe mit sieben Lochern

3: Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton

4: Sprengschniire

5: Plastischer Sprengstoff

6: Probe

7z Bohrloch mit 4 mm Durchmesser fiir Splint

8: Splint

9: Holz- oder Kunststoffstab, um den Element 4 gruppiert wird

10: Klebeband, um Element 4 an Element 9 zu befestigen
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1: Stahlrohr

2: Holz- oder Kunststoffscheibe

3: Rohrabschnitt aus Kunststoff oder Karton
4: Holz- oder Kunststoffstab

5: Plastischer Sprengstoff

6: Presskorper

7z Probe

8: Bohrloch mit 4 mm Durchmesser fiir Splint
9: Splint

10: Formteil aus Holz oder Kunststoff fiir Element 5
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Nummern in Kreisen:

1: Stahlrohr

2: Bleizylinder

3: Stahlblock oder Stapel von Stahlplatten
4: Bodenplatte

5: Verstirkungsladung

Nummern in Rechtecken:

Bleizylinder 1-6
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5.1

5.2

5.3.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitétserkldrung

Wenn ein EU-Diingeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung entspricht,
bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in
Nummer 4 genannten notifizierten Stelle deren Kennnummer an jeder einzelnen
Verpackung des EU-Diingeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, auf
einem Begleitdokument des EU-Diingeprodukts an.

Der Hersteller stellt fiir einen EU-Diingeprodukttyp eine schriftliche EU-Konformitéts-
erklarung aus und hélt sie zusammen mit den technischen Unterlagen fiinf Jahre lang nach
dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir die nationalen Behorden bereit. Aus der
EU-Konformitétserklarung muss hervorgehen, fiir welchen EU-Diingeprodukttyp sie

ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformititserklirung wird den zustindigen Behorden auf

Verlangen zur Verfiigung gestellt.

Meldepflichten der notifizierten Stellen sowie Pflichten der notifizierten Stellen in Bezug

auf'ihre Titigkeit
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6.1. Jede notifizierte Stelle unterrichtet unverziiglich ihre notifizierende Behorde und die
anderen gemdf} dieser Verordnung notifizierten Stellen, die dhnliche Konformitits-

bewertungstitigkeiten fiir dieselben EU-Diingeprodukte durchfiihren, iiber Folgendes:

a) alle Fille, in denen der Hersteller den Zeitraum von drei Monaten fiir die Durch-

fiihrung der Tests nach Nummer 4 nicht eingehalten hat;

b)  alle Testergebnisse, die belegen, dass die Anforderung an die Detonationsfestigkeit

nach Nummer 5 der PFC 1(C)(I)(a)(i-ii)(A) in Anhang I nicht erfiillt ist.

6.2. In dem in Nummer 6.1 Buchstabe b genannten Fall fordert die notifizierte Stelle den
Hersteller auf, die erforderlichen Mafinahmen nach Artikel 6 Absatz 8 zu treffen.

7. Bevollméchtigter

Die in den Nummern 4.4.7 und 5 genannten Verpflichtungen des Herstellers konnen von seinem
Bevollméchtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfiillt werden, falls

sie im Auftrag festgelegt sind.
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MobuL B — EU-TYPPRUFUNG
1. Beschreibung des Moduls

1.1. Bei der EU-Typpriifung handelt es sich um den Teil eines Konformititsbewertungs-
verfahrens, bei dem eine notifizierte Stelle die technische Gestaltung eines EU-Diinge-
produkts untersucht und priift und bescheinigt, dass diese technische Gestaltung des EU-
Diingeprodukts die Anforderungen dieser Verordnung erfiillt.

1.2. Die Bewertung der Eignung der technischen Gestaltung des EU-Diingeprodukts erfolgt
anhand einer Priifung der I technischen Unterlagen und zusétzlichen Nachweise sowie

einer Priifung von fiir die geplante Produktion représentativen Proben.
2. Technische Unterlagen

2.1 Der Hersteller erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es
moglich sein, die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den betreffenden
Anforderungenl zu bewerten; sie miissen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung

enthalten.

2.2 In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und die
Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-Diingeprodukts
zu erfassen, soweit sie fiir die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen

enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes:

a) eine allgemeine Beschreibung des, die PFC, die der angegebenen Funktion des EU-

Diingeprodukts entspricht, und eine Beschreibung der beabsichtigten Verwendung
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b)

eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs gemiifs
Anhang 11, zu denen sie gehéren, und Informationen iiber ihre Herkunft bzw. das

Herstellungsverfahren

¢) die EU-Konformitiitserklirungen fiir die EU-Diingeprodukte als Mischungs-
komponenten der Diingeproduktmischung
d)  Zeichnungen, Pline, Beschreibungen und Erlduterungen, die zum Verstindnis des
Herstellungsverfahrens des EU-Diingeprodukts erforderlich sind
e)  ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemdfi Artikel 6 Absatz mit
den gemiifp Anhang IlI erforderlichen Angaben
f)  eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemdf} Artikel 13, die gemeinsamen
Spezifikationen gemdifp Artikel 14 und/oder andere angewandte einschligige
technische Spezifikationen I ; im Fall von teilweise angewandten harmonisierten
Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, die angewandt
wurden, in den technischen Unterlagen angegeben
g)  die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschlieflich der Berechnungen
zum Nachweis der Konformitit mit Anhang I Teil II Nummer 5, die
durchgefiihrten Priifungen usw.
h)  die Priifberichte,
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k)

sofern das EU-Diingeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthélt oder daraus besteht, die Handelspapiere
oder Gesundheitsbescheinigungen gemal dieser Verordnung und den Nachweis, dass
die Folgeprodukte den Endpunkt in der Herstellungskette im Sinne dieser

Verordnung erreicht haben,

sofern das EU-Diingeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG
enthdlt oder daraus besteht, die technischen und administrativen Nachweise, dass
die Nebenprodukte den Kriterien, die in dem delegierten Rechtsakt gemdf; Artikel
43 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung festgelegt sind, und den nationalen
Mapfinahmen zur Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und
gegebenenfalls den gemdify Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen
Durchfiihrungsrechtsakten oder den gemdf Artikel 5 Absatz 3 dieser Richtlinie

erlassenen nationalen Mafinahmen entsprechen,

weist das EU-Diingeprodukt einen Gesamitgehalt an Chrom (Cr) von mehr als
200 mg/kg auf, so sind die Hochstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts

an Chrom (Cr) anzugeben.
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3. Antrag auf EU-Typpriifung

3.1 Der Antrag auf eine EU-Typpriifung ist vom Hersteller bei einer einzigen notifizierten

Stelle seiner Wahl einzureichen.

3.2. Der Antrag enthélt Folgendes:

a)  Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollméchtigten
eingereicht wird, auch dessen Name und Anschrift,

b) eine schriftliche Erkldrung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten
Stelle eingereicht worden ist,

¢) die technischen Unterlagen gemall Nummer 2 I ,

d) fiir die betreffende Produktion reprisentative Proben. Die notifizierte Stelle kann
zusitzliche Proben anfordern, wenn dies zur Durchfiihrung des Priifprogramms
erforderlich ist,
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e) die zusitzlichen Nachweise fiir die Eignung der fiir die technische Gestaltung
gewdhlten Losung. In diesen zusétzlichen Nachweisen miissen alle Unterlagen
vermerkt sein, nach denen insbesondere dann vorgegangen worden ist, wenn die
einschldgigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen nicht in
vollem Umfang angewandt worden sind. Die zusétzlichen Nachweise umfassen
erforderlichenfalls die Ergebnisse von Priifungen, die geméf anderen einschldgigen
technischen Spezifikationen von einem geeigneten Labor des Herstellers oder von
einem anderen Priiflabor in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung

durchgefiihrt wurden.
4. Bewertung der Eignung der technischen Gestaltung

I Die notifizierte Stelle hat folgende Aufgaben:

a)  Priifung der technischen Unterlagen und zusatzlichen Nachweise, um zu bewerten,

ob die technische Gestaltung des EU-Diingeprodukts geeignet ist

b)  Priifung, ob die Probe(n) in Ubereinstimmung mit den technischen Unterlagen
hergestellt wurde/n, und Feststellung, welche Teile nach den geltenden Vorschriften
der einschldgigen harmonisierten Normen I oder gemeinsamen Spezifikationen bzw.
welche Teile gemil anderen einschlidgigen technischen Spezifikationen entworfen

wurden

7738/19 Ih/KWI/dp 294
ANLAGE GIP.2 DE



d)

Durchfiihrung bzw. Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Priifungen der
Probe(n), um festzustellen, ob der Hersteller die Losungen aus den einschlagigen
harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen korrekt angewandt hat,

sofern er sich fiir ihre Anwendung entschieden hat

Durchfiihrung bzw. Veranlassung der geeigneten Untersuchungen und Priifungen der
Probe(n), um festzustellen, ob die vom Hersteller gewéhlten Losungen die ent-
sprechendenl Anforderungen dieser Verordnung erfiillen, falls er die Losungen aus
den einschldgigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Speziﬁkationenl nicht
angewandt hat oder falls es keine einschligigen harmonisierten Normen oder

gemeinsamen Spezifikationen gibt

Vereinbarung mit dem Hersteller, wo die Untersuchungen und Priifungen

durchgefiihrt werden.

5. Priifbericht

Die notifizierte Stelle erstellt einen Priifbericht {iber die gemall Nummer 4 durchgefiihrten

Mafnahmen und die dabei erzielten Ergebnisse. Unbeschadet ihrer Pflichten gegeniiber der

notifizierenden Behorde verdffentlicht die notifizierte Stelle den Inhalt dieses Berichts oder

Teile davon nur mit Zustimmung des Herstellers.

7738/19
ANLAGE

[h/KWL/dp 295
GIP.2 DE



6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung

Entspricht der Typ den fiir das betreffende EU-Diingeprodukt geltenden Anforderungen
dieser Verordnung, so stellt die notifizierte Stelle dem Hersteller eine Bescheinigung tiber
die EU-Typpriifung aus. Die Bescheinigung enthdlt den Namen und die Anschrift des
Herstellers, die Ergebnisse der Priifung, etwaige Bedingungen fiir ihre Giiltigkeit und die
fiir die Identifizierung des zugelassenen Typs erforderlichen Angaben. Der Bescheinigung

iiber die EU-Typpriifung konnen ein oder mehrere Anhinge beigefiigt werden.

Die Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung und ihre Anhénge enthalten alle
zweckdienlichen Angaben, anhand derer sich die Ubereinstimmung der hergestellten EU-

Diingeprodukte mit dem gepriiften Typ beurteilen I lasst.

Entspricht der Typ nicht den Anforderungen dieser Verordnung, so verweigert die
notifizierte Stelle die Ausstellung einer Bescheinigung tiber die EU-Typpriifung und

unterrichtet den Antragsteller dariiber, wobei sie ihre Weigerung ausfiihrlich begriindet.
Anderungen, die die Konformitiit des EU-Diingeprodukts beeintriichtigen konnen

Die notifizierte Stelle hilt sich iiber alle Anderungen des allgemein anerkannten Stands der
Technik auf dem Laufenden; deuten diese darauf hin, dass der zugelassene Typ nicht mehr
den Anforderungen dieser Verordnung entspricht, so entscheidet sie, ob derartige
Anderungen weitere Untersuchungen notig machen. Ist dies der Fall, so setzt die

notifizierte Stelle den Hersteller davon in Kenntnis.
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7.2.

8.1.

8.2.

Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, der die technischen Unterlagen zur
Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung vorliegen, iiber alle Anderungen an dem
zugelassenen Typ, die die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den
Anforderungen dieser Verordnung oder den Bedingungen fiir die Giiltigkeit der
Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung beeintrichtigen kénnen. Derartige Anderungen
erfordern eine Zusatzgenehmigung in Form einer Ergénzung der urspriinglichen

Bescheinigung tliber die EU-Typpriifung.
Meldepflichten der notifizierten Stellen

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behdrde tiber die Bescheinigungen
iber die EU-Typpriifung und/oder etwaige Ergdnzungen dazu, die sie ausgestellt oder
zuriickgenommen hat, und tibermittelt ihrer notifizierenden Behorde in regelmiBigen
Abstinden oder auf Verlangen eine Aufstellung aller Bescheinigungen iiber die EU-
Typpriifung und/oder Ergdnzungen dazu, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf andere Art

eingeschrinkt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die iibrigen notifizierten Stellen iiber die Bescheini-
gungen tiber die EU-Typpriifung und/oder etwaige Erginzungen dazu, die sie verweigert,
zuriickgenommen, ausgesetzt oder auf andere Weise eingeschrinkt hat, und teilt ihnen,
wenn sie dazu aufgefordert wird, alle von ihr ausgestellten Bescheinigungen iiber die EU-

Typpriifung und/oder Ergédnzungen dazu mit.
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8.3. Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission, die Mitgliedstaaten und die anderen
notifizierten Stellen eine Kopie der Bescheinigungen iiber die EU-Typpriifung und/oder
ihrer Ergdnzungen. Wenn sie dies verlangen, erhalten die Kommission und die Mitglied-
staaten eine Kopie der technischen Unterlagen und der Ergebnisse der durch die

notifizierte Stelle vorgenommenen Priifungen.

0. Verfiigbharkeit der Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung9.1.  Die notifizierte Stelle
bewahrt ein Exemplar der Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung samt Anhiangen und
Ergénzungen sowie des technischen Dossiers einschlielich der vom Hersteller

eingereichten Unterlagen so lange auf, bis die Giiltigkeitsdauer der Bescheinigung endet.

9.2. Der Hersteller hilt ein Exemplar der Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung samt
Anhingen und Ergéinzungen zusammen mit den technischen Unterlagen fiinf Jahre lang

nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir die nationalen Behorden bereit.
10. Bevollmdichtigter

Der Bevollmichtigte des Herstellers kann den in Nummer 3 genannten Antrag einreichen
und die in den Nummern 7 und 9.2 genannten Pflichten erfiillen, falls sie im Auftrag

festgelegt sind.
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MoDUL C — TYPKONFORMITAT AUF GRUNDLAGE EINER INTERNEN FERTIGUNGSKONTROLLE
1. Beschreibung des Moduls

I Bei der Typkonformitét auf Grundlage einer internen Fertigungskontrolle handelt es sich
um den Teil eines Konformititsbewertungsverfahrens, bei dem der Hersteller die in den
Nummern 2 und 3 genannten Pflichten erfiillt sowie gewihrleistet und auf eigene
Verantwortung erklirt, dass die betreffenden EU-Diingeprodukte dem in der
Bescheinigung tliber die EU-Typpriifung beschriebenen Typ entsprechen und den fiir sie

geltenden Anforderungen dieser Verordnung geniigen.
2. Herstellung

I Der Hersteller trifft alle erforderlichen MaBnahmen, damit der Fertigungsprozess und
seine Uberwachung die Ubereinstimmung der hergestellten EU-Diingeprodukte mit dem in
der Bescheinigung tliber die EU-Typpriifung beschriebenen Typ und mit den fiir sie

geltenden Anforderungen dieser Verordnung gewihrleistet.
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3.1

3.2

3.3.

CE-Kennzeichnung und EU-Konformitétserkldrung

Wenn ein EU-Diingeprodukt dem in der Bescheinigung iiber die EU-Typpriifung
beschriebenen Typ entspricht und den geltenden Anforderungen dieser Verordnung
gentigt, bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung an jeder einzelnen Verpackung des
EU-Diingeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, auf einem
Begleitdokument des EU-Diingeprodukts an.

Der Hersteller stellt fiir einen EU-Diingeprodukt#yp eine schriftliche EU-Konformitéts-
erklarung aus und hélt sie zusammen mit den technischen Unterlagen fiinf Jahre lang
nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir die nationalen Behdrden bereit.
Aus der EU-Konformitétserklarung muss hervorgehen, fiir welchen EU-Diingeprodukttyp

sie ausgestellt wurde.

Ein Exemplar der EU-Konformititserklarung wird den zustédndigen Behorden auf

Verlangen zur Verfiigung gestellt.
Bevollméchtigter

Die unter Nummer 3 genannten Verpflichtungen des Herstellers konnen von seinem
Bevollméchtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung erfiillt werden, falls

sie im Auftrag festgelegt sind.
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MoDUL D1 - QUALITATSSICHERUNG BEZOGEN AUF DEN PRODUKTIONSPROZESS

1.

2.1.

2.2.

Beschreibung des Moduls

I Bei der Qualitétssicherung bezogen auf den Produktionsprozess handelt es sich um das
Konformititsbewertungsverfahren, bei dem der Hersteller die in den Nummern 2, 4 und 7
festgelegten Pflichten erfiillt sowie gewahrleistet und auf eigene Verantwortung erklért,
dass die betreffenden EU-Diingeprodukte den fiir sie geltenden Anforderungen dieser

Verordnung gentigen.
Technische Unterlagen

Der Herstellerl erstellt die technischen Unterlagen. Anhand dieser Unterlagen muss es
moglich sein, die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit den betreffenden
Anforderungen zu bewerten; sie miissen eine geeignete Risikoanalyse und -bewertung

enthalten.

In den technischen Unterlagen sind die anwendbaren Anforderungen aufzufiihren und die
Entwicklung, die Herstellung und die beabsichtigte Verwendung des EU-Diingeprodukts
zu erfassen, soweit sie fiir die Bewertung von Belang sind. Die technischen Unterlagen

enthalten gegebenenfalls mindestens Folgendes:

a)  eine allgemeine Beschreibung des EU-Diingeprodukts, die PFC, die der
angegebenen Funktion des EU-Diingeprodukts entspricht, und eine Beschreibung

der beabsichtigten Verwendung
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b)

d)

g

eine Aufstellung der verwendeten Komponentenmaterialien, die CMCs gemiify
Anhang 11, zu der sie gehoren, und Informationen iiber ihre Herkunft bzw. das

Herstellungsverfahren

die EU-Konformititserklirungen fiir die EU-Diingeprodukte als Mischungs-

komponenten der Diingeproduktmischung

Zeichnungen, Pliine, Beschreibungen und Erliuterungen, die zum Verstindnis
des Herstellungsverfahrens des EU-Diingeprodukts erforderlich sind, und fiir
Kompost der CMC 3 oder Giirriickstinde der CMC 5 gemdff Anhang II eine
schriftliche Beschreibung sowie ein Schaubild des Produktionsprozesses, in dem jede

Behandlung, jedes Vorratsgefdl und jeder Bereich klar ausgewiesen ist

ein Muster des Etiketts oder das Merkblatt, oder beide, gemdf} Artikel 6 Absatz mit

den gemdfp Anhang III erforderlichen Angaben

eine Aufstellung der harmonisierten Normen gemdf} Artikel 13, die gemeinsamen
Spezifikationen gemdfi Artikel 14 und/oder andere angewandte einschligige
technische Spezifikationen I ; im Fall von teilweise angewandten harmonisierten
Normen oder gemeinsamen Spezifikationen werden die Teile, die angewandt

wurden, in den technischen Unterlagen angegeben

die Ergebnisse der angestellten Berechnungen einschliefilich der Berechnungen
zum Nachweis der Konformitit mit Anhang I Teil Il Nummer 5, die durch-

gefiihrten Priifungen usw.
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h)

)

k)

die Priifberichte und,

sofern das EU-Diingeprodukt Produkte aus tierischen Nebenprodukten im Sinne der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 enthilt oder daraus besteht, die Handelspapiere
oder Gesundheitsbescheinigungen gemil3 dieser Verordnung und den Nachweis, dass
die Folgeprodukte den Endpunkt in der Herstellungskette im Sinne dieser

Verordnung erreicht haben,

sofern das EU-Diingeprodukt Nebenprodukte im Sinne der Richtlinie 2008/98/EG
enthilt oder daraus besteht, die technischen und administrativen Nachweise, dass
die Nebenprodukte den Kriterien, die in dem delegierten Rechtsakt gemdify Artikel
43 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung festgelegt sind, und den nationalen
Mafinahmen zur Umsetzung des Artikels 5 Absatz 1 der Richtlinie 2008/98/EG und
gegebenenfalls den gemdf} Artikel 5 Absatz 2 dieser Richtlinie erlassenen
Durchfiihrungsrechtsakten oder den gemiify Artikel 5 Absatz 3 dieser Richtlinie

erlassenen nationalen Mafinahmen entsprechen,

weist das EU-Diingeprodukt einen Gesamtgehalt an Chrom (Cr) von mehr als
200 mg/kg auf, so sind die Hochstmenge und die genaue Quelle des Gesamtgehalts

an Chrom (Cr) anzugeben.
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5.1

5.1.1.

Verfligbarkeit der technischen Unterlagen

I Der Hersteller muss die technischen Unterlagen fiinf Jahre lang nach dem Inverkehr-

bringen des EU-Diingeprodukts fiir die zustdndigen nationalen Behorden bereithalten.
Herstellung

Der Hersteller betreibt ein zugelassenes Qualitétssicherungssystem fiir die Herstellung,
Endabnahme und Priifung der betreffenden EU-Diingeprodukte gemafl Nummer 5 und

unterliegt der Uberwachung gemi Nummer 6.
Qualitétssicherungssystem

Der Hersteller richtet ein Qualititssicherungssystem ein, das die Ubereinstimmung der
EU-Diingeprodukte mit den fiir sie geltenden Anforderungen dieser Verordnung

gewihrleistet.

Das Qualitétssicherungssystem muss die Qualititsziele sowie den organisatorischen
Aufbau mit Zustandigkeiten und Befugnissen der Geschéftsleitung in Bezug auf die

Produktqualitit umfassen.
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5.1.1.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Garriickstdnde der CMC 5 gemdl3 Anhang I muss

die Leitungsebene der Organisation des Herstellers

a)  gewidbhrleisten, dass ausreichende Ressourcen (Personal, Infrastruktur, Ausriistung)
zur Verfliigung stehen, um das Qualitédtssicherungssystem einzurichten und

umzusetzen
b)  ein Mitglied des Managements mit der Wahrnehmung folgender Aufgaben betrauen:

— Gewdihrleistung, dass Verfahren fiir ein Qualitdtsmanagement eingerichtet,

genehmigt, umgesetzt und aufrechterhalten werden

— Berichterstattung an die Leitungsebene des Herstellers in Bezug auf die

Leistung des Qualititsmanagements und jeglichen Verbesserungsbedarf

- Sensibilisierung fiir Kundenbediirfnisse und rechtliche Anforderungen in allen
Bereichen der Organisation des Herstellers sowie Sensibilisierung des
Personals fiir die Bedeutung und den Stellenwert, die die Anforderungen des
Qualitdtsmanagements fiir die Erfiillung der rechtlichen Anforderungen dieser

Verordnung besitzen
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— Gewihrleistung, dass jede Person, deren Aufgaben die Qualitit des Erzeug-

nisses beeinflussen, ausreichend geschult und angewiesen ist, und

— Gewihrleistung der Sortierung der unter Nummer 5.1.4 genannten Unterlagen

fiir das Qualitdtsmanagement

c) eine interne Priifung einmal pro Jahr oder frither als geplant durchfiihren, wenn eine
wesentliche Anderung, die einen Einfluss auf die Qualitit des EU-Diingeprodukts

haben konnte, dies erforderlich macht, und

d) sicherstellen, dass geeignete Kommunikationsverfahren innerhalb und auf3erhalb der
Organisation festgelegt werden und dass eine Kommunikation iiber die Wirksamkeit

des Qualitdtsmanagements erfolgt.

5.1.2.  Das Qualitdtssicherungssystem muss die Fertigungs-, Qualitidtskontroll- und Qualitéts-

sicherungstechniken, angewandten Verfahren und systematischen Maflnahmen umfassen.

5.1.2.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gérriickstinde der CMC 5 geméll Anhang II muss
durch das Qualitétssicherungssystem gewéhrleistet sein, dass die in diesem Anhang
angegebenen und fiir den Prozess der Kompostierung und Gérung geltenden Kriterien

eingehalten werden.
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5.1.3.  Das Qualitétssicherungssystem muss die Untersuchungen und Priifungen umfassen, die
vor, wiahrend und nach der Herstellung mit einer bestimmten Héufigkeit durchzufiihren

sind.

5.1.3.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gérriickstinde der CMC 5 gemél3 Anhang I1

miissen die Untersuchungen und Priifungen folgende Elemente umfassen:

a)  Die folgenden Angaben sind fiir jede Charge von Eingangsmaterialien

aufzuzeichnen:
1) Lieferdatum

i)  Menge als Gewicht (oder Schétzung auf der Grundlage des Volumens und der

Dichte)
ii1)  Identitdt des Lieferanten der Eingangsmaterialien
iv)  Art der Eingangsmaterialien

v)  vor Ort Identifizierung jeder Charge und des Lieferorts; eine eindeutige
Kennnummer ist fiir die Zwecke des Qualititsmanagements wihrend des

gesamten Produktionsprozesses zuzuteilen, und

vi) im Fall einer Ablehnung die Griinde fiir die Zuriickweisung der Charge und

wohin sie gesandt wurde.
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b)

d)

Qualifiziertes Personal unterzieht jede Sendung von Eingangsmaterialien einer Sicht-
priifung und iiberpriift ihre Vereinbarkeit mit den Spezifikationen flir Eingangs-

materialien geméal CMC 3 und CMC 5 in Anhang II.

Der Hersteller weist jede Sendung von Eingangsmaterial zuriick, bei dem die Sicht-

priifung eine oder mehrere der folgenden Vermutungen nahelegt:

—  das Vorhandensein von fiir den Prozess der Kompostierung oder der Garung
oder fiir die Qualitit des endgiiltigen EU-Diingeprodukts gefahrlichen oder
schéddlichen Stoffen oder

— die Unvereinbarkeit mit den Spezifikationen der CMC 3 und CMC 5 in
Anhang II, insbesondere aufgrund des Vorhandenseins von Kunststoffen, was
zu einer Uberschreitung des Grenzwerts fiir makroskopische Verunreinigungen

fiihrt.
Das Personal ist in folgenden Bereichen zu schulen:
—  potenzielle gefahrenrelevante Eigenschaften von Eingangsmaterialien und

— Merkmale, anhand deren es gefahrenrelevante Eigenschaften und das

Vorhandensein von Kunststoffen erkennen kann.
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e)  Essind Proben von Ausgangsmaterialien zu entnehmen, um deren Ubereinstimmung
mit den Spezifikationen fiir Komponentenmaterialien gemif3 CMC 3 und CMC 5 in
Anhang II fiir Kompost und Gérriickstdnde zu liberpriifen und festzustellen, dass die
Eigenschaften des jeweiligen Ausgangsmaterials nicht die Ubereinstimmung des
EU-Diingeprodukts mit den betreffenden Anforderungen in Anhang I gefahrden.

f)  Es sind regelmdfig Proben des Ausgangsmaterials in mindestens der folgenden
Haufigkeit zu entnehmen:

Menge jahrlicher Eingangsmaterialien Proben/Jahr
®
<3000 1
3001 —10000 2
10 001 —20 000 3
20 001 — 40 000 4
40 001 — 60 000 5
60 001 — 80 000 6
80 001 — 100 000 7
100 001 — 120 000 8
120 001 — 140 000 9
140 001 — 160 000 10
160 001 — 180 000 11
> 180 000 12
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g)  Wenn eine der gepriiften Proben eines Ausgangsmaterials einem oder mehreren der
in den betreffenden Abschnitten der Anhénge I und II genannten geltenden
Grenzwerte nicht entspricht, muss die gema3 Nummer 5.1.1.1 Buchstabe b fiir das

Qualitdtsmanagement verantwortliche Person:

1)  die nicht konformen Ausgangsmaterialien und ihren Lagerort eindeutig

identifizieren

i1)  die Griinde fiir die Nichtkonformitét analysieren und alle erforderlichen Maf3-

nahmen ergreifen, um eine Wiederholung zu vermeiden

iii)  in den qualitdtsbezogenen Aufzeichnungen gemdll Nummer 5.1.4 vermerken,
ob eine Wiederaufarbeitung stattfindet oder ob das Ausgangsmaterial beseitigt

wird.

5.1.4.  Das Qualititssicherungssystem muss die qualititsbezogenen Aufzeichnungen des
Herstellers, beispielsweise Priifberichte, Priif- und Eichdaten oder Berichte iiber die

Qualifikation der in diesem Bereich beschéftigten Mitarbeiter, umfassen.

5.1.4.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gérriickstdnde der CMC 5 gemdl3 Anhang I1
miissen die qualititsbezogenen Aufzeichnungen nachweisen, dass eine wirksame Kontrolle
der Eingangsmaterialien, der Produktion, der Lagerung und der Einhaltung der
einschldgigen Anforderungen dieser Verordnung in Bezug auf Eingangs- und
Ausgangsmaterialien gewéhrleistet ist. Jedes Dokument muss an seinen jeweiligen
Verwendungsorten in lesbarer Form vorhanden sein und veraltete Versionen sind
unverziiglich von allen Orten, an denen sie verwendet werden, zu entfernen oder zumindest
als iiberholt kenntlich zu machen. Die Unterlagen fiir das Qualititsmanagement enthalten

mindestens folgende Informationen:

a)  einen Titel
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eine Versionsnummer

c) ein Ausstellungsdatum
d) den Namen der Person, die die Unterlagen ausgestellt hat
e)  Aufzeichnungen iiber die wirksame Kontrolle von Eingangsmaterialien
f)  Aufzeichnungen iiber die wirksame Kontrolle des Produktionsprozesses
g)  Aufzeichnungen iiber die wirksame Kontrolle der Ausgangsmaterialien
h)  Aufzeichnungen iiber Nichtkonformitéten
1) Berichte iiber alle Unfille und Vorfille an dem Standort, deren bekannten oder
vermuteten Ursachen und die ergriffenen Malnahmen
j)  Aufzeichnungen iiber die von Dritten geduflerten Beschwerden und wie sie behandelt
wurden
k)  eine Aufzeichnung iiber das Datum, die Art und den Gegenstand der Schulung der
fiir die Qualitit des Produkts Verantwortlichen
1)  Ergebnisse von internen Audits und ergriffenen Mafinahmen und
m) Ergebnisse von externen Audits und ergriffenen MaBBnahmen.
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5.1.5  Das Qualititssicherungssystem muss die Mittel umfassen, mit denen die Verwirklichung

der angestrebten Produktqualitidt und die wirksame Arbeitsweise des Qualitats-

sicherungssystems iiberwacht werden konnen.

5.1.5.1. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gérriickstinde der CMC 5 geméll Anhang II muss

der Hersteller ein jihrliches internes Auditprogramm zur Uberpriifung der Konformitiit des

Qualititssicherungssystems in Bezug auf die folgenden Komponenten erstellen:

a)

b)

d)

Ein Verfahren, in dem die Verantwortlichkeiten fiir und die Anforderungen an die
Planung und Durchfiihrung der internen Audits, die Aufzeichnung von Ergebnissen
und die Erstellung von Berichten festgelegt und dokumentiert werden. Es wird ein
Bericht erstellt, in dem die Nichtkonformitéiten des Qualitidtssicherungssystems
festgestellt werden, wobei alle Abhilfemallnahmen angegeben werden. Die
Aufzeichnungen des internen Audits sind den Unterlagen fiir das Qualitats-

management als Anhang beizufiigen.
Es ist den durch externe Audits festgestellten Nichtkonformitéten Vorrang zu geben.
Kein Priifer darf seine eigene Arbeit priifen.

Die fiir den zu auditierenden Bereich verantwortliche Leitungsebene stellt sicher,
dass die erforderlichen Korrekturmaflnahmen ohne unangemessene Verzégerung

ergriffen werden.
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5.1.6.

5.2

e) Interne Audits, die im Rahmen eines anderen Qualitdtsmanagementsystems erfolgen,
konnen beriicksichtigt werden, sofern sie durch eine Uberpriifung der Anforderungen

an das Qualititssicherungssystem ergénzt werden.

Alle vom Hersteller beriicksichtigten Elemente, Anforderungen und Vorschriften sind
systematisch und ordnungsgemdpf} in Form schriftlicher Grundsiitze, Verfahren und
Anweisungen zusammenzustellen. Diese Unterlagen iiber das Qualitiitssicherungssystem
miissen eine einheitliche Auslegung der Qualititssicherungsprogramme, -pline, -
handbiicher und -berichte erméoglichen. Sie enthalten insbesondere eine angemessene
Beschreibung aller in den Nummern 5.1.1 bis 5.1.5 genannten Elemente des

Qualitiitssicherungssystems.

Der Hersteller beantragt bei einer I notifizierten Stelle seiner Wahl die Bewertung seines
Qualitdtssicherungssystems fiir die betreffenden EU-Diingeprodukte. Der Antrag enthilt
Folgendes:

—  Name und Anschrift des Herstellers und, wenn der Antrag vom Bevollméchtigten

eingereicht wird, auch dessen Name und Anschrift

— eine schriftliche Erkldrung, dass derselbe Antrag bei keiner anderen notifizierten

Stelle eingereicht worden ist
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— alle einschldgigen Angaben iiber die vorgesehene EU-Diingeproduktkategorie

— die Unterlagen iiber das Qualitétssicherungssystem einschlieflich aller in

Nummer 5.1 genannten Elemente

— die technischen Unterlagen gemdfp Nummer 2.

5.3.1. Die notifizierte Stelle bewertet das Qualitdtssicherungssystem, um festzustellen, ob es die

unter Nummer 5.1 I genannten Anforderungen erfiillt.

5.3.2.  Bei den Bestandteilen des Qualititssicherungssystems, die die entsprechenden
Spezifikationen der einschldgigen harmonisierten Norm erfiillen, geht sie von einer

Konformitdt mit diesen Anforderungen aus.

5.3.3.  Zusitzlich zur Erfahrung mit Qualititsmanagementsystemen verfiigt mindestens ein
Mitglied des Auditteams iiber Erfahrung mit der Bewertung in dem einschligigen
Produktbereich und der betreffenden Produkttechnologie sowie iiber Kenntnisse der
anwendbaren Anforderungen dieser Verordnung. Das Audit umfasst auch einen Kontroll-
besuch des Herstellerwerks. Das Auditteam tiberpriift die in Nummer 2 genannten
technischen Unterlagen, um sich zu vergewissern, dass der Hersteller in der Lage ist, die
einschldgigen Anforderungen dieser Verordnung zu erkennen und die erforderlichen
Priifungen durchzufiihren, damit die Ubereinstimmung des EU-Diingeprodukts mit diesen

Anforderungen gewéhrleistet ist.
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5.3.4. Die Entscheidung wird dem Hersteller mitgeteilt. Die Mitteilung muss das Fazit des Audits
und die Begriindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

5.4. Der Hersteller verpflichtet sich, die mit dem zugelassenen Qualititssicherungssystem
verbundenen Pflichten zu erfiillen und dafiir zu sorgen, dass das System stets sachgeméaf
und effizient betrieben wird.

5.5.1.  Der Hersteller unterrichtet die notifizierte Stelle, die das Qualititssicherungssystem
zugelassen hat, iiber alle geplanten Anderungen des Qualititssicherungssystems.

5.5.2. Die notifizierte Stelle beurteilt die geplanten Anderungen und entscheidet, ob das
gednderte Qualititssicherungssystem noch die in Nummer 5.1 genannten Anforderungen
erfiillt oder ob eine erneute Bewertung erforderlich ist.

5.5.3.  Sie gibt dem Hersteller ihre Entscheidung bekannt. Die Mitteilung muss das Fazit der
Priifung und die Begriindung der Bewertungsentscheidung enthalten.

6. Uberwachung unter der Verantwortung der notifizierten Stelle

6.1. Die Uberwachung soll gewihrleisten, dass der Hersteller die mit dem zugelassenen
Qualititssicherungssystem verbundenen Pflichten vorschriftsméBig erfiillt.
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6.2. Der Hersteller gewidhrt der notifizierten Stelle fiir die Bewertung Zugang zu den Her-
stellungs-, Abnahme-, Priif- und Lagereinrichtungen und stellt ihr alle erforderlichen

Unterlagen zur Verfiigung, insbesondere:
— die Unterlagen iiber das Qualitdtssicherungssystem
—  die technischen Unterlagen gemafl Nummer 2

— die qualititsbezogenen Aufzeichnungen wie Priifberichte, Priif- und Kalibrierdaten
sowie Berichte liber die Qualifikation der in diesem Bereich beschéftigten

Mitarbeiter.

6.3.1. Die notifizierte Stelle fiihrt regelmiBig Audits durch, um sicherzustellen, dass der
Hersteller das Qualitdtssicherungssystem aufrechterhilt und anwendet, und iibergibt ihm

einen entsprechenden Priifbericht.

6.3.2. In Bezug auf Kompost der CMC 3 und Gérriickstdnde der CMC 5 gemdl3 Anhang II muss
die notifizierte Stelle wihrend jedes Audits Proben des Endmaterials entnehmen und diese

analysieren; die Audits sind in folgenden Abstinden durchzufiihren:

a)  im ersten Jahr der Uberwachung des betreffenden Betriebs durch die notifizierte
Stelle: ebenso oft wie die Probenahmen gemif der Tabelle in Nummer 5.1.3.1

Buchstabe fund
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b)  inden folgenden Jahren der Uberwachung: halb so oft wie die Probenahmen gemif

der Tabelle in Nummer 5.1.3.1 Buchstabe f.

6.4 Dartiber hinaus kann die notifizierte Stelle beim Hersteller unangemeldete Besichtigungen
durchfiihren. Bei diesen Besuchen kann die notifizierte Stelle bei Bedarf Produktpriifungen
zur Kontrolle des ordnungsgeméfBen Funktionierens des Qualititssicherungssystems
vornehmen oder vornehmen lassen. Die notifizierte Stelle iibergibt dem Hersteller einen

Bericht iiber den Besuch und im Falle von Priifungen einen Priifbericht.
7. CE-Kennzeichnung und EU-Konformitatserklarung

7.1. Wenn ein EU-Diingeprodukt den geltenden Anforderungen dieser Verordnung entspricht,
bringt der Hersteller die CE-Kennzeichnung und unter der Verantwortung der in
Nummer 5.2 genannten notifizierten Stelle deren Kennnummer an jeder einzelnen
Verpackung des EU-Diingeprodukts oder, falls es ohne Verpackung geliefert wird, auf
einem Begleitdokument des EU-Diingeprodukts an.
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7.2. Der Hersteller stellt fiir einen EU-Diingeproduktfyp eine schriftliche EU-Konformitits-
erkldrung aus und hélt sie zusammen mit den technischen Unterlagen fiinf Jahre lang
nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir die nationalen Behorden bereit.
Aus der EU-Konformitétserkldrung muss hervorgehen, fir welches EU-Diingeprodukt

oder fiir welchen EU-Diingeprodukttyp sie ausgestellt wurde.

7.3. Ein Exemplar der EU-Konformititserkldarung wird den zustédndigen Behorden auf

Verlangen zur Verfligung gestellt.
8. Verfligbarkeit von Unterlagen iiber das Qualitdtssicherungssystem

Der Hersteller hélt fiinf Jahre lang nach dem Inverkehrbringen des EU-Diingeprodukts fiir

die einzelstaatlichen Behorden folgende Unterlagen bereit:
— die Unterlagen nach Nummer 5.1.6.

— die Informationen zu den genehmigten Anderungen gemiB den Nummern 5.5.1

und 5.5.2

—  die Entscheidungen und Berichte der notifizierten Stelle gemal den 5.5.3, 6.3.1 und
6.4.
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9.1.

9.2.

10.

Meldepflichten der notifizierten Stellen

Jede notifizierte Stelle unterrichtet ihre notifizierende Behdrde tiber die Zulassungen fiir
Qualitétssicherungssysteme, die sie ausgestellt oder zuriickgezogen hat, und tibermittelt
ihrer notifizierenden Behorde in regelmifBigen Abstdnden oder auf Verlangen eine
Aufstellung aller Zulassungen fiir Qualitétssysteme, die sie verweigert, ausgesetzt oder auf

andere Art eingeschrinkt hat.

Jede notifizierte Stelle unterrichtet die anderen notifizierten Stellen iiber die Zulassungen
von Qualitédtssicherungssystemen, die sie verweigert, zurlickgenommen, ausgesetzt oder
auf andere Art eingeschrinkt hat, und auf Verlangen tliber die Zulassungen von Qualitéts-

sicherungssystemen, die sie erteilt hat.
Bevollméchtigter

Die unter den Nummern 3, 5.2, 5.5.1, 7 und 8 genannten Verpflichtungen des Herstellers
konnen von seinem Bevollmichtigten in seinem Auftrag und unter seiner Verantwortung

erfiillt werden, falls sie im Auftrag festgelegt sind.
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ANHANG V
EU-Konformititserklarung (Nr. XXX)33

EU-Diingeprodukt (Produkt-, Chargen- oder Typnummer):
Name und Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines Bevollméchtigten:

Die alleinige Verantwortung fiir die Ausstellung dieser Konformititserklarung tragt der

Hersteller.

Gegenstand der Erklarung (Bezeichnung des EU-Diingeprodukts zwecks
Riickverfolgbarkeit; nétigenfalls kann zur Identifizierung des EU-Diingeprodukts ein Bild
hinzugefiigt werden):

Der oben beschriebene Gegenstand der Erklarung stimmt iiberein mit:
—  der Verordnung (EU).../...>*"
—  gegebenenfalls weiteren Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Angabe der einschldgigen harmonisierten Normen oder gemeinsamen Spezifikationen, die
zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der sonstigen technischen Spezifikationen, fiir die

die Konformitét erklart wird:

53

54

Der Hersteller kann auf freiwilliger Basis der EU-Konformitétserkldrung eine Nummer
zuteilen.

Verordnung (EU) .../... des Europiiischen Parlaments und des Rates vom ... mit
Vorschriften fiir die Bereitstellung von EU-Diingeprodukten auf dem Markt und zur
Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 1069/2009 und (EG) Nr. 1107/2009 sowie zur
Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 (ABL L ...).

ABL.: bitte Nummer der Verordnung in PE-CONS 76/2018 — 2016/0084 (COD) einfiligen
und FuBnote ergidnzen.
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7. Gegebenenfalls hat die notifizierte Stelle ... (Name, Kennnummer) ... (Beschreibung ihrer

MafBnahme) ... und folgende Bescheinigung oder Zulassung ... (Nummer) ausgestellt:

8. Gegebenenfalls finden sich im Anhang zu dieser EU-Konformitiitserklirung die EU-
Konformititserklirungen fiir die EU-Diingeprodukte als Mischungskomponenten der
Diingeproduktmischung.

9. Zusatzangaben:

Unterzeichnet flir und im Namen von:
(Ort und Datum der Ausstellung):

(Name, Funktion) (Unterschrift):

7738/19 Ih/KWI/dp 321
ANLAGE GIP.2 DE



	I. EINLEITUNG
	II. ABSTIMMUNG
	EU-Düngeprodukte ***I
	Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 27. März 2019 zu dem Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates mit Vorschriften für die Bereitstellung von Düngeprodukten mit CE-Kennzeichnung auf dem Markt und zu...



		2019-04-15T10:07:50+0000
	 Guarantee of Integrity and Authenticity


	



